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Der Senat von Berlin 
GPG – Krisenstab KS R-L – 
Tel.: 9028 (928) 2160 
 
 
 
An das 

Abgeordnetenhaus von Berlin 

über Senatskanzlei – G Sen – 
 
 
 
V o r l a g e 
 
– zur Kenntnisnahme – 

gemäß Artikel 64 Absatz 3 der Verfassung von Berlin über die  

Vierte Verordnung zur Änderung der  

SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 

 

 

Wir bitten, gemäß Artikel 64 Absatz 3 der Verfassung von Berlin zur Kenntnis zu neh-

men, dass der Senat die nachstehende Verordnung erlassen hat: 

Vierte Verordnung zur Änderung der  

SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 

Vom 20. Januar 2021 

Aufgrund des § 32 Satz 1 und 2 in Verbindung mit § 28 Absatz 1 und § 28a Absatz 1 

des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch 

Artikel 4a des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3136) geändert worden 

ist, verordnet der Senat: 

Artikel 1 

Änderung der SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 

Die SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 14. Dezember 2020, 

verkündet am 15. Dezember 2020 nach § 2 Absatz 1 des Gesetzes über die Verkün-

dung von Gesetzen und Rechtsverordnungen vom 29. Januar 1953 (GVBl. S. 106), 

das zuletzt durch Artikel V des Gesetzes vom 9. November 1995 (GVBl. S. 764) ge-

ändert worden ist, und nachträglich im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin (GVBl. 

S. 1463) bekannt gemacht, die zuletzt durch Verordnung vom 12. Januar 2021 (GVBl. 

S. 26) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 



 

 

 

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 4 wie folgt gefasst: 

„§ 4 Medizinische Gesichtsmaske und Mund-Nasen-Bedeckung“ 

2. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 5 wird folgender neuer Satz 3 angefügt: 

„Soweit nach dieser Verordnung oder aufgrund dieser Verordnung die Pflicht 

zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung besteht, kann auch eine medizini-

sche Gesichtsmaske nach Absatz 6 getragen werden.“ 

 

b) Es wird folgender neuer Absatz 6 angefügt: 

„(6) Eine medizinische Gesichtsmaske im Sinne dieser Verordnung ist eine aus 

speziellen Materialien hergestellte Maske, die den Anforderungen der europäi-

schen Norm EN 14683:2019+AC:2019 entspricht oder die den Anforderungen 

der europäischen Norm EN 149:2001+A1:2009 entspricht, wobei die Maske je-

denfalls nicht über ein Ausatemventil verfügen darf. Absatz 5 Satz 2 gilt ent-

sprechend.“ 

 

3. § 4 wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 4 

Medizinische Gesichtsmaske und Mund-Nasen-Bedeckung 

(1) Eine medizinische Gesichtsmaske ist in geschlossenen Räumen zu tragen 

1. von Fahrgästen und von nicht fahrzeugführendem Personal bei der Benutzung öf-

fentlicher Verkehrsmittel einschließlich der Bahnhöfe, Flughäfen und Fährterminals 

sowie sonstiger Fahrzeuge mit wechselnden Fahrgästen, 

2. in Einzelhandelsgeschäften aller Art und Einkaufszentren (Malls) sowie in Hand-

werks-, Dienstleistungs- und anderen Gewerbebetrieben mit Publikumsverkehr,  

3. von Teilnehmerinnen und Teilnehmern an religiös-kultischen Veranstaltungen im 

Sinne des Artikel 4 des Grundgesetzes und Artikel 29 Absatz 1 der Verfassung von 

Berlin, 

4. in Arztpraxen und anderen Gesundheitseinrichtungen von Patientinnen und Pati-

enten sowie ihren Begleitpersonen unter der Voraussetzung, dass die jeweilige 

medizinische Behandlung dem nicht entgegensteht, 

5. in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen von Besucherinnen und Besuchern 

sowie von Patientinnen und Patienten beziehungsweise Bewohnerinnen und Be-

wohnern, sofern sie sich außerhalb ihres Zimmers aufhalten oder Besuch empfan-

gen. 

(2) Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist in geschlossenen Räumen zu tragen 



 

 

 

1. in Gaststätten von Personal mit Gästekontakt und Gästen, 

2. von Besucherinnen und Besuchern in Bibliotheken und Archiven, 

3. in gedeckten Sportanlagen einschließlich Hallenbädern und ähnlichen der 

Sportausübung dienenden Räumen, außer während der Sportausübung, 

4. in der beruflichen Bildung und der allgemeinen Erwachsenenbildung, 

5. in Schulen gemäß § 3 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 mit Ausnahme des Unterrichtes 

und der außerunterrichtlichen sowie ergänzenden Förderung und Betreuung,  

6. von Beschäftigten und Besucherinnen und Besuchern in Büro- und Verwaltungs-

gebäuden, es sei denn, sie halten sich an einem festen Platz auf oder können den 

Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten,  

7. in Aufzügen, 

8. von Teilnehmerinnen und Teilnehmern an Versammlungen in geschlossenen Räu-

men, 

9. soweit dies über die in den Nummern 1 bis 8 genannten Anlässe hinaus in einem 

bereichsspezifischen Hygienerahmenkonzept nach § 6 Absatz 3 oder einer auf-

grund von § 27 erlassenen Rechtsverordnung bestimmt ist. 

(3) Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist im Freien zu tragen 

1. im öffentlichen Raum  

a) auf Märkten,  

b) in Warteschlangen, 

c) auf Parkplätzen, 

d) auf Bahnsteigen und an Haltestellen, 

e) in den in der Anlage zu dieser Verordnung genannten Bereichen und 

f) unbeschadet des Buchstaben e auf Gehwegen vor Gebäuden, in denen sich 

vom Gehweg aus direkt zu betretende Einzelhandelsgeschäfte, Dienstleis-

tungs- und Handwerksbetriebe befinden; 

dies gilt nicht während der Nutzung von Fahrzeugen außerhalb von Fußgängerbe-

reichen; für die Nutzung geschlossener Fahrzeuge gilt Absatz 1 Nummer 1; und 

2. von Teilnehmerinnen und Teilnehmern an Versammlungen unter freiem Himmel 

nach Maßgabe des § 10 Absatz 2. 

Jede Person ist darüber hinaus angehalten, eine Mund-Nasen-Bedeckung im Freien 

an Orten zu tragen, an denen der Mindestabstand nach § 3 Absatz 1 Satz 1 in der 

Regel nicht eingehalten werden kann, insbesondere in Einkaufsstraßen und anderen 

belebten Straßen und Plätzen.  

(4) Die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske oder einer Mund-Na-

sen-Bedeckung gilt nicht  

https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/#anlage


 

 

 

1. für Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr, 

2. für Personen, die ärztlich bescheinigt aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträch-

tigung, einer ärztlich bescheinigten chronischen Erkrankung oder einer Behinde-

rung keine medizinische Gesichtsmaske oder Mund-Nasen-Bedeckung tragen 

können, 

3. für Personen, bei denen durch andere Vorrichtungen, die mindestens die in § 1 

Absatz 5 oder Absatz 6 niedergelegten Anforderungen erfüllen, die Verringerung 

der Ausbreitung übertragungsfähiger Tröpfchenpartikel und Aerosole bewirkt wird, 

4. für gehörlose und schwerhörige Menschen und Personen, die mit diesen kommu-

nizieren, sowie ihre Begleitpersonen, oder 

5. soweit in einem bereichsspezifischen Hygienerahmenkonzept nach § 6 Absatz 3 

oder einer aufgrund von § 27 erlassenen Rechtsverordnung weitere Ausnahmen 

vorgesehen sind.“ 

 

4. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird die Angabe „100“ durch die Angabe „50“ ersetzt. 

b) In Absatz 2 wird die Angabe „50“ durch die Angabe „20“ ersetzt. 

c) Absatz 3 Nummer 1 wird folgender Halbsatz angefügt: 

„diese sind spätestens zwei Werktage vor der geplanten Durchführung dem zu-

ständigen Ordnungsamt anzuzeigen, wenn mehr als zehn Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer erwartet werden, es sei denn, dass die Religions- und Weltanschau-

ungsgemeinschaften ein Hygienekonzept etabliert haben, welches dem aktuel-

len Hygienerahmenkonzept der für Kultur zuständigen Senatsverwaltung ent-

spricht oder über dessen Bestimmungen hinausgeht,“ 

5. § 10 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist von Teilnehmenden an Versammlungen im 

Sinne von Artikel 8 des Grundgesetzes und Artikel 26 der Verfassung von Berlin zu 

tragen. Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nach Satz 1 gilt un-

beschadet von § 4 Absatz 4 nicht für Teilnehmende an Versammlungen unter freiem 

Himmel, die als Aufzug unter ausschließlicher Nutzung von Kraftfahrzeugen durch-

geführt werden. § 17a Absatz 2 des Versammlungsgesetzes in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 15. November 1978 (BGBl. I S. 1789), das zuletzt durch Ar-

tikel 150 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist, 

steht dem Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung zum Infektionsschutz nicht entge-

gen.“ 

 

6.  § 13 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Die Einrichtungen der Kindertagesförderung sind geschlossen. Alle Einrichtun-

gen der Kindertagesförderung bieten einen Notbetrieb für die durch die Schließung 



 

 

 

betroffenen Eltern an, die zur Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit mangels anderer 

Betreuungsmöglichkeiten dringend auf eine solche Betreuung ihrer Kinder angewie-

sen sind und mindestens ein Elternteil in systemrelevanten Bereichen beruflich tätig 

ist. Ebenfalls die Notbetreuung in Anspruch nehmen können Alleinerziehende, die 

keine andere Betreuungsmöglichkeit organisieren können und Eltern, bei denen aus 

besonderen dringenden pädagogischen Gründen eine Betreuung erforderlich ist. 

Die für Jugend und Familie zuständige Senatsverwaltung regelt Näheres zum Ver-

fahren der Notbetreuung und deren Inanspruchnahme. Sie kann dabei über die Vor-

gabe nach Satz 1 und 2 hinaus allgemeine Obergrenzen für die maximale Inan-

spruchnahme der Notbetreuung in den Einrichtungen der Kindertagesbetreuung 

einschließlich des Verfahrens zur Umsetzung dieser Obergrenzen vorgeben. Die 

Sätze 1 bis 5 gelten entsprechend für die Angebote der Kindertagespflege.“ 

7. In § 19 Satz 1 werden nach dem Wort „Bibliotheken“ die Wörter „im Abholungsmo-

dell“ eingefügt. 

8. § 21 wird wie folgt gefasst: 

„§ 21 

Häusliche Quarantäne für Ein- und Rückreisende aus dem Ausland; Beobachtung 

 

(1) Personen, die auf dem Land-, See-, oder Luftweg aus dem Ausland in das Land 

Berlin einreisen und sich zu einem beliebigen Zeitpunkt in den letzten zehn Tagen 

vor Einreise in einem zum Zeitpunkt der Einreise als Risikogebiet im Sinne des § 2 

Nummer 17 des Infektionsschutzgesetzes mit einem erhöhten Risiko für eine In-

fektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 eingestuften Gebiet (Risikogebiet) auf-

gehalten haben, sind verpflichtet, sich unverzüglich nach der Einreise auf direktem 

Weg in die Haupt- oder Nebenwohnung oder in eine andere, eine Absonderung 

ermöglichende Unterkunft zu begeben und sich für einen Zeitraum von zehn Tagen 

nach ihrer Einreise ständig dort abzusondern; dies gilt auch für Personen, die zu-

nächst in ein anderes Land der Bundesrepublik Deutschland eingereist sind. Den 

in Satz 1 genannten Personen ist es in diesem Zeitraum nicht gestattet, Besuch 

von Personen zu empfangen, die nicht ihrem Haushalt angehören. Die unverzügli-

che Durchreise auf direktem Weg ohne Übernachtung in einem Risikogebiet gilt 

nicht als Aufenthalt im Sinne von Satz 1.  

 

(2) Die von Absatz 1 Satz 1 erfassten Personen sind verpflichtet, das zuständige 

Gesundheitsamt unverzüglich zu informieren, wenn typische Symptome einer In-

fektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 wie Husten, Fieber, Schnupfen oder Ge-

ruchs- und Geschmacksverlust innerhalb von zehn Tagen nach der Einreise bei 

ihnen auftreten.  

 

(3) Für die Zeit der Absonderung unterliegen die von Absatz 1 Satz 1 erfassten 

Personen der Beobachtung durch das zuständige Gesundheitsamt.“ 

 

9. § 22 wird wie folgt gefasst: 



 

 

 

„§ 22 

Ausnahmen von der häuslichen Quarantäne 

 (1) Von § 21 Absatz 1 Satz 1 nicht erfasst sind, 

1. Personen, die nur zur Durchreise in das Land Berlin einreisen; diese haben das 

Gebiet des Landes Berlin auf dem schnellsten Weg zu verlassen, um die Durchreise 

abzuschließen, oder 

2. bei Aufenthalten von weniger als 72 Stunden im Land Berlin oder in einem Risiko-

gebiet und bei Einhaltung angemessener Schutz- und Hygienekonzepte 

a) Personen, deren Tätigkeit für die Gewährleistung überlebenswichtiger medizi-

nischer Versorgung, insbesondere im Bereich Transplantationsmedizin, zwin-

gend erforderlich und unabdingbar ist, und dies durch den Dienstherrn, Arbeit-

geber oder Auftraggeber bescheinigt wird, 

b) Personen, die beruflich bedingt grenzüberschreitend Personen, Waren oder 

Güter auf der Straße, der Schiene, per Schiff oder per Flugzeug transportieren, 

c) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Luft-, Schiffs-, Bahn-, oder Busverkehrs-

unternehmen oder als Besatzung von Flugzeugen, Schiffen, Bahnen oder Bus-

sen im Rahmen ihrer Tätigkeit. 

(2) Sofern es sich nicht um Einreisende handelt, die sich in den letzten zehn Tagen 

vor ihrer Einreise in einem Virusvarianten-Gebiet im Sinne von § 3 Absatz 2 Satz 1 

Nummer 2 der Coronavirus-Einreiseverordnung vom 13. Januar 2021 (eBAnz. AT 

13.01.2021 V1) in der jeweils geltenden Fassung aufgehalten haben, sind von § 21 

Absatz 1 Satz 1 nicht erfasst 

1. bei Aufenthalten von weniger als 72 Stunden  

a)  Personen, die einreisen aufgrund des Besuchs von Verwandten ersten Grades, des 

nicht dem gleichen Haushalt angehörigen Ehe- oder Lebenspartners oder der -partne-

rin oder zur Wahrnehmung eines gemeinsamen oder geteilten Sorge- oder Umgangs-

rechts, 

b)  bei Einhaltung angemessener Schutz- und Hygienekonzepte hochrangige Mitglie-

der des diplomatischen und konsularischen Dienstes, von Volksvertretungen und Re-

gierungen oder 

2. bei Einhaltung angemessener Schutz- und Hygienekonzepte und vorbehaltlich Ab-

satz 3 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a und Satz 2 Personen, 

a) die im Land Berlin ihren Wohnsitz haben und die sich zwingend notwendig zum 

Zweck ihrer Berufsausübung, ihres Studiums oder ihrer Ausbildung an ihre Be-

rufsausübungs-, Studien- oder Ausbildungsstätte in einem Risikogebiet bege-

ben und regelmäßig, mindestens einmal wöchentlich, an ihren Wohnsitz zurück-

kehren (Grenzpendler),  



 

 

 

b) die in einem Risikogebiet ihren Wohnsitz haben und die sich zwingend notwen-

dig zum Zweck ihrer Berufsausübung, ihres Studiums oder ihrer Ausbildung in 

das Land Berlin begeben und regelmäßig, mindestens einmal wöchentlich, an 

ihren Wohnsitz zurückkehren (Grenzgänger); 

die zwingende Notwendigkeit sowie die Einhaltung angemessener Schutz- und Hy-

gienekonzepte sind durch den Arbeitgeber, Auftraggeber oder die Bildungseinrich-

tung zu bescheinigen. 

(3)  Sofern es sich nicht um Einreisende handelt, die sich in den letzten zehn Tagen 

vor ihrer Einreise in einem Virusvarianten-Gebiet im Sinne von § 3 Absatz 2 Satz 1 

Nummer 2 der Coronavirus-Einreiseverordnung aufgehalten haben, sind von § 21 Ab-

satz 1 Satz 1 nicht erfasst 

1. Personen, deren Tätigkeit für die Aufrechterhaltung 

a) der Funktionsfähigkeit des Gesundheitswesens, insbesondere Ärztinnen und 

Ärzte, Pflegekräfte, unterstützendes medizinisches Personal und 24-Stunden-

Betreuungskräfte, 

b) der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, 

c) der Pflege diplomatischer und konsularischer Beziehungen, insbesondere als 

Mitglieder des diplomatischen und konsularischen Dienstes, von Volksvertre-

tungen und Regierungen, 

d) der Funktionsfähigkeit der Rechtspflege, 

e) der Funktionsfähigkeit von Volksvertretung, Regierung und Verwaltung des 

Bundes, der Länder und der Kommunen, 

f) der Funktionsfähigkeit der Verfassungsorgane des Bundes und der Länder, 

g) der länderübergreifenden Kriminalitätsbekämpfung durch Polizeibehörden 

h) der Funktionsfähigkeit der Organe der Europäischen Union und von internatio-

nalen Organisationen oder 

i) der Funktionsfähigkeit von kritischen Infrastrukturen 

zwingend notwendig ist; die zwingende Notwendigkeit ist durch den Dienstherrn, 

Arbeitgeber, Auftraggeber oder die Person oder das Organ, die oder das die Ein-

reise veranlassen, zu bescheinigen, 

2. Personen, die in das Land Berlin ein- oder zurückreisen aufgrund 

a) des Besuchs von Verwandten ersten oder zweiten Grades, des nicht dem glei-

chen Haushalt angehörigen Ehe- oder Lebenspartners oder der -partnerin oder 

zur Wahrnehmung eines gemeinsamen oder geteilten Sorge- oder Umgangs-

rechts, 

b) einer dringenden medizinischen Behandlung oder 

c) des Beistands oder zur Pflege schutz- oder hilfebedürftiger Personen, 



 

 

 

3. Polizeivollzugsbeamte, die aus dem Einsatz und aus einsatzgleichen Verpflichtun-

gen aus dem Ausland zurückkehren, 

4. Personen, die sich für bis zu fünf Tage zwingend notwendig und unaufschiebbar 

beruflich veranlasst, wegen ihrer Ausbildung oder ihres Studiums in einem Risiko-

gebiet aufgehalten haben oder in das Bundesgebiet einreisen; die zwingende Not-

wendigkeit ist durch den Arbeitgeber, Auftraggeber oder die Bildungseinrichtung zu 

bescheinigen, 

5. Personen, die zur Vorbereitung, Teilnahme, Durchführung und Nachbereitung in-

ternationaler Sportveranstaltungen durch das jeweilige Organisationskomitee ak-

kreditiert werden oder von einem Bundessportfachverband zur Teilnahme an Trai-

nings- und Lehrgangsmaßnahmen eingeladen sind, 

6. Personen, die als Urlaubsrückkehrer aus einem Risikogebiet zurückreisen und die 

unmittelbar vor Rückreise in ihrem Urlaubsort einen Test mit negativem Ergebnis 

in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 durchgeführt haben, 

sofern 

a) auf Grundlage einer Vereinbarung zwischen der Bundesrepublik Deutschland 

und der betroffenen nationalen Regierung vor Ort besondere epidemiologische 

Vorkehrungen (Schutz- und Hygienekonzept) für einen Urlaub in diesem Risi-

kogebiet getroffen wurden (siehe Internetseite des Auswärtigen Amtes unter 

www.auswaertiges-amt.de sowie des Robert Koch-Instituts unter www.rki.de), 

b) die Infektionslage in dem jeweiligen Risikogebiet der Nichterfüllung der Ver-

pflichtung nach § 21 Absatz 1 Satz 1 nicht entgegensteht und 

c) das Auswärtige Amt nicht wegen eines erhöhten Infektionsrisikos eine Reise-

warnung unter https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-

und-sicherheitshinweise für die betroffene Region ausgesprochen hat, oder 

7. Personen, die im Rahmen der künstlerischen Berufsausübung auf der Grundlage 

vertraglicher Verpflichtungen im Land Berlin an Proben oder Veranstaltungen in 

Oper, Theater, Tanztheater oder Konzert teilnehmen. 

Satz 1 gilt nur für Personen, welche die sich aus § 3 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 

Satz 1 Nummer 1 der Coronavirus-Einreiseverordnung für sie geltenden Pflichten er-

füllt haben und das ärztliches Zeugnis oder Testergebnis über das Nichtvorliegen einer 

Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 innerhalb von zehn Tagen nach der Ein-

reise dem zuständigen Gesundheitsamt auf Verlangen unverzüglich vorlegen. Das 

Testergebnis nach Satz 2 ist für mindestens zehn Tage nach Einreise aufzubewahren.  

(4) Sofern es sich nicht um Einreisende handelt, die sich in den letzten zehn Tagen 

vor ihrer Einreise in einem Virusvarianten-Gebiet im Sinne von § 3 Absatz 2 Satz 1 

Nummer 2 der Coronavirus-Einreiseverordnung aufgehalten haben, sind von § 21 Ab-

satz 1 Satz 1 nicht erfasst 

1. Personen nach § 54a des Infektionsschutzgesetzes, 

http://www.rki.de/


 

 

 

2. Angehörige ausländischer Streitkräfte im Sinne des NATO-Truppenstatuts, des 

Truppenstatuts der NATO-Partnerschaft für den Frieden (PfP-Truppenstatut) und 

des Truppenstatuts der Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU-

Truppenstatut), die zu dienstlichen Zwecken nach Deutschland einreisen oder dort-

hin zurückkehren, oder 

3. Personen, die zum Zweck einer mindestens dreiwöchigen Arbeitsaufnahme in das 

Bundesgebiet einreisen, wenn am Ort ihrer Unterbringung und ihrer Tätigkeit in den 

ersten zehn Tagen nach ihrer Einreise gruppenbezogen betriebliche Hygienemaß-

nahmen und Vorkehrungen zur Kontaktvermeidung außerhalb der Arbeitsgruppe 

ergriffen werden, die einer Absonderung nach § 21 Absatz 1 Satz 1 vergleichbar 

sind, sowie das Verlassen der Unterbringung nur zur Ausübung ihrer Tätigkeit ge-

stattet ist. Der Arbeitgeber zeigt die Arbeitsaufnahme vor ihrem Beginn bei dem 

zuständigen Gesundheitsamt an und dokumentiert die ergriffenen Maßnahmen 

nach Satz 1. Das zuständige Gesundheitsamt hat die Einhaltung der Vorausset-

zungen nach Satz 1 zu überprüfen. 

(5) Über die Absätze 1 bis 4 hinaus können in begründeten Fällen durch das zustän-

dige Gesundheitsamt Befreiungen von § 21 Absatz 1 Satz 1 zugelassen werden, so-

fern dies unter Abwägung aller betroffenen Belange und epidemiologischer Aspekte 

vertretbar ist. 

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten nur, sofern die dort genannten Personen keine typischen 

Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 wie Husten, Fieber, 

Schnupfen oder Geruchs- und Geschmacksverlust aufweisen. Die in Absatz 1 Num-

mer 2 und in den Absätzen 2 bis 5 genannten Personen haben zur Durchführung eines 

Tests eine Ärztin, einen Arzt oder ein Testzentrum aufzusuchen, wenn binnen zehn 

Tagen nach Einreise typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-

CoV-2 wie Husten, Fieber, Schnupfen oder Geruchs- und Geschmacksverlust auftre-

ten. 

(7) § 21 Absatz 2 gilt nicht für Personen, die sich nach ihrer Einreise in das Land Berlin 

unmittelbar in staatlicher Unterbringung befinden, soweit die Verpflichtungen nach 

§ 21 Absatz 2 durch eine andere Stelle wahrgenommen werden. Die Unterbringung in 

behördlicher Betreuung hat unter Einhaltung der Vorgaben der für Gesundheit zustän-

digen Senatsverwaltung und des jeweils zuständigen Gesundheitsamtes zu erfolgen. 

10. § 23 wird wie folgt gefasst: 

„§ 23 

Verkürzung der häuslichen Quarantäne 

(1) Die Absonderung nach § 21 Absatz 1 Satz 1 endet frühestens ab dem fünften Tag 

nach der Einreise, wenn eine Person über ein ärztliches Zeugnis oder Testergebnis 

hinsichtlich des Nichtvorliegens einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 auf 



 

 

 

Papier oder in einem elektronischen Dokument in deutscher, englischer oder französi-

scher Sprache verfügt und sie dieses innerhalb von zehn Tagen nach der Einreise 

dem zuständigen Gesundheitsamt auf Verlangen unverzüglich vorlegt.  

(2) Die dem ärztlichen Zeugnis oder Testergebnis nach Absatz 1 zu Grunde liegende 

Testung muss mindestens fünf Tage nach der Einreise in die Bundesrepublik Deutsch-

land vorgenommen worden sein. Der zu Grunde liegende Test muss die Anforderun-

gen des Robert Koch-Instituts, die im Internet unter der Adresse https://www.rki.de/co-

vid-19-tests veröffentlicht sind, erfüllen. 

(3) Die Person muss das ärztliche Zeugnis für mindestens zehn Tage nach Einreise 

aufbewahren. 

(4) Die Absonderung nach § 21 Absatz 1 Satz 1 wird für die Dauer, die zur Durchfüh-

rung eines Tests oder zur Einholung eines ärztlichen Zeugnisses nach Absatz 1 erfor-

derlich ist, ausgesetzt. 

(5) Die Person nach Absatz 1 hat zur Durchführung eines erneuten Tests eine Ärztin, 

einen Arzt oder ein Testzentrum aufzusuchen, wenn binnen zehn Tagen nach Einreise 

typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 wie Husten, 

Fieber, Schnupfen oder Geruchs- und Geschmacksverlust auftreten. 

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten für die Personen, die unter § 22 Absatz 4 Nummer 3 

fallen, entsprechend.“ 

11. Dem § 27 wird folgender Absatz 6 angefügt: 

"(6) Die für Arbeit zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, im Einvernehmen mit 

der für Gesundheit zuständigen Senatsverwaltung durch Rechtsverordnung nach 

Maßgabe des § 32 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes Hygiene- und Infektions-

schutzmaßnahmen für Arbeitsstätten, Arbeitsräume und Arbeitsplätze im Sinne von 

§ 2 Absatz 1, 3 und 4 der Arbeitsstättenverordnung vom 12. August 2003 (BGBl. I S. 

2179), die zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22. Dezember 2020 (BGBl. I S. 

3334) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung festzulegen." 

12. § 29 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 5 wird wie folgt gefasst: 

„5. entgegen § 4 Absatz 1, Absatz 2 oder Absatz 3 Nummer 1 erster Halbsatz oder 

Nummer 2 oder entgegen § 10 Absatz 2 Satz 1 keine Mund-Nasen-Bedeckung 

oder medizinische Gesichtsmaske trägt und keine Ausnahme nach § 4 Absatz 3 

Nummer 1 zweiter Halbsatz, Absatz 4 oder § 10 Absatz 2 Satz 2 vorliegt,“ 

 

b) In den Nummern 46 bis 48 wird jeweils die Angabe „nach § 2 Nummer 17 des 

Infektionsschutzgesetzes“ gestrichen. 

c) Die Nummern 49a bis 50 werden aufgehoben. 

d) In Nummer 51 werden die Angaben „Satz 7“ und „nach § 2 Nummer 17 des 

Infektionsschutzgesetzes“ gestrichen.  



 

 

 

e) Nummer 52 wird wie folgt gefasst: 

„52. entgegen § 22 Absatz 1 Nummer 2 oder Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 oder 

Nummer 4 eine Bescheinigung nicht wahrheitsgemäß ausstellt,“ 

13. In § 31 wird die Datumsangabe „31. Januar“ durch „14. Februar“ ersetzt. 

 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungs-

blatt für Berlin in Kraft. 



 

 

 

Begründung: 
 
a) Allgemeines: 
 
Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 ist in den Herbstmo-
naten innerhalb der Europäischen Union und nun auch in Deutschland wieder dras-
tisch gestiegen. Auch wenn in einigen Staaten zwischenzeitlich aufgrund der getroffe-
nen, zum Teil mit einschneidenden, Maßnahmen erfreuliche Rückgänge der Infekti-
onszahlen zu beobachten waren, bewegen sich die Fallzahlen insgesamt jedoch welt-
weit und auch innerhalb der Europäischen Union auf einem sehr hohen Niveau. Da 
nach wie vor weder eine umfassende Immunisierung der Bevölkerung durch erste mitt-
lerweile vorliegende Impfstoffe noch eine wirksame Therapie zur Verfügung stehen, 
besteht die Gefahr einer Verstärkung des Infektionsgeschehens mit erheblichen Fol-
gen für Leben und Gesundheit der Bevölkerung und einer möglichen Überlastung des 
Gesundheitssystems bei Einreisen aus Risikogebieten unvermindert fort. Insbeson-
dere kann der weitere erhebliche Anstieg von Neuinfektionen eine beträchtliche Zahl 
von Behandlungsbedürftigen in den Krankenhäusern und einen starken Anstieg der 
Letalitätsrate zur Folge haben. Nach der Risikobewertung des Robert Koch-Instituts 
handelt es sich weltweit und in Deutschland nach wie vor um eine sehr dynamische 
und ernst zu nehmende Situation. Es ist weiterhin eine hohe Anzahl an Übertragungen 
in der Bevölkerung in Deutschland zu beobachten.  
 
Der Anteil der COVID-19-Erkrankungen ist insbesondere in der älteren Bevölkerung 
sehr hoch. Teilweise kommt es zu einer diffusen Ausbreitung von SARS-CoV-2-
Infektionen; auch hier sind Alten- und Pflegeheime stark betroffen. Insgesamt wird es 
immer schwieriger, dass Infektionsumfeld zu ermitteln, zum Teil ist das schon jetzt 
nicht mehr möglich. Die Zahl der intensivmedizinisch zu behandelnden COVID-19-
Fälle hat sich innerhalb von nur anderthalb Monaten versechsfacht. Das Robert-Koch-
Institut schätzt die Gefährdung für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland 
nach wie vor insgesamt als hoch, für Risikogruppen als sehr hoch ein. Diese Situation 
gebietet ein staatliches Handeln mit einer Vielzahl von Maßnahmen zur Reduzierung 
der Kontakte einschließlich der Verhinderung neuer Infektionseinträge aus dem Aus-
land, um der staatlichen Schutzpflicht für das Grundrecht auf Leben und körperliche 
Unversehrtheit aus Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes im erforderlichen 
Maße nachzukommen und dabei insbesondere auch die Funktionsfähigkeit des Ge-
sundheitssystems als überragend wichtigem Gemeingut und damit die bestmögliche 
Krankenversorgung weiterhin sicherzustellen. Dies gilt umso mehr, als dass mittler-
weile Mutationen des Virus mit möglichen pandemieverschärfenden Eigenschaften im 
Ausland aufgetreten sind, deren Eintrag es möglichst stark einzudämmen gilt (vgl. 
auch Beschluss der Bundeskanzlerin und der Regierungschefinnen und Regierungs-
chefs der Länder vom 20. Januar 2021).  
 
Zugleich müssen weitere schwere Belastungen für die Wirtschaft und das soziale Mit-
einander möglichst weitgehend vermieden werden. Ziel der getroffenen Maßnahmen 
ist es auch, die Einschränkungen nur so kurz wie möglich, jedoch so lange wie erfor-
derlich, in der jetzt festgelegten Intensität beizubehalten. Je später die Infektionsdyna-
mik umgekehrt wird, desto länger bzw. umfassender sind Beschränkungen erforder-
lich. 
 



 

 

 

Aufgrund des aktuellen, dynamischen Infektionsgeschehens in Deutschland muss wei-
terhin zusätzlich zu den fortgeltenden Einschränkungen im Inland sichergestellt wer-
den, dass durch Einreisen in die Bundesrepublik Deutschland keine neuen Infektions-
herde im Inland entstehen. In der Sommerferien- und Reisezeit hat sich bereits ge-
zeigt, dass sich neue Infektionsherde oftmals nach Einreise aus Risikogebieten bilden. 
Aus diesem Grund wurden bereits innerhalb der Europäischen Union die COVID-19-
bedingten Reisebeschränkungen auf der Grundlage gemeinsamer Beschlüsse nur 
stufenweise und in engen Absprachen benachbarter Staaten gelockert. Einreise-Ab-
sonderungs-Pflichten werden dabei nach wie vor als Korrelat zur Lockerung von Aus-
gangsbeschränkungen betrachtet und in den Gremien der Europäischen Union als 
probates Handlungsinstrument der Mitgliedstaaten bewertet. Dass diese Vorsichts-
maßnahmen trotz des engen und vertrauensvollen Austauschs der Mitgliedsstaaten 
untereinander, eines gemeinsamen COVID-19-Meldewesens, eines dem Grunde nach 
weitgehend vergleichbaren Instrumentenkastens zur Eindämmung der Pandemie im 
jeweiligen Land in einem gemeinsamen Risikoraum erforderlich sind, zeigt den nach 
wie vor bestehenden Ernst der Lage.  
 
Das Land Berlin steht dabei nicht alleine, sondern ist Teil der gemeinsamen bundes-
weiten Anstrengung bei der Bekämpfung der Pandemie. Die getroffenen Einschrän-
kungen stehen daher in einer Linie mit den am 20. Januar 2021 durch Bundeskanzlerin 
und Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder vereinbarten Maßnahmen. 
 
b) Einzelbegründungen: 
 
Zu Artikel 1 
 
1. Zu 1. 
 
Die Änderung in der Inhaltsübersicht bildet eine nachfolgende Änderung, bedingt 
durch die Neufassung von § 4 ab. 
 
2. Zu 2.  
 
Zu a)  
 
Durch die vorliegende Verordnung wird die Kategorie der medizinischen Gesichts-
maske eingeführt und eine entsprechende Tragepflicht in manchen Bereichen des öf-
fentlichen Lebens statuiert. Da medizinische Gesichtsmasken eine höhere Schutzwir-
kung aufweisen als Mund-Nasen-Bedeckungen ist es folgerichtig, dass wo immer das 
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung angeordnet wird, auch eine medizinische Ge-
sichtsmaske getragen werden kann. 
 
Zu b) 
 
Der neue Absatz 6 definiert, was unter einer medizinischen Gesichtsmaske zu verste-
hen ist. Entscheidend ist dabei die Erfüllung der Anforderungen der beiden genannten 
europäischen Normen.  

3. Zu 3. 

 
Zu Absatz 1 



 

 

 

Absatz 1 verpflichtet zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske in den dort be-
schriebenen Situationen. Diese Situationen sind dadurch gekennzeichnet, dass die In-
fektionsgefahr durch ein Zusammentreffen einer größeren Anzahl von Menschen auf 
engem Raum als besonders hoch angesehen werden muss. 
 
Zu Absatz 2 
 
Absatz 2 verpflichtet zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in den dort beschrie-
benen Situationen. Dort kann der Mindestabstand von 1,5 Meter häufig nicht eingehal-
ten werden. Die Mund-Nasen-Bedeckung muss aufgrund ihrer Beschaffenheit geeig-
net sein, eine Ausbreitung von übertragungsfähigen Tröpfchenpartikeln beim Husten, 
Niesen, Sprechen oder Atmen zu verringern, unabhängig von einer Kennzeichnung 
oder zertifizierten Schutzkategorie. Die Mund-Nasen-Bedeckung sollte über Mund, 
Nase und Wangen platziert sein und an den Rändern möglichst eng anliegen, um das 
Eindringen von Luft an den Seiten zu minimieren. Die Mund-Nasen-Bedeckung ist kein 
Medizinprodukt und auch keine persönliche Schutzausrüstung im Sinne eines Arbeits-
schutzes. Sie stellt lediglich eine Barriere dar, die die Verringerung einer Verbreitung 
von Tröpfchen wahrscheinlich macht. 
 
Zu Absatz 3 
 
Der Absatz trifft Regelungen zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Freien, 
insbesondere im öffentlichen Raum. Wenngleich dort das Risiko einer Übertragung 
des Virus SARS-CoV-2 durch Aerosole weniger stark ist als in geschlossenen Räu-
men, besteht auch im im Freien in bestimmten Lebenssituation ein erhöhtes Infekti-
onsrisiko. Dies gilt vor allem dann, wenn (potenziell) der Mindestabstand von 1,5 Me-
tern nicht sicher eingehalten werden kann. Satz 1 regelt eine Pflicht zum Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung auf Märkten, in Warteschlagen, auf Parkplätzen und auf be-
stimmten Straßen und Plätzen der Stadt sowie auf Gehwegen vor Geschäften. Diese 
Orte haben gemeinsam, dass dort im Alltag viele Menschen zusammentreffen und da-
her typsicherweise der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht sicher eingehalten wer-
den kann. Unabhängig von der konkreten Zahl der an diesen Orten anwesenden Per-
sonen kann sich auch spontan immer eine Situation ergeben, in denen der Mindest-
abstand unterschritten wird. Daher muss in diesen klar abgrenzbaren Bereichen der 
Stadt eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden, unabhängig von der konkreten 
Zahl der anwesenden Personen und der Möglichkeit, den Mindestabstand einzuhalten. 
Satz 1 stellt auch klar, dass während der Nutzung von Fahrzeugen die Pflicht nicht gilt, 
sofern diese nicht auf Fußgängerbereichen genutzt werden. Radfahrende und Perso-
nen, die Motorroller fahren, müssen daher keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. 
Satz 2 appelliert ergänzend zu den Pflichten nach Satz 1, im Freien an Orten an denen 
der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, insbesondere in Einkaufsstraßen 
und anderen belebten Straßen und Plätzen, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 
 
Zu Absatz 4 
 
Der Absatz berücksichtigt, dass die Verwendung von einer Mund-Nasen-Bedeckung 
oder einer medizinischen Gesichtsmaske für die dort normierten Personengruppen 
problematisch ist und nimmt diese von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Be-
deckung aus.  
 
 



 

 

 

4. Zu 4. 
 
Zu a) und b): 
 
Angesichts der Bedrohung durch neue Varianten des Coronavirus SARS-CoV-2 ist es 
geboten, einen hierdurch bedingten sprunghaften Anstieg der Infektionszahlen zu ver-
hindern. Aus diesem Grund sollen Zusammenkünfte einer Vielzahl von Menschen wei-
ter begrenzt werden. 
 
Zu c): 
 
Die Änderung dient der Umsetzung des Bund-Länder-Beschlusses vom 19. Januar 
2021. In der Vergangenheit haben sich Gottesdienste öfter als sogenannte Super-
spreading Events erwiesen. Daher müssen die Ordnungsbehörden über solche An-
lässe informiert sein.  
 
5. Zu 5. 

 
In Anbetracht der vorgesehenen Verschärfungen in Bezug auf die Maskenpflicht ist 
auch eine Verschärfung im Bereich von Versammlungen in der Form angezeigt, dass 
die bislang vorgesehenen Ausnahmen für Versammlungen – bis auf die Ausnahme für 
Aufzüge unter ausschließlicher Nutzung von Kraftfahrzeugen – gestrichen werden. Die 
Regelung der Möglichkeit der Anordnung der Maskenpflicht im Einzelfall ist in diesem 
Fall dann nicht mehr erforderlich und wird ebenfalls gestrichen. 

 
6. Zu 6. 

 
In Umsetzung des Bund-Länder-Beschlusses vom 19. Januar 2021 bedarf es weiterer 
Anstrengungen im Rahmen des verlängerten und vertieften Lockdowns. Hierzu gehö-
ren weitere Maßnahmen um die Kontakte in allen Bereichen zu reduzieren. Dies betrifft 
auch die Kindertagesförderung.  
Daher werden nun die Angebote der Kindertagesförderung verbindlich geschlossen. 
Für die vorzuhaltende und definierte Notbetreuung müssen wie im ersten Lockdown 
im Frühjahr 2020 verbindlich alle Einrichtungen und Kindertagespflegestellen zur Ver-
fügung stehen. Die Verpflichtung, wie auch die Auflage nach dem Ende des Lockdown 
das Angebot unverzüglich wieder umfassend anzubieten, korrespondiert mit der be-
stehenden und laufenden Finanzierung der Angebote durch das Land Berlin.  
 
In Abweichung zu den Regelungen im ersten Lockdown im Frühjahr 2021 kann die für 
Jugend und Familie zuständige Senatsverwaltung zum Zwecke der auf Grund der pan-
demischen Lage erforderlichen Kontaktreduzierung Obergrenzen für die Nutzung der 
Einrichtungen der Kindertagesförderung im Rahmen des Notbetriebes vorgeben und 
das Verfahren für deren Umsetzung regeln.  
Die Vorgaben und Regelungen des neugefassten Absatzes gelten auch für den Be-
reich der Kindertagespflege. 
 
7. Zu 7. 

 
Um dem Ziel, das Zusammentreffen von mehreren Personen wo immer möglich zu 
verhindern, gerecht zu werden, wird der Leihbetrieb von Bibliotheken nur noch derge-
stalt zugelassen, dass vorher bestellte Bücher abgeholt werden können. 



 

 

 

 
8. Zu 8. 
 
Zu Absatz 1: 
 
Am 11. März 2020 wurde die Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 von der Welt-
gesundheitsorganisation (WHO) zur Pandemie erklärt. Auch laut Einschätzung des 
Robert Koch-Instituts gibt es in einer erheblichen Anzahl von Staaten Ausbrüche mit 
zum Teil sehr großen Fallzahlen; von anderen Staaten sind die genauen Fallzahlen 
nicht bekannt. Jedenfalls sind nach Angaben der WHO mittlerweile fast alle Staaten 
der Welt von einem Ausbruch des Coronavirus SARS-CoV-2 betroffen (Stand: 29. 
September 2020). Ein Übertragungsrisiko besteht angesichts des hochdynamischen, 
exponentiell verlaufenden Infektionsgeschehens nach wie vor in einer Vielzahl von Re-
gionen weltweit. 
 
In vielen europäischen Staaten haben die ergriffenen, weitreichenden Maßnahmen zu-
nächst Wirkung gezeigt und die Infektionszahlen sind gesunken. Allerdings bewegen 
sich die Infektionszahlen insgesamt weiter auf einem sehr hohen Niveau und sind vie-
len Staaten zwischenzeitlich zum Teil wieder exponentiell gewachsen. Das Infektions-
geschehen ist weiterhin hoch dynamisch. Zwischen den EU-Mitgliedstaaten, den 
Schengen-assoziierten Staaten (Island, dem Fürstentum Liechtenstein, Norwegen, 
Schweiz) sowie dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland be-
steht ein regelmäßiger Informationsfluss zu dem Pandemiegeschehen sowie den er-
griffenen Maßnahmen. Somit liegen detaillierte Erkenntnisse über das Infektionsge-
schehen in diesen Staaten vor, die eine auf Tatsachen basierende Beurteilung der 
Ansteckungswahrscheinlichkeit ermöglichen. 
 
In Bezug auf Drittstaaten hat sich die Datenlage insofern verbessert, als weltweit mehr 
Erkenntnisse über die Pandemie zur Verfügung stehen, die durch die einzelnen Staa-
ten und auch durch international anerkannte Institutionen berücksichtigt werden. Zu-
gleich lässt sich auch besser einschätzen, welche Maßnahmen ergriffen werden müs-
sen, um die Ausbreitung der Pandemie einzudämmen, und anhand welcher Parameter 
das Infektionsgeschehen verlässlich beurteilt werden kann. Gleichwohl muss mit Blick 
auf diese Staaten differenziert werden: 
 
Unverändert sind aus einigen Drittstaaten sehr gravierende Ausbruchsgeschehen be-
kannt, ohne dass die ergriffenen Maßnahmen verlässlich beurteilt werden könnten. Bei 
anderen fehlt es schon an belastbaren Erkenntnissen über die epidemiologische Lage. 
Deshalb liegt vor dem Hintergrund der weltweiten Pandemie für Einreisende aus die-
sen Staaten nahe, dass sie Krankheitserreger aufgenommen haben und sich deshalb 
absondern müssen, um die Schaffung neuer Infektionsherde zu verhindern.  
Die möglicherweise eintretenden Schäden durch eine Einreise aus derartigen Risiko-
gebieten ohne anschließende Absonderung können folgenschwer und gravierend 
sein. Ein- und Rückreisende aus Risikogebieten müssen deshalb grundsätzlich für 
zehn Tage abgesondert werden. Nach § 2 Nummer 17 des Infektionsschutzgesetzes 
ist ein Risikogebiet ein Gebiet außerhalb Deutschlands, für das vom Bundesministe-
rium für Gesundheit im Einvernehmen mit dem Auswärtigen Amt und dem Bundesmi-
nisterium des Innern, für Bau und Heimat ein erhöhtes Risiko für eine Infektion mit 
einer bestimmten bedrohlichen übertragbaren Krankheit festgestellt wurde. Bei dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 handelt es sich um eine solche Krankheit. Die Einstufung 
als Risikogebiet erfolgt erst mit Ablauf des ersten Tages nach Veröffentlichung der 



 

 

 

Feststellung durch das Robert Koch-Institut im Internet unter der Adresse 
https://www.rki.de/risikogebiete.  
Für Einreisende aus bestimmten Risikogebieten mit einem besonders hohen Risiko 
werden korrelierend zur qualifizierten Gefahrensituation besondere Maßnahmen ge-
troffen.  
 
Dies betrifft insbesondere Personen, die sich in einem Risikobiet aufgehalten haben, 
für das durch das Bundesministerium für Gesundheit im Einvernehmen mit dem Aus-
wärtigen Amt und dem Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat ein beson-
ders hohes Risiko für eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 festgestellt 
wurde, weil in diesem Risikogebiet bestimmte Varianten des Coronavirus SARS-CoV-
2 verbreitet aufgetreten sind (Virusvarianten-Gebiet), deren Infektiösität nach bisheri-
gen Erkenntnissen noch über diejenige der bisher verbreiteten Form des Virus hinaus-
geht. Zudem könnten die Virusmutationen, die Wirksamkeit der bisher zugelassenen 
Impfstoffe in Frage stellen. 
 
Zu Absatz 1 
 
Ein- und Rückreisende – egal ob über den Luft-, Land-, oder Seeweg –, die sich in den 
letzten zehn Tagen vor ihrer Einreise in einem Risikogebiet im Sinne des § 2 Nummer 
17 des Infektionsschutzgesetzes aufgehalten haben, sind nach § 30 Absatz 1 Satz 2 
des Infektionsschutzgesetzes verpflichtet, sich abzusondern. Das Ziel der häuslichen 
Quarantäne für Ein- und Rückreisende ist, die weitere Verbreitung des Virus zu ver-
langsamen, um eine Überlastung des Gesundheitssystems insgesamt zu vermeiden 
und die medizinische Versorgung bundesweit sicherzustellen. Hierzu bedarf es einer 
Absonderung der Ein- und Rückreisenden aus Risikogebieten, da ein Kontakt mit dem 
Krankheitserreger hinreichend wahrscheinlich ist. 
 
Die Pflicht zur Absonderung gilt nur bei einem Voraufenthalt in einem Risikogebiet im 
Sinne des § 2 Nummer 17 des Infektionsschutzgesetzes. Die unverzügliche Durch-
reise durch ein Risikogebiet stellt keinen Aufenthalt in diesem Sinne dar. Ein erhöhtes 
Infektionsrisiko entsteht erst durch einen Aufenthalt und damit zusammenhängende 
mögliche soziale Kontakte vor Ort; dies ist bei einer reinen Durchreise ohne Zwischen-
aufenthalt nicht der Fall. Eine Absonderung in der Haupt- oder Nebenwohnung oder in 
einer anderen, eine Absonderung ermöglichende Unterkunft ist gemäß § 30 Absatz 1 
und Absatz 2 des Infektionsschutzgesetzes in diesen Fällen geeignet und erforderlich. 
Ein ungeregelter Aufenthalt nach Einreise von Personen aus Risikogebieten muss ver-
hindert werden. 
 
Die Regelung des Satz 2 ist erforderlich, da der Empfang von Besuch dem Sinn und 
Zweck der Absonderung und dem Ziel, die Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 
zu verlangsamen, zuwiderlaufen würde. Um eine Nachvollziehbarkeit bei Überprüfung 
zu gewährleisten, muss das Testergebnis für mindestens zehn Tage nach Einreise 
aufbewahrt werden. Auf Verlangen der zuständigen Behörde ist dieser das Testergeb-
nis auf geeignetem Wege vorzulegen. Damit wird zugleich auch die Pflicht nach der 
Verordnung des Bundesministeriums für Gesundheit vom 4. November 2020 zur Test-
pflicht von Einreisenden aus Risikogebieten erfüllt, auf Anforderung der zuständigen 
Behörde ein ärztliches Zeugnis vorzulegen. 
 



 

 

 

Für Einreisende aus Risikogebieten wird zusätzlich eine Testpflicht bei Einreisen ein-
geführt. Diese Einreisetestpflicht trägt dazu bei, die Infektiösität der einreisenden Per-
sonen während der Einreise festzustellen und hilft dadurch, unmittelbare und vor allem 
unkontrollierte Einträge des Coronavirus SARS-CoV-2 zu verhindern. Unter Berück-
sichtigung epidemiologischer Risiken beträgt die Absonderung nach § 21 Absatz 1 
Satz 1 nach der Einreise aus einem Risikogebiet zehn Tage. Auf diese Zeitspanne 
hatten sich die EU-Gesundheitsminister Anfang September 2020 gemeinsam verstän-
digt. Laut WHO beträgt die durchschnittliche Inkubationszeit fünf bis sechs Tage, nur 
wenige zeigen später als nach dem zehnten Tag Symptome.  
 
Zu Absatz 2: 
 
Die von Absatz 1 Satz 1 erfassten Personen haben das für sie zuständige Gesund-
heitsamt, unverzüglich über das Vorliegen von Krankheitssymptomen in Kenntnis zu 
setzen, die typisch für eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV2 sind. Solche 
Symptome sind Fieber, neu aufgetretener Husten, Schnupfen, Geruchs- oder Ge-
schmacksverlust oder Atemnot. Die zuständige Behörde entscheidet sodann über das 
weitere Verfahren und übernimmt insbesondere die Überwachung der abgesonderten 
Person für die Zeit der Absonderung. 
 
Zu Absatz 3: 
 
Die von Absatz 1 Satz 1 erfassten Personen unterliegen für die Zeit der Absonderung 
der Beobachtung durch das zuständige Gesundheitsamt. 
 
9. Zu 9. 

 
Zu Absatz 1: 
 
Zu Ziffer 1: 
 
Personen, die nur zur Durchreise in das Land Berlin einreisen, werden nicht von § 21 
Absatz 1 Satz 1 erfasst. Diese Personen sind allerdings verpflichtet, das Landesgebiet 
auf schnellstem Weg, somit ohne jede Verzögerung (keine Kurzaufenthalte oder Über-
nachtungen), zu verlassen. Ein erhöhtes Infektionsrisiko entsteht erst durch einen Auf-
enthalt und damit zusammenhängende mögliche soziale Kontakte vor Ort; dies ist bei 
einer reinen Durchreise ohne Zwischenaufenthalt nicht der Fall. 
 
Zu Ziffer 2 
 
Zu Buchstabe a: 
 
Buchstabe b umfasst nur solche Tätigkeiten, die zeitlich so dringend sind, dass die 
Zeitverzögerung durch eine vorherige Testung nicht abgewartet werden kann. Als Bei-
spiel sind hierfür zu nennen der Transport von Patienten oder Transplantaten sowie 
die Ein- und Rückreise von Ärzten, die für eine dringende Operation benötigt werden. 
Voraussetzung ist, dass angemessene Schutz- und Hygienekonzepte vorliegen und 
eingehalten werden. Diese Ausnahme gilt nur, wenn sich die Personen weniger als 72 
Stunden in einem Risikogebiet aufgehalten haben oder für bis zu 72 Stunden in das 



 

 

 

Bundesgebiet einreisen; für diesen Zeitraum ist von einer geringen Infektionswahr-
scheinlichkeit auszugehen. Gerade bei Personen im Gesundheitswesen ist zu beach-
ten, dass diese potentiell vermehrt Kontakt zu Risikogruppen haben können. 
 
Zu Buchstabe b und c: 
 
Die Ausnahme ist zur Aufrechterhaltung systemrelevanter Infrastrukturen für das Ge-
meinwesen wie die Gewährleistung der Versorgung der Bevölkerung, aber ebenso zur 
Aufrechterhaltung der Wirtschaft erforderlich. Unter epidemiologischen Gesichtspunk-
ten ist diese Ausnahme vertretbar, da diese Personen mit den Durchreisenden nach 
Absatz 1 vergleichbar sind, sich entweder überwiegend reisend im Inland oder in kur-
zen Auslandsaufenthalten befinden und damit zusammenhängende mögliche soziale 
Kontakte vor Ort nur in begrenztem Umfang stattfinden. Voraussetzung ist, dass an-
gemessene Schutz- und Hygienekonzepte vorliegen und eingehalten werden. Zu den 
unter Buchstabe d genannten Personen gehören auch alle Mitglieder der Besatzung 
und Crews. 
 
Zu Absatz 2: 
 
Besondere Risikogebiete gemäß § 3 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 CoronaEinreiseV sind 
Gebiete eines Staates im Ausland, in dem eine Virusvariante (Mutation) Verbreitung 
findet, welche nicht zugleich im Inland verbreitet auftritt und von welcher anzunehmen 
ist, dass von dieser ein besonderes Risiko ausgeht (Virusvarianten-Gebiet), z.B. hin-
sichtlich einer vermuteten oder nachgewiesenen leichteren Übertragbarkeit oder an-
deren Eigenschaften, die die Infektionsausbreitung beschleunigen, die Krankheits-
schwere verstärken, oder gegen welche die Wirkung einer durch Impfung oder durch-
gemachten Infektion erreichten Immunität abgeschwächt ist.  
Es besteht die Gefahr, dass neu auftretende Virusvarianten nicht nur z. B. die Ausbrei-
tung der SARS-CoV-2 Pandemie weiter beschleunigen, sondern auch die Wirkung ei-
ner durch Impfung oder durchgemachte Infektion erworbenen Immunität verringern, 
durch etablierte diagnostische Testverfahren schlechter nachweisbar sind oder eine 
Infektion mit einer neuen Virusvariante mit einer erhöhten Krankheitsschwere einher-
geht. Somit ist zu befürchten, dass durch die Verbreitung von neuen Virusvarianten 
die Bekämpfung dieser Pandemie mit einer potentiell tödlichen Krankheit weiter mas-
siv erschwert wird und es zu einer weiteren Verstärkung der Belastung der medizini-
schen Einrichtungen kommt. Zum Schutze der Bevölkerung in der Bundesrepublik 
Deutschland ist hier zur Limitierung des Eintrages und damit zur Vermeidung einer 
schnellen Verbreitung neuer Virusvarianten eine Absonderung dringend geboten. 
 
Unter der Bedingung, dass Einreisende nicht aus einem Risikogebiet nach § 3 Absatz 
2 Satz 1 Nummer 2 (Virusvarianten-Gebiet) der Coronavirus-Einreiseverordnung vom 
13. Januar 2021 (eBAnz. AT 13.01.2021 V1) in der jeweils geltenden Fassung einrei-
sen, sind die weiteren in Absatz 2 definierten Ausnahmen von der Absonderungspflicht 
nach § 1 Absatz 1 Satz 1 möglich. Die Ausnahmen sind zu beschränken auf für das 
Funktionieren des Gemeinwesens, des Ehe- und Familienlebens und zwingend not-
wendige Bereiche. Den in Absatz 2 genannten Fällen ist gemeinsam, dass durch an-
dere Schutz- und Hygienemaßnahmen das Risiko einer Verbreitung des Coronavirus 
SARS-CoV-2 gemindert werden kann.  
Personen sind nach Absatz 2 nur dann von der Absonderungspflicht ausgenommen, 
wenn sie unter eine der genannten Personengruppen fallen. 
 



 

 

 

Zu Ziffer 1, Buchstabe a bis b: 
 
Personen werden nicht von § 21 Absatz 1 Satz 1 erfasst, die Verwandte 1. Grades 
(d.h. insbesondere Eltern oder Kinder) besuchen oder den nicht dem gleichen Haus-
stand angehörigen Ehegatten oder Lebensgefährten. Von Buchstabe a sind auch Per-
sonen erfasst, die ein geteiltes Sorgerecht oder Umgangsrecht wahrnehmen. Die Aus-
nahme gilt jedoch nur, wenn sich die Personen weniger als 72 Stunden im Land Berlin 
oder in einem Risikogebiet aufgehalten haben. Die Ausnahme von der Absonderungs-
pflicht ohne ein Testerfordernis ist zur Wahrung der Verhältnismäßigkeit und des Ehe- 
und Familienlebens erforderlich. Dies gilt insbesondere für Besuche zur Ausübung des 
Sorgerechts. 
 
Ebenso von der Absonderungspflicht ausgenommen sind bei Aufenthalten von weni-
ger als 72 Stunden hochrangige Mitglieder aus dem In- und Ausland des diplomati-
schen und konsularischen Dienstes, von Volksvertretungen und Regierungen. Zu sol-
chen hochrangigen Personen zählen u.a. Staats- und Regierungschefs, Minister, Bot-
schafter und der Präsident des Europäischen Parlaments. Die begleitenden Delegati-
onen fallen ebenfalls unter Ziffer 1 Buchstabe e, da eine gesonderte Behandlung kaum 
möglich ist. Eine Ausnahme für diese Personen ist unter epidemiologischen Gesichts-
punkten möglich, da für die betroffenen Personen umfangreiche Schutz- und Hygiene-
maßnahmen der Behörde ergriffen werden, diese sind einzuhalten. Bei dem Zeitraum 
von weniger als 72 Stunden für diesen Personenkreis, der grundsätzlich strengen 
Schutz- und Hygienemaßnahmen unterliegt, ist von einer geringen Infektionswahr-
scheinlichkeit auszugehen. 
 
Zu Ziffer 2, Buchstabe a bis b 
 
Ferner sind, vorbehaltlich von Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a) und Satz 2, 
Grenzpendler (Buchstabe a) und Grenzgänger (Buchstabe b) von der Absonderungs-
pflicht ausgenommen, wenn es sich um eine zwingend notwendige berufliche Tätigkeit 
handelt oder ein Aufenthalt zur Ausbildung oder zum Studium zwingend notwendig ist 
und angemessene Schutz- und Hygienekonzepte vorliegen und eingehalten werden. 
Durch das regelmäßige Pendeln zu gleichbleibenden Berufs-, Studien- und Ausbil-
dungsstätten mit einem bekannten und damit gut identifizierbaren Personenkreis ist 
die Kontaktnachverfolgung bei Infektionen gewährleistet, so dass eine Ausnahme da-
her unter Berücksichtigung infektiologischer Belange möglich ist. Sie ist gleichzeitig 
aus wirtschaftlichen und bildungspolitischen Gründen erforderlich. Die zwingende Not-
wendigkeit der Tätigkeit bzw. Ausbildung ist durch den Arbeitgeber oder Auftraggeber 
bzw. die Schule oder Bildungseinrichtung zu prüfen und zu bescheinigen. Das Gleiche 
gilt für das Vorliegen und Einhalten angemessener Schutz- und Hygienekonzepte. Be-
scheinigungen sind grundsätzlich in deutscher Sprache vorzulegen. Auch die Einhal-
tung angemessener Schutz und Hygienekonzepte ist nachzuweisen. 
 
Zu Absatz 3 
 
Unter der Bedingung, dass Einreisende nicht aus einem Risikogebiet nach § 3 Absatz 
2 Satz 1 Nummer 2 (Virusvarianten-Gebiet) der Coronavirus-Einreise Verordnung ein-
reisen, sind die weiteren in Absatz 3 definierten Ausnahmen von der Absonderungs-
pflicht nach § 1 Absatz 1 Satz 1 möglich. 
 



 

 

 

Unter infektiologischen Gesichtspunkten ist es vertretbar und zur Wahrung der Ver-
hältnismäßigkeit geboten, auf eine Absonderung zu verzichten, wenn die Wahrschein-
lichkeit einer Infektion durch eine Negativ-Testung einerseits als gering einzustufen ist 
und andererseits ein gesamtstaatliches Interesse an der Aufrechterhaltung der Wirt-
schaft und sonstiger wichtiger Bereiche des persönlichen und öffentlichen Lebens eine 
Ausnahme rechtfertigt. Dies wird mit der Regelung in Absatz 3 ermöglicht. So sind 
bestimmte Einreisende von der Absonderungsverpflichtung ausgenommen, wenn sie 
im Rahmen der Zwei-Test-Strategie mittels eines zusätzlichen ärztlichen Zeugnisses 
nachweisen können, sich nicht mit dem Coronavirus SARS CoV-2 infiziert zu haben 
(Negativtest). 
 
Die Personengruppen, für die eine Ausnahme von der Absonderungspflicht durch ei-
nen Negativtest möglich ist, sind in Absatz 3 abschließend genannt. 
 
Zu Ziffer 1, Buchstabe a bis i 
 
Ausgenommen sind von § 21 Absatz 1 Satz 1 Personen, deren Tätigkeit zur Aufrecht-
erhaltung der Funktionsfähigkeit des Gesundheitswesens (inklusive der Pflege), der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung, der Pflege diplomatischer und konsularischer Be-
ziehungen ,der Funktionsfähigkeit des Rechtswesens und von Volksvertretung, Regie-
rung und Verwaltung des Bundes, der Länder und der Kommunen sowie der Funkti-
onsfähigkeit der Organe der Europäischen Union und internationaler Organisationen 
zwingend notwendig ist. 
 
In den Anwendungsbereich von Nummer 1 Buchstabe b fallen auch Beamtinnen und 
Beamte der Bundespolizei, die zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der Si-
cherheit oder Ordnung an Bord deutscher Luftfahrzeuge nach § 4a des Bundespolizei-
gesetzes eingesetzt werden (Luftsicherheitsbegleiter), ausländische Luftsicherheits-
begleiter (Air Marshals) sowie sogenannte Personenbegleiter Luft im Rahmen ihrer 
Verwendung Begleitung von Rückkehrern. Dies ist unabdingbar zur Herstellung der 
erforderlichen Sicherheit im Luftverkehr und damit erforderlich zur Aufrechterhaltung 
systemrelevanter Infrastruktur für das Gemeinwesen. Luftsicherheitsbegleiter unterlie-
gen zudem besonderen Maßnahmen des Infektionsschutzes, weshalb ein gesteiger-
tes Infektionsrisiko durch diese Personen regelmäßig nicht gegeben ist. Die zwingende 
Notwendigkeit ist durch den Arbeitgeber, Dienstherrn oder Auftraggeber zu bescheini-
gen.  
 
Die Bescheinigung kann auch durch die aufnehmende öffentliche Stelle erstellt wer-
den; zudem kann in der Bescheinigung auch auf ein Einladungsschreiben einer öffent-
lichen Stelle Bezug genommen werden. Die entsprechende Bescheinigung hat die be-
troffene Person bei sich zu tragen, um die für sie geltende Ausnahme im Falle der 
Kontrolle glaubhaft machen zu können. Hiervon sind insbesondere Angehörige des 
Polizeivollzugsdienstes, der Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes, Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Gesundheitsdienstes, Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegerinnen und 
Pfleger, 24-Stunden-Betreuungskräfte, Richterinnen und Richter sowie Staatsanwäl-
tinnen und Staatsanwälte, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sowie Bedienstete 
des Justiz- und Maßregelvollzugs erfasst. 
 
 
 
 



 

 

 

Zu Ziffer 2, Buchstabe a bis c: 
 
Personen werden nicht von § 21 Absatz 1 Satz 1 erfasst, die in das Land Berlin ein-
oder zurückreisen, um Verwandte ersten oder zweiten Grades oder den nicht dem 
gleichen Hausstand angehörigen Ehegatten oder Lebensgefährten besuchen oder die 
den Besuch aufgrund eines geteilten Sorge- oder Umgangsrechts, einer dringenden 
medizinischen Behandlung oder des Beistands oder zur Pflege schutz-, beziehungs-
weise hilfebedürftiger Personen vornehmen.  
 
Zu Ziffer 3: 
 
Die Verpflichtungen nach §21 Absatz 1 Satz 1 gelten nicht für Polizeivollzugsbeamte, 
die aus dem Einsatz und aus einsatzgleichen Verpflichtungen im Ausland zurückkeh-
ren. Diese kommen besonderen Maßnahmen des Infektionsschutzes nach, weshalb 
ein gesteigertes Infektionsrisiko durch diese Personen regelmäßig nicht gegeben ist. 
 
Zu Ziffer 4: 
 
Personen, die sich zur Durchführung zwingend notwendiger, unaufschiebbarer beruf-
licher Tätigkeiten, wegen ihrer Ausbildung oder wegen ihres Studiums für bis zu fünf 
Tage in einem Risikogebiet aufgehalten haben oder in das Bundesgebiet einreisen, 
sind von der Absonderungspflicht bei Vorlage eines negativen Tests befreit. Die beruf-
liche Tätigkeit oder die Wahrnehmung von Ausbildungs- oder Studienzwecken ist 
zwingend notwendig, wenn die Wahrnehmung der Tätigkeit unerlässlich ist und eine 
Absage oder Verschiebung mit ernsthaften beruflichen, ausbildungs-, oder studiums-
relevanten Folgen einhergeht. Unter die zwingend notwendigen und unaufschiebbaren 
beruflichen Tätigkeiten fallen auch die in Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe c aufgeführ-
ten Tätigkeiten, sofern sie über Aufenthalte von 72 Stunden hinausgehen.  
 
Die zwingende Notwendigkeit ist vom Arbeit-, Auftraggeber oder der Bildungseinrich-
tung zu bescheinigen. Der Begriff des Auftraggebers ist in diesem Zusammenhang 
weit zu verstehen: Dieser soll selbständige Geschäftstätigkeiten als auch vorvertragli-
che Konstellationen der Geschäftsanbahnung, die nicht in einen Vertragsschluss mün-
den, erfassen. Hierzu sollte das für die Einreise dringender Geschäftsreisen aus Dritt-
staaten verfügbare Musterformular zur wirtschaftlichen Notwendigkeit, Unaufschieb-
barkeit und Nichtdurchführbarkeit im Ausland genutzt werden. Das Ausstellen einer 
unrichtigen Bescheinigung ist bußgeldbewehrt. 
 
Zu Ziffer 5: 
 
Personen, die zur Vorbereitung, Teilnahme, Durchführung und Nachbereitung interna-
tionaler Sportveranstaltungen durch das jeweilige Organisationskomitee akkreditiert 
werden oder von einem Bundessportfachverband zur Teilnahme an Trainings- und 
Lehrgangsmaßnahmen eingeladen sind (Sportlerinnen und Sportler sowie Sportfunk-
tionäre), sind bei Vorlage eines negativen Testergebnisses von der Absonderungs-
pflicht ausgenommen. Dies geschieht im Interesse der Ermöglichung sportlicher Betä-
tigung für Spitzenathletinnen und –athleten, die den Sport in der Regel hauptberuflich 
ausüben. Die Personen nach Nummer 4 unterliegen strengen Schutz- und Hygiene-
vorschriften. Eine Akkreditierung und Durchführung von Trainings- und Lehrgangs-
maßnahmen erfolgt derzeit nur bei Vorlage entsprechender Schutz- und Hygienekon-
zepte. Dadurch unterliegen diese Personen auch häufigeren Testungen, durch die das 



 

 

 

von den Personen ausgehende infektiologische Risiko gemindert wird. Nach den gel-
tenden Regularien sind Zuschauer weitgehend von Sportveranstaltungen ausgenom-
men, so dass auch an dieser Stelle das Risiko nahezu ausgeschlossen ist. 
 
Zu Ziffer 6, Buchstabe a bis c: 
 
Personen, die sich in einer Urlaubsregion, in der besondere Abstands- und Hygiene-
maßnahmen gelten, aufgehalten haben, sind von der Absonderungspflicht nach § 21 
Absatz 1 befreit, sofern sie noch am Urlaubsort höchstens 48 Stunden vor Abreise 
einen Test durchführen und bei Einreise ein negatives Testergebnis mit sich führen. 
Damit die Abstands- und Hygieneregeln deutschen Anforderungen entsprechen, fallen 
nur Urlauber aus solchen Regionen unter diese Regelung, für die auf Grund einer Ver-
einbarung zwischen der Bundesregierung und der betroffenen nationalen Regierung 
vor Ort besondere epidemiologische Vorkehrungen im Rahmen eines Abstands- und 
Hygienekonzepts für den Urlaub vereinbart wurden. Das Auswärtige Amt veröffentlicht 
auf seiner Internetseite eine Liste mit den Urlaubsregionen, für die entsprechende Ver-
einbarungen abgeschlossen wurden. Diese Länderliste wird auch auf der Seite des 
Robert Koch-Instituts veröffentlicht. 
 
Zu Ziffer 7 
 
Proben sowie Aufführungen „ohne Publikum“ (etwa Streaming) in Oper, Theater, 
Tanztheater und Konzert sollen möglich sind. Auch sollen ausländische Künstler*in-
nen, die an den Häusern engagiert sind unter den Bedingungen des § 22 Absatz 3 
Satz 2 von den allgemeinen Quarantäneregeln befreit werden können und ähnlich be-
handelt werden wie Profisportler etc. (siehe § 22 Absatz 3 Nummer 5). 
 
Zu den Sätzen 2 bis 3: 
 
Die Ausnahmen von der Absonderungspflicht nach Absatz 2 setzen voraus, dass die 
Personen über ein ärztliches Zeugnis oder ein Testergebnis über das Nichtvorliegen 
einer Infektion mit dem Coronavirus-SARS-CoV-2 verfügen. Es gelten die Anforderun-
gen nach § 3 Absatz 1 Satz 1 bzw. bei Einreisen auch Hochinzidenzgebieten nach § 
3 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 der Coronavirus-Einreiseverordnung. Der zur Erfüllung 
der Pflichten aus § 3 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 der Coronavirus-
Einreiseverordnung nötige Nachweis einer Testung muss die Anforderungen des Ro-
bert Koch-Instituts, die im Internet unter der Adresse https://www.rki.de/covid-19-tests 
veröffentlicht sind, erfüllen. Insbesondere muss aus Gründen der Verlässlichkeit der 
vorgenommenen Testungen dieser in einem Staat mit vergleichbarem Qualitätsstan-
dard vorgenommen worden sein. Die Staaten mit vergleichbarem Qualitätsstandard 
werden durch das Robert Koch-Institut auf seiner Internetseite unter 
https://www.rki.de/covid-19-tests veröffentlicht. Die Aufnahme eines Staates in diese 
Liste erfolgt nach einer gemeinsamen Analyse und Entscheidung durch das Bundes-
ministerium für Gesundheit, das Auswärtige Amt und das Bundesministerium des In-
nern, für Bau und Heimat. Diese Prüfung dient der Sicherstellung, dass nur Testungen 
aus Staaten akzeptiert werden, in denen die Testlabore eine zuverlässige Qualität ge-
währleisten können.  
 
Die dem ärztlichen Zeugnis oder dem Testergebnis nach zugrunde liegende Ab-
strichnahme darf höchstens 48 Stunden vor der Einreise vorgenommen worden sein 



 

 

 

Dies ist zur Gewährleistung der Aktualität des Testergebnisses erforderlich. Das Ri-
siko, sich innerhalb dieser Zeit mit dem Virus anzustecken, ist gegenüber einer Anste-
ckungswahrscheinlichkeit in einem unbegrenzten Zeitraum deutlich reduziert. Somit ist 
dieses Risiko vor dem Hintergrund der sonst geltenden massiven Freiheitseinschrän-
kung hinnehmbar.  
 
Sofern im Falle des § 3 Absatz 1 Satz 1 Coronavirus-Einreiseverordnung kein Test vor 
Einreise durchgeführt wurde, ist es auch möglich, sich unmittelbar nach der Einreise 
testen zu lassen. Das ärztliche Zeugnis oder Testergebnis über das Nichtvorliegen 
einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 muss spätestens 48 Stunden nach 
der Einreise vorliegen. 
Um eine Nachvollziehbarkeit bei Überprüfung zu gewährleisten, muss das Testergeb-
nis für mindestens zehn Tage nach Einreise aufbewahrt werden. Auf Verlangen der 
zuständigen Behörde ist dieser das Testergebnis auf geeignetem Wege vorzulegen.  
 
Solange ein Negativtest auf Verlangen nicht vorgelegt werden kann, ist die Ausnahme 
nach Absatz 3 nicht eröffnet und die einreisende Person hat sich in die häusliche Ab-
sonderung zu begeben. Dies gilt auch für die Wartezeit, bis das Ergebnis eines Tests 
bekannt ist. 
 
Zu Absatz 4: 
 
Unter der Bedingung, dass Einreisende nicht aus einem Risikogebiet nach § 3 Absatz 
2 Satz 1 Nummer 2 (Virusvarianten-Gebiet) der Coronavirus-Einreiseverordnung ein-
reisen, gilt die Verpflichtung nach § 21 Absatz 1 Satz 1 zudem nicht für die in § 54a 
Infektionsschutzgesetz genannten Personen. Für diese wird das Infektionsschutzge-
setz durch bundeswehreigene Dienstvorschriften und Überwachungsbehörden (Ei-
genvollzugskompetenz, vgl. § 54a Infektionsschutzgesetz) vollzogen. Diese Vorschrif-
ten sehen dem Wirkungsgehalt des Infektionsschutzgesetzes entsprechende Maß-
nahmen vor. So gelten u.a. spezielle Schutzmaßnahmen für alle im Einsatzgebiet Tä-
tige. 
 
Zu Ziffer 1 und Ziffer 2: 
 
Unter der Bedingung, dass Einreisende nicht aus einem Risikogebiet nach § 3 Absatz 
2 Satz 1 Nummer 2 (Virusvarianten-Gebiet) der Coronavirus-Einreiseverordnung ein-
reisen, gelten die Verpflichtungen nach § 21 Absatz 1 Satz 1 zudem nicht für die in § 
54a Infektionsschutzgesetz genannten Personen. Für diese wird das Infektionsschutz-
gesetz durch bundeswehreigene Dienstvorschriften und Überwachungsbehörden (Ei-
genvollzugskompetenz, vgl. § 54a Infektionsschutzgesetz) vollzogen. Diese Vorschrif-
ten sehen dem Wirkungsgehalt des Infektionsschutzgesetzes entsprechende Maß-
nahmen vor. So gelten u.a. spezielle Schutzmaßnahmen für alle im Einsatzgebiet Tä-
tige. 
Ebenfalls den Angehörigen deutscher Streitkräfte gleichzusetzen sind Angehörige 
ausländischer Streitkräfte im Sinne des NATO Truppenstatuts, des Truppenstatus der 
NATO-Partnerschaft für den Frieden (PfP-Truppenstatuts) und des EU-Truppenstatuts 
der Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU-Truppenstatut), die zu dienstlichen 
Zwecken nach Deutschland einreisen oder dorthin zurückkehren. Für sie gelten eben-
falls Vorschriften, die dem Wirkungsgehalt des Infektionsschutzgesetzes entspre-
chende Maßnahmen vorsehen. 
Familienangehörige der Streitkräfte fallen nicht unter die Ausnahmeregelung. 



 

 

 

Zu Ziffer 3: 
 
Arbeitskräfte unterfallen nicht den Verpflichtungen nach § 21 Absatz 1 Satz 1, wenn 
der Gesundheitsschutz im Betrieb und in der Unterkunft sichergestellt ist. Hierzu zählt, 
dass neu angekommene Arbeitskräfte in den ersten zehn Tagen nach ihrer Einreise 
strikt getrennt von den sonstigen Beschäftigten arbeiten und untergebracht sein müs-
sen. Es sind also möglichst kleine Arbeitsgruppen zu bilden (5 - 15 Personen); inner-
halb der ersten zehn Tage darf ein Kontakt ausschließlich innerhalb dieser Gruppe 
stattfinden. Ein Verlassen der Unterkunft ist nur zur Ausübung der Tätigkeit gestattet. 
Ferner darf auch in der Freizeit kein Kontakt zu den sonstigen Beschäftigten des Be-
triebes stattfinden. Bei einer gruppenbezogenen Unterbringung ist höchstens die 
Hälfte der üblichen Belegung zulässig. 
 
Es sind strenge Hygienemaßnahmen einzuhalten – diese betreffen etwa die Einhal-
tung eines Mindestabstandes von einundeinhalb Metern oder die Verwendung von 
persönlicher Schutzausrüstung während der Tätigkeit sowie die ausreichende Ausstat-
tung des jeweiligen Betriebs mit Hygieneartikeln wie Desinfektionsmitteln und Seife. 
Die Einhaltung dieser oder vergleichbarer strenger Maßnahmen zur Kontaktvermei-
dung und Sicherstellung von Hygiene rechtfertigen die Ausnahme von der Absonde-
rungspflicht nach § 21 Absatz 1 Satz 1. Es ist sichergestellt, dass in den ersten zehn 
Tagen nach Einreise kein Kontakt zu Menschen außerhalb der eigenen Arbeitsgruppe 
stattfindet. Hierdurch ist das Infektionsrisiko auf die jeweilige Arbeitsgruppe be-
schränkt. Ein Infektionsrisiko für Dritte und damit eine Ausweitung des Ansteckungsri-
sikos außerhalb der Arbeitsgruppe besteht somit nicht. 
 
Die Arbeitgeber haben die zuständige (Gesundheits-)Behörde über die Aufnahme der 
Arbeit zu informieren und die getroffenen Hygiene- und sonstigen Maßnahmen zu do-
kumentieren. Ein Unterlassen der Information der Behörde ist bußgeldbewehrt. 
 
Zu Absatz 5: 
 
Über die in den Absätzen 1 bis 4 geregelten Ausnahmen hinaus können bei triftigen 
Gründen weitere Befreiungen zugelassen werden. Für die Gewährung solcher Befrei-
ungen ist eine Abwägung aller betroffenen Belange vorzunehmen. Dabei sind insbe-
sondere infektiologische Kriterien zu berücksichtigen. Das zuständige Gesundheits-
amt kann die Befreiung auch an Auflagen und Bedingungen knüpfen. 
 
Zu Absatz 6: 
 
Für sämtliche von den Ausnahmen der Absätze 1 bis 5 erfassten Personen ist erfor-
derlich, dass sie keine typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 aufweisen wie Husten, Fieber, Schnupfen oder Geruchs- und Ge-
schmacksverlust. Besteht ein Symptom, wie z.B. Husten, das zwar grundsätzlich als 
Krankheitssymptom für COVID-19 eingestuft wird, dieser Husten aber aufgrund einer 
Asthma-Erkrankung besteht, schließt dieses Symptom die Ausnahmeerfassung nicht 
aus. 
 
Werden Krankheitssymptome binnen zehn Tagen nach Einreise festgestellt, so muss 
die zuständige Behörde in den Fällen der Absätze 2 bis 5 hierüber unverzüglich in 



 

 

 

Kenntnis gesetzt werden. Zudem haben die in Absatz 1 Nummer 2 und in den Absät-
zen 2 bis 5 beim Auftreten von Krankheitssymptomen zur Durchführung eines Tests 
eine Ärztin, einen Arzt oder ein Testzentrum aufzusuchen. 
 
Zu Absatz 7: 
 
Die Unterbringung von Asylbewerbern ist grundsätzlich Staatsaufgabe und wird von 
einer Landesbehörde wahrgenommen. Sie erfolgt nach der Maßgabe des Asylgeset-
zes zum Schutze der Asylbewerber und entfaltet zugleich einen Gesundheitsschutz 
für die übrige Bevölkerung. Ankommende Personen werden nur im Ankunftszentrum 
aufgenommen. Dort findet für jeden nach § 62 des Asylgesetzes verpflichtend eine 
medizinische Untersuchung statt, die am Ankunftstag oder am nächsten Werktag er-
folgt. Erst danach erfolgen die weiteren Schritte des Asylverfahrens wie die Registrie-
rung, Erstantragstellung, Leistungsgewährung usw. Diese Untersuchung umfasst 
auch erforderliche Tests auf das Coronavirus SARS-CoV-2, verbunden mit den ent-
sprechenden Meldungen an das zuständige Gesundheitsamt, erforderlichenfalls ge-
trennte Unterbringung und weitere Beobachtungen und Untersuchungen. Damit ist die 
Kontrolle eines möglichen Infektionsgeschehens bei diesem Personenkreis viel inten-
siver und engmaschiger als bei anderen einreisenden Personen, so dass die dort für 
diese vorgesehenen Maßnahmen nicht erforderlich sind. 
 
10. Zu 10. 
 
Zu Absatz 1  
 
Ab dem fünften Tag in Absonderung besteht die Möglichkeit, durch ein negatives Test-
ergebnis oder ein entsprechendes ärztliches Zeugnis die Absonderung zu beenden. 
Dabei darf der Test frühestens am fünften Tag nach der Einreise durchgeführt werden. 
Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen beträgt die mediane Inkubationszeit fünf bis 
sechs Tage. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass mit einer Mindestab-
sonderungszeit von fünf Tagen der überwiegende Teil möglicher Infektionskettenaus-
löser erkannt wird und bei einem negativen Testergebnis die Gefahr für die Allgemein-
heit deutlich reduziert eine Verkürzung der Absonderung gerechtfertigt ist. Die zustän-
dige Behörde kann die die Absonderungspflicht beendende Negativtestung bis zum 
Ende der generellen Quarantänedauer, also bis zum Ablauf des zehnten Tages nach 
Einreise, kontrollieren. Damit korrespondiert die Aufbewahrungspflicht des Betroffenen 
nach Absatz 3. Die Anpassungen im Normwortlaut dienen lediglich der sprachlichen 
Harmonisierung mit der Pflicht zum Nachweis des Nichtvorliegens einer Infektion mit 
dem Coronavirus nach der Coronavirus-Einreiseverordnung, eine inhaltliche Änderung 
zur bisherigen Rechtslage ist damit weder in Absatz 1 noch in den folgenden Absätzen 
verbunden. 
 
Zu Absatz 2 
 
Um sicher zu stellen, dass der Test aussagekräftig ist, darf dieser erst ab dem fünften 
Tag nach der Einreise durchgeführt werden. Die mediane Inkubationszeit beträgt fünf, 
höchstens sechs Tage. Dies bedeutet, dass ab dem fünften Tag die Belastbarkeit des 
Testergebnisses ausreichend ist. 
 
 
 



 

 

 

Zu Absatz 3 
 
Um den Behörden eine Kontrolle der vorzeitigen Absonderungsbeendigung bis zum 
Ende der regulären Absonderungszeit von zehn Tagen zu ermöglichen, ist die Person 
gehalten, den befreienden Test zehn Tage lang ab Testung aufzubewahren. 
 
Zu Absatz 4 
 
Mit dieser Vorschrift wird der Person, die sich in Absonderung begeben musste, ge-
stattet, die Wohnung oder Unterkunft zu dem Zweck der Durchführung eines Tests 
oder zum Zweck der Einholung eines ärztlichen Zeugnisses zu verlassen, ohne gegen 
die Absonderungspflicht zu verstoßen. Dabei ist die Person gehalten, sich auf unmit-
telbarem Wege zur Testung zu geben und die Vorgaben zu den Schutz- und Hygiene-
vorschriften des örtlichen Gesundheitsamtes einzuhalten. Eine Alternative wäre die 
Durchführung des Tests in der Wohnung oder Unterkunft der Person durch die zustän-
dige Behörde. 
 
Zu Absatz 5 
 
Mit der Regelung in Absatz 5 wird sichergestellt, dass die Personen, die trotz eines 
befreienden Tests ab dem fünften Tag Symptome einer Erkrankung mit dem Corona-
virus SARS-CoV-2 aufzeigen, einem Arzt bekannt werden, der über eine Testung ent-
scheidet. Die Person unterliegt dem regulären Verfahren bei Verdacht auf Erkrankung 
mit dem Coronavirus SARS-CoV-2. 
 
Zu Absatz 6 
 
Durch die entsprechende Anwendung der Absätze 1 bis 5 auf die Personen, die unter 
§ 22 Absatz 4 Nummer 3 fallen, wird eine Gleichbehandlung mit Personen, die unter 
die Absätze 1 bis 5 fallen, gewährleistet. 
 
11. Zu 11. 

 
Die für Arbeit zuständige Senatsverwaltung wird zur Regelung von Maßnahmen durch 
Rechtsverordnung ermächtigt, die den Infektionsschutz am Arbeitsplatz betreffen. Die-
ses Feld ist, entsprechend des Bund-Länder-Beschlusses vom 19. Januar 2021 stär-
ker in den Blick zu nehmen. 
 
12. Zu 12.  
 
Es handelt es sich um Anpassungen des Ordnungswidrigkeitenkatalogs entsprechend 
der materiellen Änderungen. 
 
13. Zu 13. 
 
Entsprechend der Verabredung von Bund und Ländern werden die getroffenen Maß-
nahmen in ihrer Geltung bis zum 14. Februar 2021 verlängert. 
 
Zu Artikel 2. 
 
Artikel 2 regelt das In Kraft treten der Änderungsverordnung.   



 

 

 

Berlin, den 20. Januar 2021  
 
 

Der Senat von Berlin 
 
 
 
 
 
 
Michael Müller                Dilek Kalayci 

Regierender Bürgermeister     Senatorin für Gesundheit, 
   Pflege und Gleichstellung 

  



 

 

 

Anlage zur Vorlage an  
das Abgeordnetenhaus 

 
I. Gegenüberstellung der Verordnungstexte 
 

 
Alte Fassung Neue Fassung 

  

Dritte Verordnung zur Änderung der  

SARS-CoV-2-

Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 

Vom 12. Januar 2021 

1. Teil 

Grundsätzliche Pflichten, Schutz- und 

Hygieneregeln 

§ 1 

Ziel der Verordnung; Begriffsbestimmun-

gen 

(1) Ziel dieser Verordnung ist die Eindäm-

mung der fortschreitenden Verbreitung 

des Coronavirus SARS-CoV-2 und der 

hierdurch verursachten Krankheit COVID-

19 durch Maßnahmen zum Schutz der öf-

fentlichen Gesundheit und zur Bewälti-

gung der Auswirkungen auf das Gesund-

heitswesen. 

(2) Der öffentliche Raum im Sinne dieser 

Verordnung umfasst alle Orte außerhalb 

des privaten Wohnraums und des dazu-

gehörigen befriedeten Besitztums (priva-

ter Bereich). 

(3) Eine Veranstaltung im Sinne dieser 

Verordnung ist ein zeitlich begrenztes und 

geplantes Ereignis mit einer definierten 

Zielsetzung oder Absicht, einer Pro-

grammfolge mit thematischer, inhaltlicher 

Bindung oder Zweckbestimmung in der 

abgegrenzten Verantwortung einer Ver-

anstalterin oder eines Veranstalters, einer 

Vierte Verordnung zur Änderung der  

SARS-CoV-2-

Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 

Vom 20. Januar 2021 

1. Teil 

Grundsätzliche Pflichten, Schutz- und 

Hygieneregeln 

§ 1 

Ziel der Verordnung; Begriffsbestimmun-

gen 

(1) Ziel dieser Verordnung ist die Eindäm-

mung der fortschreitenden Verbreitung 

des Coronavirus SARS-CoV-2 und der 

hierdurch verursachten Krankheit COVID-

19 durch Maßnahmen zum Schutz der öf-

fentlichen Gesundheit und zur Bewälti-

gung der Auswirkungen auf das Gesund-

heitswesen. 

(2) Der öffentliche Raum im Sinne dieser 

Verordnung umfasst alle Orte außerhalb 

des privaten Wohnraums und des dazu-

gehörigen befriedeten Besitztums (priva-

ter Bereich). 

(3) Eine Veranstaltung im Sinne dieser 

Verordnung ist ein zeitlich begrenztes und 

geplantes Ereignis mit einer definierten 

Zielsetzung oder Absicht, einer Pro-

grammfolge mit thematischer, inhaltlicher 

Bindung oder Zweckbestimmung in der 

abgegrenzten Verantwortung einer Ver-

anstalterin oder eines Veranstalters, einer 



 

 

 

Person, Organisation oder Institution, an 

dem eine Gruppe von Menschen teil-

nimmt. Versammlungen im Sinne von Ar-

tikel 8 des Grundgesetzes und Artikel 26 

der Verfassung von Berlin stellen keine 

Veranstaltung dar. 

(4) Eine Zusammenkunft im Sinne dieser 

Verordnung ist jedes Aufeinandertreffen 

von Personen, das mit einer Interaktion 

dieser Personen untereinander verbun-

den ist, welches nicht bereits Veranstal-

tung im Sinne von Absatz 3 oder Ver-

sammlung im Sinne von Artikel 8 des 

Grundgesetzes und Artikel 26 der Verfas-

sung von Berlin ist. 

(5) Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist eine 

aus handelsüblichen Stoffen hergestellte, 

an den Seiten eng anliegende, Mund und 

Nase bedeckende, textile Barriere, die 

aufgrund ihrer Beschaffenheit geeignet 

ist, eine Ausbreitung von übertragungsfä-

higen Tröpfchenpartikeln und Aerosolen 

durch Atmen, Husten, Niesen und Aus-

sprache zu verringern, unabhängig von 

einer Kennzeichnung oder zertifizierten 

Schutzkategorie. Die Mund-Nasen-Bede-

ckung ist so zu tragen, dass Mund und 

Nase so bedeckt werden, dass eine Aus-

breitung von Tröpfchen und Aerosolen 

durch Atmen, Husten, Niesen oder Spre-

chen vermindert wird. 

 

 

 

 

Person, Organisation oder Institution, an 

dem eine Gruppe von Menschen teil-

nimmt. Versammlungen im Sinne von Ar-

tikel 8 des Grundgesetzes und Artikel 26 

der Verfassung von Berlin stellen keine 

Veranstaltung dar. 

(4) Eine Zusammenkunft im Sinne dieser 

Verordnung ist jedes Aufeinandertreffen 

von Personen, das mit einer Interaktion 

dieser Personen untereinander verbun-

den ist, welches nicht bereits Veranstal-

tung im Sinne von Absatz 3 oder Ver-

sammlung im Sinne von Artikel 8 des 

Grundgesetzes und Artikel 26 der Verfas-

sung von Berlin ist. 

(5) Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist eine 

aus handelsüblichen Stoffen hergestellte, 

an den Seiten eng anliegende, Mund und 

Nase bedeckende, textile Barriere, die 

aufgrund ihrer Beschaffenheit geeignet 

ist, eine Ausbreitung von übertragungsfä-

higen Tröpfchenpartikeln und Aerosolen 

durch Atmen, Husten, Niesen und Aus-

sprache zu verringern, unabhängig von 

einer Kennzeichnung oder zertifizierten 

Schutzkategorie. Die Mund-Nasen-Bede-

ckung ist so zu tragen, dass Mund und 

Nase so bedeckt werden, dass eine Aus-

breitung von Tröpfchen und Aerosolen 

durch Atmen, Husten, Niesen oder Spre-

chen vermindert wird. Soweit nach dieser 

Verordnung oder aufgrund dieser Verord-

nung die Pflicht zum Tragen einer Mund-

Nasen-Bedeckung besteht, kann auch 

eine medizinische Gesichtsmaske nach 

Absatz 6 getragen werden. 

(6) .Eine medizinische Gesichtsmaske im 

Sinne dieser Verordnung ist ein aus spe-

ziellen Materialien hergestellte Maske, die 

den Anforderungen der europäischen 

Norm EN 14683:2019+AC:2019 ent-

spricht oder die den Anforderungen der 

europäischen Norm EN 



 

 

 

 

 

 

 

§ 4 

Mund-Nasen-Bedeckung 

(1) Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist in 

geschlossenen Räumen zu tragen 

1. von Fahrgästen und von nicht fahr-

zeugführendem Personal bei der Be-

nutzung öffentlicher Verkehrsmittel 

einschließlich der Bahnhöfe, Flughä-

fen und Fährterminals sowie sonstiger 

Fahrzeuge mit wechselnden Fahrgäs-

ten, 

2. von Kundinnen und Kunden in Einzel-

handelsgeschäften aller Art und Ein-

kaufszentren (Malls) sowie in Hand-

werks-, Dienstleistungs- und anderen 

Gewerbebetrieben mit Publikumsver-

kehr, in Dienstleistungs- und Hand-

werksbetrieben im Bereich der körper-

nahen Dienstleistungen auch von kör-

pernah tätigem Personal, 

3. in Gaststätten von Personal mit Gäs-

tekontakt und Gästen, 

4. von Besucherinnen und Besuchern in 

Bibliotheken und Archiven, 

5. in Arztpraxen und anderen Gesund-

heitseinrichtungen von Patientinnen 

und Patienten sowie ihren Begleitper-

sonen unter der Voraussetzung, dass 

die jeweilige medizinische Behand-

lung dem nicht entgegensteht, 

149:2001+A1:2009  entspricht, wobei die 

Maske jedenfalls nicht über ein Ausatem-

ventil verfügen darf. Absatz 5 Satz 2 gilt 

entsprechend. 

 

 

§ 4 

Medizinische Gesichtsmaske und Mund-

Nasen-Bedeckung 

(1) Eine medizinische Gesichtsmaske ist 

in geschlossenen Räumen zu tragen 

1. von Fahrgästen und von nicht fahr-

zeugführendem Personal bei der Be-

nutzung öffentlicher Verkehrsmittel 

einschließlich der Bahnhöfe, Flughä-

fen und Fährterminals sowie sonstiger 

Fahrzeuge mit wechselnden Fahrgäs-

ten, 

2. in Einzelhandelsgeschäften aller Art 

und Einkaufszentren (Malls) sowie in 

Handwerks-, Dienstleistungs- und an-

deren Gewerbebetrieben mit Publi-

kumsverkehr,  

3. von Teilnehmerinnen und Teilneh-

mern an religiös-kultischen Veranstal-

tungen im Sinne des Artikel 4 des 

Grundgesetzes und Artikel 29 Absatz 

1 der Verfassung von Berlin, 

4. in Arztpraxen und anderen Gesund-

heitseinrichtungen von Patientinnen 

und Patienten sowie ihren Begleitper-

sonen unter der Voraussetzung, dass 

die jeweilige medizinische Behand-

lung dem nicht entgegensteht, 

5. in Krankenhäusern und Pflegeeinrich-

tungen von Besucherinnen und Besu-

chern sowie von Patientinnen und Pa-



 

 

 

6. in Krankenhäusern und Pflegeeinrich-

tungen von Besucherinnen und Besu-

chern sowie von Patientinnen und Pa-

tienten beziehungsweise Bewohnerin-

nen und Bewohnern, sofern sie sich 

außerhalb ihres Zimmers aufhalten o-

der Besuch empfangen, 

7. in gedeckten Sportanlagen einschließ-

lich Hallenbädern und ähnlichen der 

Sportausübung dienenden Räumen, 

außer während der Sportausübung, 

8. in der beruflichen Bildung und der all-

gemeinen Erwachsenenbildung, 

9. in Schulen gemäß § 3 Absatz 2 Satz 2 

Nummer 2 mit Ausnahme des Unter-

richtes und der außerunterrichtlichen 

sowie ergänzenden Förderung und 

Betreuung,  

10. von Beschäftigten und Besucherinnen 

und Besuchern in Büro- und Verwal-

tungsgebäuden, es sei denn, sie hal-

ten sich an einem festen Platz auf oder 

können den Mindestabstand von 1,5 

Metern einhalten,  

11. in Aufzügen, 

12. von Teilnehmerinnen und Teilneh-

mern an Versammlungen in geschlos-

senen Räumen nach Maßgabe des § 

10 Absatz 2, 

13. soweit dies über die in den Nummern 

1 bis 12 genannten Anlässe hinaus in 

einem bereichsspezifischen Hygiene-

rahmenkonzept nach § 6 Absatz 3 o-

der einer aufgrund von § 27 erlasse-

nen Rechtsverordnung bestimmt ist. 

(2) Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist im 

Freien zu tragen 

1. im öffentlichen Raum  

a) auf Märkten,  

b) in Warteschlangen, 

tienten beziehungsweise Bewohnerin-

nen und Bewohnern, sofern sie sich 

außerhalb ihres Zimmers aufhalten o-

der Besuch empfangen.. 

 

(2) Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist in 

geschlossenen Räumen zu tragen 

1. in Gaststätten von Personal mit Gäs-

tekontakt und Gästen, 

2. von Besucherinnen und Besuchern in 

Bibliotheken und Archiven, 

3. in gedeckten Sportanlagen einschließ-

lich Hallenbädern und ähnlichen der 

Sportausübung dienenden Räumen, 

außer während der Sportausübung, 

4. in der beruflichen Bildung und der all-

gemeinen Erwachsenenbildung, 

5. in Schulen gemäß § 3 Absatz 2 Satz 2 

Nummer 2 mit Ausnahme des Unter-

richtes und der außerunterrichtlichen 

sowie ergänzenden Förderung und 

Betreuung,  

6. von Beschäftigten und Besucherinnen 

und Besuchern in Büro- und Verwal-

tungsgebäuden, es sei denn, sie hal-

ten sich an einem festen Platz auf oder 

können den Mindestabstand von 1,5 

Metern einhalten,  

7. in Aufzügen, 

8. von Teilnehmerinnen und Teilneh-

mern an Versammlungen in geschlos-

senen Räumen, 

9. soweit dies über die in den Nummern 

1 bis 10 genannten Anlässe hinaus in 

einem bereichsspezifischen Hygiene-

rahmenkonzept nach § 6 Absatz 3 o-

der einer aufgrund von § 27 erlasse-

nen Rechtsverordnung bestimmt ist. 



 

 

 

c) auf Parkplätzen, 

d) auf Bahnsteigen und an Haltestel-

len, 

e) in den in der Anlage zu dieser Ver-

ordnung genannten Bereichen und 

f) unbeschadet des Buchstaben d 

auf Gehwegen vor Gebäuden, in 

denen sich vom Gehweg aus direkt 

zu betretende Einzelhandelsge-

schäfte, Dienstleistungs- und 

Handwerksbetriebe befinden; 

dies gilt nicht während der Nutzung 

von Fahrzeugen außerhalb von Fuß-

gängerbereichen; für die Nutzung ge-

schlossener Fahrzeuge gilt Absatz 1 

Nummer 1; und 

2. von Teilnehmerinnen und Teilneh-

mern an Versammlungen unter freiem 

Himmel nach Maßgabe des § 10 Ab-

satz 2, 

Jede Person ist darüber hinaus angehal-

ten, eine Mund-Nasen-Bedeckung im 

Freien an Orten zu tragen, an denen der 

Mindestabstand nach § 3 Absatz 1 Satz 1 

in der Regel nicht eingehalten werden 

kann, insbesondere in Einkaufsstraßen 

und anderen belebten Straßen und Plät-

zen.  

(3) Die Pflicht zum Tragen einer Mund-

Nasen-Bedeckung gilt nicht  

1. für Kinder bis zum vollendeten sechs-

ten Lebensjahr, 

2. für Personen, die ärztlich bescheinigt 

aufgrund einer gesundheitlichen Be-

einträchtigung, einer ärztlich beschei-

nigten chronischen Erkrankung oder 

einer Behinderung keine Mund-Na-

sen-Bedeckung tragen können, 

3. für Personen, bei denen durch andere 

Vorrichtungen, die mindestens die in § 

(3) Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist im 

Freien zu tragen 

1. im öffentlichen Raum  

a) auf Märkten,  

b) in Warteschlangen, 

c) auf Parkplätzen, 

d) auf Bahnsteigen und an Haltestel-

len, 

e) in den in der Anlage zu dieser Ver-

ordnung genannten Bereichen und 

f) unbeschadet des Buchstaben d 

auf Gehwegen vor Gebäuden, in 

denen sich vom Gehweg aus direkt 

zu betretende Einzelhandelsge-

schäfte, Dienstleistungs- und 

Handwerksbetriebe befinden; 

dies gilt nicht während der Nutzung 

von Fahrzeugen außerhalb von Fuß-

gängerbereichen; für die Nutzung ge-

schlossener Fahrzeuge gilt Absatz 1 

Nummer 1; und 

2. von Teilnehmerinnen und Teilneh-

mern an Versammlungen unter freiem 

Himmel nach Maßgabe des § 10 Ab-

satz 2, 

Jede Person ist darüber hinaus angehal-

ten, eine Mund-Nasen-Bedeckung im 

Freien an Orten zu tragen, an denen der 

Mindestabstand nach § 3 Absatz 1 Satz 1 

in der Regel nicht eingehalten werden 

kann, insbesondere in Einkaufsstraßen 

und anderen belebten Straßen und Plät-

zen.  

(4) Die Pflicht zum Tragen einer Mund-

Nasen-Bedeckung oder einer medizini-

schen Gesichtsmaske gilt nicht  

1. für Kinder bis zum vollendeten sechs-

ten Lebensjahr, 

https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/#anlage
https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/#anlage


 

 

 

1 Absatz 5 niedergelegten Anforde-

rungen erfüllen, die Verringerung der 

Ausbreitung übertragungsfähiger 

Tröpfchenpartikel und Aerosole be-

wirkt wird, 

4. für gehörlose und schwerhörige Men-

schen und Personen, die mit diesen 

kommunizieren, sowie ihre Begleitper-

sonen, oder 

5. soweit in einem bereichsspezifischen 

Hygienerahmenkonzept nach § 6 Ab-

satz 3 oder einer aufgrund von § 27 er-

lassenen Rechtsverordnung weitere 

Ausnahmen vorgesehen sind. 

 

 

 

§ 9 

Veranstaltungen, Personenobergrenzen 

(1) Veranstaltungen im Freien mit mehr 

als 100 zeitgleich Anwesenden sind ver-

boten. 

(2) Veranstaltungen in geschlossenen 

Räumen mit mehr als 50 zeitgleich Anwe-

senden sind verboten. 

(3) Absatz 1 und 2 gilt nicht für 

1. Religiös-kultische Veranstaltungen im 

Sinne des Artikel 4 des Grundgeset-

zes und Artikel 29 Absatz 1 der Ver-

fassung von Berlin, 

2. Versammlungen im Sinne des Artikel 

8 des Grundgesetzes und Artikel 26 

der Verfassung von Berlin, 

2. für Personen, die ärztlich bescheinigt 

aufgrund einer gesundheitlichen Be-

einträchtigung, einer ärztlich beschei-

nigten chronischen Erkrankung oder 

einer Behinderung keine Mund-Na-

sen-Bedeckung oder medizinische 

Gesichtsmaske tragen können, 

3. für Personen, bei denen durch andere 

Vorrichtungen, die mindestens die in § 

1 Absatz 5 beziehungsweise 6 nieder-

gelegten Anforderungen erfüllen, die 

Verringerung der Ausbreitung übertra-

gungsfähiger Tröpfchenpartikel und 

Aerosole bewirkt wird, 

4. für gehörlose und schwerhörige Men-

schen und Personen, die mit diesen 

kommunizieren, sowie ihre Begleitper-

sonen, oder 

5. soweit in einem bereichsspezifischen 

Hygienerahmenkonzept nach § 6 Ab-

satz 3 oder einer aufgrund von § 27 er-

lassenen Rechtsverordnung weitere 

Ausnahmen vorgesehen sind. 

 

§ 9 

Veranstaltungen, Personenobergrenzen 

(1) Veranstaltungen im Freien mit mehr 

als 50 zeitgleich Anwesenden sind verbo-

ten. 

(2) Veranstaltungen in geschlossenen 

Räumen mit mehr als 20 zeitgleich Anwe-

senden sind verboten. 

(3) Absatz 1 und 2 gilt nicht für 

6. Religiös-kultische Veranstaltungen im 

Sinne des Artikel 4 des Grundgeset-

zes und Artikel 29 Absatz 1 der Ver-

fassung von Berlin, diese sind spätes-

tens zwei Werktage vor der geplanten 



 

 

 

3. Veranstaltungen, einschließlich Sit-

zungen, des Europäischen Parla-

ments, seiner Fraktionen und Aus-

schüsse, des Deutschen Bundesta-

ges, seiner Fraktionen und Aus-

schüsse, des Bundesrates und seiner 

Ausschüsse, des Abgeordnetenhau-

ses, seiner Fraktionen und Aus-

schüsse, des Europäischen Rates, 

des Rates der Europäischen Union, 

der Europäischen Kommission, der 

Bundesregierung, des Senats von 

Berlin, des Rats der Bürgermeister 

und seiner Ausschüsse, des Verfas-

sungsgerichtshofes von Berlin, der 

Bezirksverordnetenversammlungen, 

ihrer Fraktionen und Ausschüsse so-

wie der Auslandsvertretungen, der Or-

gane der Rechtspflege, der Organe, 

Gremien und Behörden der Europäi-

schen Union, der internationalen Or-

ganisationen, des Bundes und der 

Länder und anderer Stellen und Ein-

richtungen, die öffentlich-rechtliche 

Aufgaben wahrnehmen, 

4. Parteiversammlungen sowie Ver-

sammlungen von Wählergemein-

schaften, wenn sie aufgrund des Par-

teiengesetzes oder zur Vorbereitung 

der Teilnahme an allgemeinen Wah-

len durchgeführt werden, und 

5. Veranstaltungen nach § 17 Absatz 2 

des Betriebsverfassungsgesetzes in 

der Fassung der Bekanntmachung 

vom 25. September 2001 (BGBl. I S. 

2518), das zuletzt durch Artikel 6 des 

Gesetzes vom 20. Mai 2020 (BGBl. I 

S. 1044) geändert worden ist. 

(4) Auf Veranstaltungen sind die Bestuh-

lung und Anordnung der Tische so vorzu-

nehmen, dass zwischen Personen, die 

nicht unter die Ausnahme des § 2 Absatz 

Durchführung dem zuständigen Ord-

nungsamt anzuzeigen, wenn mehr als 

zehn Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer erwartet werden, es sei denn, 

dass die Religions- und Weltanschau-

ungsgemeinschaften ein Hygienekon-

zept etabliert haben, welches dem ak-

tuellen Hygienerahmenkonzept der für 

Kultur zuständigen Senatsverwaltung 

entspricht oder über dessen Bestim-

mungen hinausgeht, 

7. Versammlungen im Sinne des Artikel 

8 des Grundgesetzes und Artikel 26 

der Verfassung von Berlin, 

8. Veranstaltungen, einschließlich Sit-

zungen, des Europäischen Parla-

ments, seiner Fraktionen und Aus-

schüsse, des Deutschen Bundesta-

ges, seiner Fraktionen und Aus-

schüsse, des Bundesrates und seiner 

Ausschüsse, des Abgeordnetenhau-

ses, seiner Fraktionen und Aus-

schüsse, des Europäischen Rates, 

des Rates der Europäischen Union, 

der Europäischen Kommission, der 

Bundesregierung, des Senats von 

Berlin, des Rats der Bürgermeister 

und seiner Ausschüsse, des Verfas-

sungsgerichtshofes von Berlin, der 

Bezirksverordnetenversammlungen, 

ihrer Fraktionen und Ausschüsse so-

wie der Auslandsvertretungen, der Or-

gane der Rechtspflege, der Organe, 

Gremien und Behörden der Europäi-

schen Union, der internationalen Or-

ganisationen, des Bundes und der 

Länder und anderer Stellen und Ein-

richtungen, die öffentlich-rechtliche 

Aufgaben wahrnehmen, 

9. Parteiversammlungen sowie Ver-

sammlungen von Wählergemein-

schaften, wenn sie aufgrund des Par-

teiengesetzes oder zur Vorbereitung 



 

 

 

2 fallen, ein Mindestabstand von 1,5 Me-

tern eingehalten wird oder ein ausrei-

chender Infektionsschutz durch andere 

Schutzmaßnahmen oder Schutzvorrich-

tungen zur Verringerung der Ausbreitung 

übertragungsfähiger Tröpfchenpartikel 

gewährleistet werden kann. Bei Veran-

staltungen im Freien kann der Mindestab-

stand nach Satz 1 unterschritten werden, 

sofern der Schutz vor Tröpfcheninfektio-

nen und Aerosolen sichergestellt ist. Für 

Verkaufsstellen und gastronomische An-

gebote gelten § 14 Absatz 1, 3 und 5 und 

§ 15 Absatz 2 entsprechend. 

(5) Abweichend von den Absätzen 1 und 

2 sind Konzerte, Theater-, Opern- und 

Konzertaufführungen, musikalische und 

künstlerische Darbietungen vor körperlich 

anwesenden Publikum einschließlich 

Tanzveranstaltungen und anderen Veran-

staltungen, die dem Kulturbereich zuzu-

ordnen sind, verboten. 

(6) Abweichend von den Absätze 1 und 2 

sind Veranstaltungen, die dem Freizeit- 

und Unterhaltungsbereich zuzuordnen 

sind, verboten. 

(7) Abweichend von den Absätzen 1 und 

2 sind Veranstaltungen oder Zusammen-

künfte im Familien-, Bekannten- oder 

Freundeskreis (private Veranstaltungen) 

nur im Kreise der in § 2 Absatz 2 genann-

ten Personen und zusätzlich mit höchs-

tens einer weiteren Person zulässig, wo-

bei bei Alleinerziehenden deren Kinder 

bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres 

nicht mitgezählt werden.  

(8) Für Bestattungen und Trauerfeiern auf 

Friedhöfen oder bei Bestattungsunterneh-

men gilt Absatz 3 Nummer 1 entspre-

chend. Hiervon nicht erfasste Beerdigun-

gen und Feierlichkeiten anlässlich einer 

Beerdigung sind abweichend von Absatz 

der Teilnahme an allgemeinen Wah-

len durchgeführt werden, und 

10. Veranstaltungen nach § 17 Absatz 2 

des Betriebsverfassungsgesetzes in 

der Fassung der Bekanntmachung 

vom 25. September 2001 (BGBl. I S. 

2518), das zuletzt durch Artikel 6 des 

Gesetzes vom 20. Mai 2020 (BGBl. I 

S. 1044) geändert worden ist. 

(4) Auf Veranstaltungen sind die Bestuh-

lung und Anordnung der Tische so vorzu-

nehmen, dass zwischen Personen, die 

nicht unter die Ausnahme des § 2 Absatz 

2 fallen, ein Mindestabstand von 1,5 Me-

tern eingehalten wird oder ein ausrei-

chender Infektionsschutz durch andere 

Schutzmaßnahmen oder Schutzvorrich-

tungen zur Verringerung der Ausbreitung 

übertragungsfähiger Tröpfchenpartikel 

gewährleistet werden kann. Bei Veran-

staltungen im Freien kann der Mindestab-

stand nach Satz 1 unterschritten werden, 

sofern der Schutz vor Tröpfcheninfektio-

nen und Aerosolen sichergestellt ist. Für 

Verkaufsstellen und gastronomische An-

gebote gelten § 14 Absatz 1, 3 und 5 und 

§ 15 Absatz 2 entsprechend. 

(5) Abweichend von den Absätzen 1 und 

2 sind Konzerte, Theater-, Opern- und 

Konzertaufführungen, musikalische und 

künstlerische Darbietungen vor körperlich 

anwesenden Publikum einschließlich 

Tanzveranstaltungen und anderen Veran-

staltungen, die dem Kulturbereich zuzu-

ordnen sind, verboten. 

(6) Abweichend von den Absätze 1 und 2 

sind Veranstaltungen, die dem Freizeit- 

und Unterhaltungsbereich zuzuordnen 

sind, verboten. 

(7) Abweichend von den Absätzen 1 und 

2 sind Veranstaltungen oder Zusammen-

künfte im Familien-, Bekannten- oder 



 

 

 

7 im Freien mit bis zu 50 zeitgleich anwe-

senden Personen und in geschlossenen 

Räumen mit bis zu 20 zeitgleich anwe-

senden Personen zulässig. Die für die 

Durchführung der Beisetzung und der 

Feierlichkeiten anlässlich einer Beerdi-

gung erforderlichen Personen bleiben bei 

der Bemessung der Personenobergrenze 

des Satzes 2 unberücksichtigt.  

 

 

 

 

 

 

§ 10 

Versammlungen 

(1) Bei der Durchführung von Versamm-

lungen im Sinne von Artikel 8 des Grund-

gesetzes und Artikel 26 der Verfassung 

von Berlin ist der Mindestabstand von 1,5 

Metern zwischen den Teilnehmenden mit 

Ausnahme der in § 2 Absatz 2 genannten 

Personen stets einzuhalten. § 3 Absatz 1 

Satz 2 ist nicht anzuwenden. Die die Ver-

sammlung veranstaltende Person hat ein 

individuelles Schutz- und Hygienekonzept 

zu erstellen, aus dem die vorgesehenen 

Maßnahmen zur Gewährleistung des 

Mindestabstands und der jeweils zu be-

achtenden Hygieneregeln, wie erforderli-

chenfalls das Tragen einer Mund-Nasen-

Freundeskreis (private Veranstaltungen) 

nur im Kreise der in § 2 Absatz 2 genann-

ten Personen und zusätzlich mit höchs-

tens einer weiteren Person zulässig, wo-

bei bei Alleinerziehenden deren Kinder 

bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres 

nicht mitgezählt werden.  

(8) Für Bestattungen und Trauerfeiern auf 

Friedhöfen oder bei Bestattungsunterneh-

men gilt Absatz 3 Nummer 1 entspre-

chend. Hiervon nicht erfasste Beerdigun-

gen und Feierlichkeiten anlässlich einer 

Beerdigung sind abweichend von Absatz 

7 im Freien mit bis zu 50 zeitgleich anwe-

senden Personen und in geschlossenen 

Räumen mit bis zu 20 zeitgleich anwesen-

den Personen zulässig. Die für die Durch-

führung der Beisetzung und der Feierlich-

keiten anlässlich einer Beerdigung erfor-

derlichen Personen bleiben bei der Be-

messung der Personenobergrenze des 

Satzes 2 unberücksichtigt.  

 

 

 

§ 10 

Versammlungen 

(1) Bei der Durchführung von Versamm-

lungen im Sinne von Artikel 8 des Grund-

gesetzes und Artikel 26 der Verfassung 

von Berlin ist der Mindestabstand von 1,5 

Metern zwischen den Teilnehmenden mit 

Ausnahme der in § 2 Absatz 2 genannten 

Personen stets einzuhalten. § 3 Absatz 1 

Satz 2 ist nicht anzuwenden. Die die Ver-

sammlung veranstaltende Person hat ein 

individuelles Schutz- und Hygienekonzept 



 

 

 

Bedeckung oder der Verzicht auf gemein-

same Sprechchöre durch die Teilneh-

menden während der Versammlung, so-

wie zur Gewährleistung der nach der 

nutzbaren Fläche des Versammlungsor-

tes zulässigen Teilnehmendenzahl bei 

der Durchführung der Versammlung her-

vorgehen. Die Versammlungsbehörde 

kann die Vorlage dieses Schutz- und Hy-

gienekonzepts von der die Versammlung 

veranstaltenden Person verlangen und 

beim zuständigen Gesundheitsamt eine 

infektionsschutzrechtliche Bewertung des 

Konzepts einholen. Bei der Durchführung 

der Versammlungen ist die Einhaltung 

des Schutz- und Hygienekonzepts von 

der Versammlungsleitung sicherzustel-

len. 

(2) Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist von 

Teilnehmenden an Versammlungen im 

Sinne von Artikel 8 des Grundgesetzes 

und Artikel 26 der Verfassung von Berlin 

zu tragen. Die Pflicht zum Tragen einer 

Mund-Nasen-Bedeckung nach Satz 1 gilt 

unbeschadet von § 4 Absatz 3 nicht für 

Teilnehmende 

1. an Versammlungen unter freiem Him-

mel 

a) mit nicht mehr als insgesamt 20 

Teilnehmenden, sofern diese auf 

gemeinsames Skandieren und 

Singen sowie Sprechchöre ver-

zichten oder 

b) die als Aufzug unter ausschließli-

cher Nutzung von Kraftfahrzeugen 

durchgeführt werden; 

2. an Versammlungen in geschlossenen 

Räumen, soweit sich die Teilnehmen-

den auf ihrem Sitzplatz aufhalten. 

Die Versammlungsbehörde kann das Tra-

gen einer Mund-Nasen-Bedeckung auch 

zu erstellen, aus dem die vorgesehenen 

Maßnahmen zur Gewährleistung des 

Mindestabstands und der jeweils zu be-

achtenden Hygieneregeln, wie erforderli-

chenfalls das Tragen einer Mund-Nasen-

Bedeckung oder der Verzicht auf gemein-

same Sprechchöre durch die Teilneh-

menden während der Versammlung, so-

wie zur Gewährleistung der nach der 

nutzbaren Fläche des Versammlungsor-

tes zulässigen Teilnehmendenzahl bei 

der Durchführung der Versammlung her-

vorgehen. Die Versammlungsbehörde 

kann die Vorlage dieses Schutz- und Hy-

gienekonzepts von der die Versammlung 

veranstaltenden Person verlangen und 

beim zuständigen Gesundheitsamt eine 

infektionsschutzrechtliche Bewertung des 

Konzepts einholen. Bei der Durchführung 

der Versammlungen ist die Einhaltung 

des Schutz- und Hygienekonzepts von 

der Versammlungsleitung sicherzustel-

len. 

(2) Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist von 

Teilnehmenden an Versammlungen im 

Sinne von Artikel 8 des Grundgesetzes 

und Artikel 26 der Verfassung von Berlin 

zu tragen. Die Pflicht zum Tragen einer 

Mund-Nasen-Bedeckung nach Satz 1 gilt 

unbeschadet von § 4 Absatz 4 nicht für 

Teilnehmende an Versammlungen unter 

freiem Himmel, die als Aufzug unter aus-

schließlicher Nutzung von Kraftfahrzeu-

gen durchgeführt werden. 

§ 17a Absatz 2 des Versammlungsgeset-

zes steht dem Tragen einer Mund-Nasen-

Bedeckung zum Infektionsschutz nicht 

entgegen. 

 

 



 

 

 

in den Fällen der Nummer 1 auf Grund-

lage des § 15 des Versammlungsgeset-

zes in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 15. November 1978 (BGBl. I S. 

1789), das zuletzt durch Artikel 150 der 

Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 

1328) geändert worden ist, anordnen, 

wenn die von der verantwortlichen Person 

im Schutz- und Hygienekonzept nach Ab-

satz 1 vorgesehenen Maßnahmen nach 

den im Zeitpunkt des Erlasses der Anord-

nung erkennbaren Umständen zur Ver-

meidung von Infektionen nicht ausrei-

chen. Die Versammlungsbehörde kann 

zur Beurteilung dieser Frage beim zustän-

digen Gesundheitsamt eine infektions-

schutzrechtliche Bewertung einholen. 

§ 17a Absatz 2 des Versammlungsgeset-

zes steht dem Tragen einer Mund-Nasen-

Bedeckung zum Infektionsschutz nicht 

entgegen. 

§ 13 

Kindertagesförderung, Hochschulen, Bil-

dung 

(1) Ein Regelbetrieb findet in der Kinder-

tagesförderung nicht statt. Eltern, deren 

Kinder in Angeboten der Kindertagesför-

derung betreut werden, sind aufgefordert 

soweit wie möglich die Betreuung ander-

weitig zu organisieren und nur in unbe-

dingt notwendigen Fällen die Betreuung 

in Angeboten der Kindertagesförderung in 

Anspruch zu nehmen, um die Kontakte 

auch in diesem Bereich zu reduzieren. 

Die für Jugend und Familie zuständige 

Senatsverwaltung kann unter Beachtung 

der Infektionslage Näheres zur Gestal-

tung des Angebotes im Sinne von Satz 1 

bestimmen. 

(1a) Im Rahmen einer eigenverantwortli-

chen Organisation der Betreuung von 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 13 

Kindertagesförderung, Hochschulen, Bil-

dung 



 

 

 

Kindern ist die Überschreitung der Perso-

nenobergrenzen von § 2 Absatz 4 und § 

9 Absatz 7 zulässig, wenn es sich um die 

wechselseitige, unentgeltliche, nicht ge-

schäftsmäßige Beaufsichtigung von Kin-

dern unter 12 Jahren in festen, familiär o-

der nachbarschaftlich organisierten Be-

treuungsgemeinschaften, die Kinder aus 

höchstens zwei Haushalten umfassen, 

handelt. 

(2) Staatliche, private und konfessionelle 

Hochschulen einschließlich ihrer Einrich-

tungen dürfen nicht für den Publikumsver-

kehr geöffnet werden. Die Hochschulen 

führen ihren Lehrbetrieb im Wintersemes-

ter 2020/2021 grundsätzlich mit Online-

Formaten und nicht im Präsenzlehrbe-

trieb durch. Praxisformate, die nicht digital 

durchführbar sind, und Prüfungen dürfen 

unter Beachtung der grundsätzlichen 

Pflichten, der Schutz- und Hygieneregeln 

nach Teil 1 sowie der jeweils in den Hoch-

schulen geltenden besonderen Bestim-

mungen in Präsenzform durchgeführt 

werden. Zulässig nach Satz 3 sind insbe-

sondere 

1. Praxisformate, die spezielle Labor- 

und Arbeitsräume an den Hochschu-

len erfordern, 

2. praktischer Unterricht in medizinisch-

klinischen Studiengängen, 

3. künstlerischer Unterricht, 

4. sportpraktische Übungen und 

5. Präsenzformate zur Einführung von 

Studienanfängerinnen und Studienan-

fängern. 

In Praxisformaten nach Satz 4 soll die ma-

ximale Anzahl von 25 teilnehmenden Stu-

dierenden grundsätzlich nicht überschrit-

ten werden. In begründeten Fällen kön-

nen die Hochschulen Personen abwei-

(1) Die Einrichtungen der der Kinderta-

gesförderung sind geschlossen. Alle Ein-

richtungen der Kindertagesförderung bie-

ten einen Notbetrieb für die durch die 

Schließung betroffenen Eltern an, die zur 

Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit man-

gels anderer Betreuungsmöglichkeiten 

dringend auf eine solche Betreuung ihrer 

Kinder angewiesen sind und mindestens 

ein Elternteil in systemrelevanten Berei-

chen beruflich tätig ist. Ebenfalls die Not-

betreuung in Anspruch nehmen können 

Alleinerziehende, die keine andere Be-

treuungsmöglichkeit organisieren können 

und Eltern, bei denen aus besonderen 

dringenden pädagogischen Gründen eine 

Betreuung erforderlich ist. Die für Jugend 

und Familie zuständige Senatsverwaltung 

regelt Näheres zum Verfahren der Notbe-

treuung und deren Inanspruchnahme. Sie 

kann dabei über die Vorgabe nach Satz 1 

und 2 hinaus allgemeine Obergrenzen für 

die maximale Inanspruchnahme der Not-

betreuung in den Einrichtungen der Kin-

dertagesbetreuung einschließlich des 

Verfahren zur Umsetzung dieser Ober-

grenzen vorgeben. Die Sätze 1 bis 5 gel-

ten entsprechend für die Angebote der 

Kindertagespflege. (1a) Im Rahmen einer 

eigenverantwortlichen Organisation der 

Betreuung von Kindern ist die Überschrei-

tung der Personenobergrenzen von § 2 

Absatz 4 und § 9 Absatz 7 zulässig, wenn 

es sich um die wechselseitige, unentgelt-

liche, nicht geschäftsmäßige Beaufsichti-

gung von Kindern unter 12 Jahren in fes-

ten, familiär oder nachbarschaftlich orga-

nisierten Betreuungsgemeinschaften, die 

Kinder aus höchstens zwei Haushalten 

umfassen, handelt. 

(2) Staatliche, private und konfessionelle 

Hochschulen einschließlich ihrer Einrich-

tungen dürfen nicht für den Publikumsver-

kehr geöffnet werden. Die Hochschulen 



 

 

 

chend von Satz 1 begrenzten Zutritt ge-

statten. Satz 1 gilt nicht für den Botani-

schen Garten. Wissenschaftliche Biblio-

theken dürfen nur Leihbetrieb und Online-

Dienste anbieten. 

(3) An öffentliche Schulen und Schulen in 

freier Trägerschaft einschließlich der Ein-

richtungen des Zweiten Bildungsweges 

und der Angebote der außerunterrichtli-

chen und ergänzenden Förderung und 

Betreuung darf vorbehaltlich der Absätze 

5 und 6 kein Lehr- und Betreuungsbetrieb 

in Präsenz stattfinden. Abweichungen 

von Satz 1 zum Zwecke einer an das In-

fektionsgeschehen angepassten Wieder-

aufnahme des Lehr- und Betreuungsbe-

triebs in Präsenz bestimmt die für Bildung 

zuständige Senatsverwaltung durch 

Rechtsverordnung nach § 27 Absatz 1 

und Absatz 2. 

(4) An Volkshochschulen sowie weiteren 

Einrichtungen der allgemeinen Erwachse-

nenbildung, Musikschulen, Jugendkunst-

schulen, Jugendverkehrsschulen, Gar-

tenarbeitsschulen sowie freien Einrichtun-

gen im Sinne des Schulgesetzes und 

ähnlichen Bildungseinrichtungen darf vor-

behaltlich des Absatzes 5 kein Lehr- und 

Betreuungsbetrieb in Präsenz stattfinden. 

(5) Prüfungen nach Maßgabe des Schul-

gesetzes und Leistungsüberprüfungen an 

öffentlichen Schulen und Ersatzschulen 

dürfen nach Vorgaben der für das Schul-

wesen zuständigen Senatsverwaltung 

durchgeführt werden, sofern hierbei ein 

Abstand zwischen den anwesenden Per-

sonen von mindestens 1,5 Metern ge-

währleistet ist. Zeugnisse dürfen von öf-

fentlichen Schulen und Ersatzschulen 

ausgegeben werden. Prüfungen an 

Volkshochschulen und an sonstigen Ein-

richtungen der Erwachsenenbildung dür-

fen durchgeführt werden, sofern hierbei 

führen ihren Lehrbetrieb im Wintersemes-

ter 2020/2021 grundsätzlich mit Online-

Formaten und nicht im Präsenzlehrbe-

trieb durch. Praxisformate, die nicht digital 

durchführbar sind, und Prüfungen dürfen 

unter Beachtung der grundsätzlichen 

Pflichten, der Schutz- und Hygieneregeln 

nach Teil 1 sowie der jeweils in den Hoch-

schulen geltenden besonderen Bestim-

mungen in Präsenzform durchgeführt 

werden. Zulässig nach Satz 3 sind insbe-

sondere 

6. Praxisformate, die spezielle Labor- 

und Arbeitsräume an den Hochschu-

len erfordern, 

7. praktischer Unterricht in medizinisch-

klinischen Studiengängen, 

8. künstlerischer Unterricht, 

9. sportpraktische Übungen und 

10. Präsenzformate zur Einführung von 

Studienanfängerinnen und Studienan-

fängern. 

In Praxisformaten nach Satz 4 soll die ma-

ximale Anzahl von 25 teilnehmenden Stu-

dierenden grundsätzlich nicht überschrit-

ten werden. In begründeten Fällen kön-

nen die Hochschulen Personen abwei-

chend von Satz 1 begrenzten Zutritt ge-

statten. Satz 1 gilt nicht für den Botani-

schen Garten. Wissenschaftliche Biblio-

theken dürfen nur Leihbetrieb und Online-

Dienste anbieten. 

(3) An öffentliche Schulen und Schulen in 

freier Trägerschaft einschließlich der Ein-

richtungen des Zweiten Bildungsweges 

und der Angebote der außerunterrichtli-

chen und ergänzenden Förderung und 

Betreuung darf vorbehaltlich der Absätze 

5 und 6 kein Lehr- und Betreuungsbetrieb 

in Präsenz stattfinden. Abweichungen 

von Satz 1 zum Zwecke einer an das In-



 

 

 

ein Abstand zwischen den anwesenden 

Personen von mindestens 1,5 Metern ge-

währleistet ist und eine Mund-Nasen-Be-

deckung getragen wird. 

(6) Schulen können einen eingeschränk-

ten Betrieb für eine Notbetreuung insbe-

sondere von Kindern von Eltern anbieten, 

deren berufliche Tätigkeit für die Aufrecht-

erhaltung des öffentlichen Lebens erfor-

derlich ist. Über die Auswahl der Einrich-

tungen und die zur Inanspruchnahme der 

Notbetreuung Berechtigten entscheidet 

die für das Schulwesen zuständige Se-

natsverwaltung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

§ 19 

Kulturelle Einrichtungen 

Kinos, Theater, Opernhäuser, Konzert-

häuser, Museen, Gedenkstätten und kul-

turelle Veranstaltungsstätten in öffentli-

cher und privater Trägerschaft dürfen 

nicht für den Publikumsverkehr geöffnet 

werden. Der Leihbetrieb von Bibliotheken 

ist zulässig. 

 

fektionsgeschehen angepassten Wieder-

aufnahme des Lehr- und Betreuungsbe-

triebs in Präsenz bestimmt die für Bildung 

zuständige Senatsverwaltung durch 

Rechtsverordnung nach § 27 Absatz 1 

und Absatz 2. 

(4) An Volkshochschulen sowie weiteren 

Einrichtungen der allgemeinen Erwachse-

nenbildung, Musikschulen, Jugendkunst-

schulen, Jugendverkehrsschulen, Gar-

tenarbeitsschulen sowie freien Einrichtun-

gen im Sinne des Schulgesetzes und ähn-

lichen Bildungseinrichtungen darf vorbe-

haltlich des Absatzes 5 kein Lehr- und Be-

treuungsbetrieb in Präsenz stattfinden. 

(5) Prüfungen nach Maßgabe des Schul-

gesetzes und Leistungsüberprüfungen an 

öffentlichen Schulen und Ersatzschulen 

dürfen nach Vorgaben der für das Schul-

wesen zuständigen Senatsverwaltung 

durchgeführt werden, sofern hierbei ein 

Abstand zwischen den anwesenden Per-

sonen von mindestens 1,5 Metern ge-

währleistet ist. Zeugnisse dürfen von öf-

fentlichen Schulen und Ersatzschulen 

ausgegeben werden. Prüfungen an 

Volkshochschulen und an sonstigen Ein-

richtungen der Erwachsenenbildung dür-

fen durchgeführt werden, sofern hierbei 

ein Abstand zwischen den anwesenden 

Personen von mindestens 1,5 Metern ge-

währleistet ist und eine Mund-Nasen-Be-

deckung getragen wird. 

(6) Schulen können einen eingeschränk-

ten Betrieb für eine Notbetreuung insbe-

sondere von Kindern von Eltern anbieten, 

deren berufliche Tätigkeit für die Aufrecht-

erhaltung des öffentlichen Lebens erfor-

derlich ist. Über die Auswahl der Einrich-

tungen und die zur Inanspruchnahme der 

Notbetreuung Berechtigten entscheidet 

die für das Schulwesen zuständige Se-

natsverwaltung. 



 

 

 

 

3. Teil 

Quarantänemaßnahmen 

§ 21 

Häusliche Quarantäne für Ein- und Rück-

reisende aus dem Ausland; Beobachtung 

(1) Personen, die auf dem Land-, See-, o-

der Luftweg aus dem Ausland in das Land 

Berlin einreisen und sich zu einem belie-

bigen Zeitpunkt in den letzten zehn Tagen 

vor Einreise in einem Risikogebiet im 

Sinne des § 2 Nummer 17 des Infektions-

schutzgesetzes aufgehalten haben, sind 

verpflichtet, sich unverzüglich nach der 

Einreise auf direktem Weg in die Haupt- 

oder Nebenwohnung oder in eine andere, 

eine Absonderung ermöglichende Unter-

kunft zu begeben und sich für einen Zeit-

raum von zehn Tagen nach ihrer Einreise 

ständig dort abzusondern; dies gilt auch 

für Personen, die zunächst in ein anderes 

Land der Bundesrepublik Deutschland 

eingereist sind. Den in Satz 1 genannten 

Personen ist es in diesem Zeitraum nicht 

gestattet, Besuch von Personen zu emp-

fangen, die nicht ihrem Haushalt angehö-

ren. Die unverzügliche Durchreise auf di-

rektem Weg ohne Übernachtung in einem 

Risikogebiet gilt nicht als Aufenthalt im 

Sinne von Satz 1. Bis zu einer bundes-

rechtlichen Regelung sind die von Satz 1 

erfassten Personen hiernach ferner ver-

pflichtet, sich höchstens 48 Stunden vor 

oder unmittelbar nach Einreise in die Bun-

desrepublik Deutschland einer Testung 

auf eine Infektion mit dem Coronavirus 

SARS-CoV-2 zu unterziehen und müssen 

das auf Papier oder in einem elektroni-

schen Dokument in deutscher, englischer 

 

 

 

 

§ 19 

Kulturelle Einrichtungen 

Kinos, Theater, Opernhäuser, Konzert-

häuser, Museen, Gedenkstätten und kul-

turelle Veranstaltungsstätten in öffentli-

cher und privater Trägerschaft dürfen 

nicht für den Publikumsverkehr geöffnet 

werden. Der Leihbetrieb von Bibliotheken 

im Abholungsmodell ist zulässig. 

 

 

 

3. Teil 

Quarantänemaßnahmen 

§ 21 

Häusliche Quarantäne für Ein- und Rück-

reisende aus dem Ausland; Beobachtung 

(1) Personen, die auf dem Land-, See-, o-

der Luftweg aus dem Ausland in das Land 

Berlin einreisen und sich zu einem belie-

bigen Zeitpunkt in den letzten zehn Tagen 

vor Einreise in einem zum Zeitpunkt der 

Einreise als Risikogebiet im Sinne des § 2 

Nummer 17 des Infektionsschutzgeset-

zes mit einem erhöhten Risiko für eine In-

fektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-



 

 

 

oder französischer Sprache vorliegende 

Testergebnis innerhalb von zehn Tagen 

nach der Einreise dem zuständigen Ge-

sundheitsamt auf Verlangen unverzüglich 

vorlegen können. Der zu Grunde liegende 

Test muss die Anforderungen des Robert 

Koch-Instituts, die im Internet unter der 

Adresse https://www.rki.de/covid-19-tests 

veröffentlicht sind, erfüllen. Das Tester-

gebnis nach Satz 4 ist für mindestens 

zehn Tage nach Einreise aufzubewahren. 

(2) Die von Absatz 1 Satz 1 erfassten Per-

sonen sind verpflichtet, unverzüglich nach 

der Einreise das für sie zuständige Ge-

sundheitsamt zu kontaktieren und auf das 

Vorliegen der Verpflichtung nach Absatz 

1 Satz 1 und 3 hinzuweisen. Die Verpflich-

tung nach Satz 1 ist durch eine digitale 

Einreiseanmeldung un-

ter https://www.einreiseanmeldung.de zu 

erfüllen, indem die Daten nach Abschnitt I 

Nummer 1 Satz 1 der vom Bundesminis-

terium für Gesundheit im Einvernehmen 

mit dem Bundesministerium des Innern, 

für Bau und Heimat sowie dem Bundes-

ministerium für Verkehr und digitale Infra-

struktur erlassenen Anordnungen betref-

fend den Reiseverkehr nach Feststellung 

einer epidemischen Lage von nationaler 

Tragweite durch den Deutschen Bundes-

tag vom 5. November 2020 (BAnz 

AT06.11.2020 B5) vollständig übermittelt 

und die erhaltene Bestätigung der erfolg-

reichen digitalen Einreiseanmeldung bei 

der Einreise mit sich geführt und auf Auf-

forderung dem Beförderer, im Fall von 

Abschnitt I Nummer 1 Satz 5 dieser An-

ordnungen der mit der polizeilichen Kon-

trolle des grenzüberschreitenden Ver-

kehrs beauftragten Behörde vorgelegt 

wird; soweit eine digitale Einreiseanmel-

dung in Ausnahmefällen nicht möglich 

war, ist die Verpflichtung nach Satz 1 

2 eingestuften Gebiet (Risikogebiet) auf-

gehalten haben, sind verpflichtet, sich un-

verzüglich nach der Einreise auf direktem 

Weg in die Haupt- oder Nebenwohnung 

oder in eine andere, eine Absonderung 

ermöglichende Unterkunft zu begeben 

und sich für einen Zeitraum von zehn Ta-

gen nach ihrer Einreise ständig dort abzu-

sondern; dies gilt auch für Personen, die 

zunächst in ein anderes Land der Bun-

desrepublik Deutschland eingereist sind. 

Den in Satz 1 genannten Personen ist es 

in diesem Zeitraum nicht gestattet, Be-

such von Personen zu empfangen, die 

nicht ihrem Haushalt angehören. Die un-

verzügliche Durchreise auf direktem Weg 

ohne Übernachtung in einem Risikogebiet 

gilt nicht als Aufenthalt im Sinne von Satz 

1.  

(2) Die von Absatz 1 Satz 1 erfassten Per-

sonen sind verpflichtet, das zuständige 

Gesundheitsamt unverzüglich zu infor-

mieren, wenn typische Symptome einer 

Infektion mit dem Coronavirus SARS-

CoV-2 wie Husten, Fieber, Schnupfen o-

der Geruchs- und Geschmacksverlust in-

nerhalb von zehn Tagen nach der Ein-

reise bei ihnen auftreten.  

(3) Für die Zeit der Absonderung unterlie-

gen die von Absatz 1 Satz 1 erfassten 

Personen der Beobachtung durch das zu-

ständige Gesundheitsamt. 
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durch die Abgabe einer schriftlichen Er-

satzanmeldung nach dem Muster der An-

lage 2 der vom Bundesministerium für 

Gesundheit im Einvernehmen mit dem 

Bundesministerium des Innern, für Bau 

und Heimat sowie dem Bundesministe-

rium für Verkehr und digitale Infrastruktur 

erlassenen Anordnungen betreffend den 

Reiseverkehr nach Feststellung einer epi-

demischen Lage von nationaler Tragweite 

durch den Deutschen Bundestag vom 5. 

November 2020 (BAnz AT06.11.2020 B5) 

an den Beförderer, im Falle von Abschnitt 

I Nummer 1 Satz 5 dieser Anordnungen 

an die mit der polizeilichen Kontrolle des 

grenzüberschreitenden Verkehrs beauf-

tragte Behörde zu erfüllen. 3Die von Ab-

satz 1 Satz 1 erfassten Personen sind fer-

ner verpflichtet, die zuständige Behörde 

unverzüglich zu informieren, wenn typi-

sche Symptome einer Infektion mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2 wie Husten, 

Fieber, Schnupfen oder Geruchs- und 

Geschmacksverlust innerhalb von zehn 

Tagen nach der Einreise bei ihnen auftre-

ten.  

(3) Für die Zeit der Absonderung unterlie-

gen die von Absatz 1 Satz 1 erfassten 

Personen der Beobachtung durch das zu-

ständige Gesundheitsamt. 

§ 22 

Ausnahmen von der häuslichen Quaran-

täne 

(1) Von § 21 Absatz 1 Satz 1 nicht erfasst 

sind Personen, die nur zur Durchreise in 

das Land Berlin einreisen; diese haben 

das Gebiet des Landes Berlin auf dem 

schnellsten Weg zu verlassen, um die 

Durchreise abzuschließen. 

(2) Von § 21 Absatz 1 Satz 1 nicht erfasst 

sind, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. bei Aufenthalten von weniger als 72 

Stunden im Land Berlin oder in einem 

Risikogebiet nach § 2 Nummer 17 des 

Infektionsschutzgesetzes 

a) Personen, die anlässlich des Be-

suchs von Verwandten ersten Gra-

des, des nicht dem gleichen Haus-

halt angehörigen Ehe- oder Leben-

spartners oder der -partnerin oder 

zur Wahrnehmung eines gemein-

samen oder geteilten Sorge- oder 

Umgangsrechts einreisen, 

b) bei Einhaltung angemessener 

Schutz- und Hygienekonzepte Per-

sonen, deren Tätigkeit für die Ge-

währleistung überlebenswichtiger 

medizinischer Versorgung, insbe-

sondere im Bereich Transplantati-

onsmedizin, zwingend erforderlich 

und unabdingbar ist, und dies 

durch den Dienstherrn, Arbeitge-

ber oder Auftraggeber bescheinigt 

wird, 

c) bei Einhaltung angemessener 

Schutz- und Hygienekonzepte Per-

sonen, die beruflich bedingt grenz-

überschreitend Personen, Waren 

oder Güter auf der Straße, der 

Schiene, per Schiff oder per Flug-

zeug transportieren, 

d) bei Einhaltung angemessener 

Schutz- und Hygienekonzepte Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter von 

Luft-, Schiffs-, Bahn-, oder Busver-

kehrsunternehmen oder als Besat-

zung von Flugzeugen, Schiffen, 

Bahnen oder Bussen im Rahmen 

ihrer Tätigkeit, 

e) bei Einhaltung angemessener 

Schutz- und Hygienekonzepte 

hochrangige Mitglieder des diplo-

matischen und konsularischen 

 

 

 

 

 

 

 

§ 22 

Ausnahmen von der häuslichen Quaran-

täne 

 (1) Von § 21 Absatz 1 Satz 1 nicht erfasst 

sind, 

1. Personen, die nur zur Durchreise in das 

Land Berlin einreisen; diese haben das 

Gebiet des Landes Berlin auf dem 

schnellsten Weg zu verlassen, um die 

Durchreise abzuschließen, oder 

2. bei Aufenthalten von weniger als 72 

Stunden im Land Berlin oder in einem 

Risikogebiet und bei Einhaltung ange-

messener Schutz- und Hygienekon-

zepte 

a) Personen, deren Tätigkeit für die 

Gewährleistung überlebenswichti-

ger medizinischer Versorgung, ins-

besondere im Bereich Transplan-

tationsmedizin, zwingend erforder-

lich und unabdingbar ist, und dies 

durch den Dienstherrn, Arbeitge-

ber oder Auftraggeber bescheinigt 

wird, 



 

 

 

Dienstes, von Volksvertretungen 

und Regierungen, oder 

2. bei Einhaltung angemessener Schutz- 

und Hygienekonzepte und vorbehalt-

lich Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 Buch-

stabe a) und Satz 2 Personen, 

a) die im Land Berlin ihren Wohnsitz 

haben und die sich zwingend not-

wendig zum Zweck ihrer Berufs-

ausübung, ihres Studiums oder ih-

rer Ausbildung an ihre Berufsaus-

übungs-, Studien- oder Ausbil-

dungsstätte in ein Risikogebiet 

nach § 2 Nummer 17 des Infekti-

onsschutzgesetzes begeben und 

regelmäßig, mindestens einmal 

wöchentlich, an ihren Wohnsitz zu-

rückkehren (Grenzpendler), oder 

b) die in einem Risikogebiet nach § 2 

Nummer 17 des Infektionsschutz-

gesetzes ihren Wohnsitz haben 

und die sich zwingend notwendig 

zum Zweck ihrer Berufsausübung, 

ihres Studiums oder ihrer Ausbil-

dung in das Land Berlin begeben 

und regelmäßig, mindestens ein-

mal wöchentlich, an ihren Wohn-

sitz zurückkehren (Grenzgänger); 

die zwingende Notwendigkeit sowie 

die Einhaltung angemessener Schutz- 

und Hygienekonzepte sind durch den 

Arbeitgeber, Auftraggeber oder die 

Bildungseinrichtung zu bescheinigen. 

(3) Von § 21 Absatz 1 Satz 1 nicht erfasst 

sind, 

8. Personen, deren Tätigkeit für die Auf-

rechterhaltung 

a) der Funktionsfähigkeit des Ge-

sundheitswesens, insbesondere 

Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte, 

unterstützendes medizinisches 

b) Personen, die beruflich bedingt 

grenzüberschreitend Personen, 

Waren oder Güter auf der Straße, 

der Schiene, per Schiff oder per 

Flugzeug transportieren, 

c) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

von Luft-, Schiffs-, Bahn-, oder 

Busverkehrsunternehmen oder als 

Besatzung von Flugzeugen, Schif-

fen, Bahnen oder Bussen im Rah-

men ihrer Tätigkeit, 

(2) Sofern es sich nicht um Einreisende 

handelt, die sich in den letzten zehn Ta-

gen vor ihrer Einreise in einem Virusvari-

anten-Gebiet im Sinne von § 3 Absatz 2 

Satz 1 Nummer 2 der Coronavirus-Einrei-

severordnung vom 13. Januar 2021 (e-

BAnz. AT 13.01.2021 V1) in der jeweils 

geltenden Fassung aufgehalten haben, 

sind von § 21 Absatz 1 Satz 1 nicht erfasst 

1. bei Aufenthalten von weniger als 72 

Stunden  

a)  Personen, die einreisen aufgrund des 

Besuchs von Verwandten ersten Grades, 

des nicht dem gleichen Haushalt angehö-

rigen Ehe- oder Lebenspartners oder der 

-partnerin oder zur Wahrnehmung eines 

gemeinsamen oder geteilten Sorge- oder 

Umgangsrechts oder 

b)  bei Einhaltung angemessener Schutz- 

und Hygienekonzepte hochrangige Mit-

glieder des diplomatischen und konsulari-

schen Dienstes, von Volksvertretungen 

und Regierungen, 

3. bei Einhaltung angemessener Schutz- 

und Hygienekonzepte und vorbehalt-

lich Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 Buch-

stabe a) und Satz 2 Personen, 

a) die im Land Berlin ihren Wohnsitz 

haben und die sich zwingend not-

wendig zum Zweck ihrer Berufs-



 

 

 

Personal und 24-Stunden-Betreu-

ungskräfte, 

b) der öffentlichen Sicherheit und 

Ordnung, 

c) der Pflege diplomatischer und kon-

sularischer Beziehungen, insbe-

sondere als Mitglieder des diplo-

matischen und konsularischen 

Dienstes, von Volksvertretungen 

und Regierungen, 

d) der Funktionsfähigkeit der Rechts-

pflege, 

e) der Funktionsfähigkeit von Volks-

vertretung, Regierung und Verwal-

tung des Bundes, der Länder und 

der Kommunen, 

f) der Funktionsfähigkeit der Verfas-

sungsorgane des Bundes und der 

Länder, 

g) der länderübergreifenden Krimina-

litätsbekämpfung durch Polizeibe-

hörden 

h) der Funktionsfähigkeit der Organe 

der Europäischen Union und von 

internationalen Organisationen o-

der 

i) der Funktionsfähigkeit von kriti-

schen Infrastrukturen 

zwingend notwendig ist; die zwin-

gende Notwendigkeit ist durch den 

Dienstherrn, Arbeitgeber, Auftragge-

ber oder die Person oder das Organ, 

die oder das die Einreise veranlassen, 

zu bescheinigen, 

9. Personen, die in das Land Berlin ein- 

oder zurückreisen aufgrund 

d) des Besuchs von Verwandten ers-

ten oder zweiten Grades, des nicht 

dem gleichen Haushalt angehöri-

ausübung, ihres Studiums oder ih-

rer Ausbildung an ihre Berufsaus-

übungs-, Studien- oder Ausbil-

dungsstätte in einem Risikogebiet 

begeben und regelmäßig, mindes-

tens einmal wöchentlich, an ihren 

Wohnsitz zurückkehren (Grenz-

pendler), oder 

b) die in einem Risikogebiet ihren 

Wohnsitz haben und die sich zwin-

gend notwendig zum Zweck ihrer 

Berufsausübung, ihres Studiums 

oder ihrer Ausbildung in das Land 

Berlin begeben und regelmäßig, 

mindestens einmal wöchentlich, an 

ihren Wohnsitz zurückkehren 

(Grenzgänger); 

die zwingende Notwendigkeit sowie 

die Einhaltung angemessener Schutz- 

und Hygienekonzepte sind durch den 

Arbeitgeber, Auftraggeber oder die 

Bildungseinrichtung zu bescheinigen. 

(3)  Sofern es sich nicht um Einreisende 

handelt, die sich in den letzten zehn Ta-

gen vor ihrer Einreise in einem Virusvari-

anten-Gebiet im Sinne von § 3 Absatz 2 

Satz 1 Nummer 2 der Coronavirus-Einrei-

severordnung aufgehalten haben, sind 

von § 21 Absatz 1 Satz 1 nicht erfasst 

8. Personen, deren Tätigkeit für die Auf-

rechterhaltung 

a) der Funktionsfähigkeit des Gesund-

heitswesens, insbesondere Ärztinnen 

und Ärzte, Pflegekräfte, unterstützen-

des medizinisches Personal und 24-

Stunden-Betreuungskräfte, 

b) der öffentlichen Sicherheit und Ord-

nung, 

c) der Pflege diplomatischer und konsu-

larischer Beziehungen, insbesondere 

als Mitglieder des diplomatischen und 



 

 

 

gen Ehe- oder Lebenspartners o-

der der -partnerin oder zur Wahr-

nehmung eines gemeinsamen o-

der geteilten Sorge- oder Um-

gangsrechts, 

e) einer dringenden medizinischen 

Behandlung oder 

f) des Beistands oder zur Pflege 

schutz- oder hilfebedürftiger Per-

sonen, 

10. Polizeivollzugsbeamte, die aus dem 

Einsatz und aus einsatzgleichen Ver-

pflichtungen aus dem Ausland zurück-

kehren, 

11. Personen, die sich für bis zu fünf Tage 

zwingend notwendig und unaufschieb-

bar beruflich veranlasst, wegen ihrer 

Ausbildung oder ihres Studiums in ei-

nem Risikogebiet nach § 2 Nummer 

17 des Infektionsschutzgesetzes auf-

gehalten haben oder in das Bundes-

gebiet einreisen; die zwingende Not-

wendigkeit ist durch den Arbeitgeber, 

Auftraggeber oder die Bildungsein-

richtung zu bescheinigen, 

12. Personen, die zur Vorbereitung, Teil-

nahme, Durchführung und Nachberei-

tung internationaler Sportveranstal-

tungen durch das jeweilige Organisa-

tionskomitee akkreditiert werden oder 

von einem Bundessportfachverband 

zur Teilnahme an Trainings- und Lehr-

gangsmaßnahmen eingeladen sind o-

der 

13. Personen, die als Urlaubsrückkehrer 

aus einem Risikogebiet nach § 2 Num-

mer 17 des Infektionsschutzgesetzes 

zurückreisen und die unmittelbar vor 

Rückreise in ihrem Urlaubsort einen 

Test mit negativem Ergebnis in Bezug 

konsularischen Dienstes, von Volks-

vertretungen und Regierungen, 

d) der Funktionsfähigkeit der Rechts-

pflege, 

e) der Funktionsfähigkeit von Volksver-

tretung, Regierung und Verwaltung 

des Bundes, der Länder und der Kom-

munen, 

f) der Funktionsfähigkeit der Verfas-

sungsorgane des Bundes und der 

Länder, 

g) der länderübergreifenden Kriminali-

tätsbekämpfung durch Polizeibehör-

den 

h) der Funktionsfähigkeit der Organe der 

Europäischen Union und von interna-

tionalen Organisationen oder 

i) der Funktionsfähigkeit von kritischen 

Infrastrukturen 

zwingend notwendig ist; die zwin-

gende Notwendigkeit ist durch den 

Dienstherrn, Arbeitgeber, Auftragge-

ber oder die Person oder das Organ, 

die oder das die Einreise veranlassen, 

zu bescheinigen, 

9. Personen, die in das Land Berlin ein- 

oder zurückreisen aufgrund 

d) des Besuchs von Verwandten ers-

ten oder zweiten Grades, des nicht 

dem gleichen Haushalt angehöri-

gen Ehe- oder Lebenspartners o-

der der -partnerin oder zur Wahr-

nehmung eines gemeinsamen o-

der geteilten Sorge- oder Um-

gangsrechts, 

e) einer dringenden medizinischen 

Behandlung oder 

f) des Beistands oder zur Pflege 

schutz- oder hilfebedürftiger Per-

sonen, 



 

 

 

auf eine Infektion mit dem Coronavi-

rus SARS-CoV-2 durchgeführt haben, 

sofern 

d) auf Grundlage einer Vereinbarung 

zwischen der Bundesrepublik 

Deutschland und der betroffenen 

nationalen Regierung vor Ort be-

sondere epidemiologische Vorkeh-

rungen (Schutz- und Hygienekon-

zept) für einen Urlaub in diesem Ri-

sikogebiet getroffen wurden (siehe 

Internetseite des Auswärtigen Am-

tes unter www.auswaertiges-

amt.de sowie des Robert Koch-In-

stituts unter www.rki.de), 

e) die Infektionslage in dem jeweili-

gen Risikogebiet der Nichterfüllung 

der Verpflichtung nach § 21 Absatz 

1 Satz 1 nicht entgegensteht und 

f) das Auswärtige Amt nicht wegen 

eines erhöhten Infektionsrisikos 

eine Reisewarnung un-

ter https://www.auswaerti-

ges-amt.de/de/ReiseUndSicher-

heit/reise-und-sicherheitshinweise 

für die betroffene Region ausge-

sprochen hat, 

14. Personen, die im Rahmen der künstle-

rischen Berufsausübung auf der 

Grundlage vertraglicher Verpflichtun-

gen im Land Berlin an Proben oder 

Veranstaltungen in Oper, Theater, 

Tanztheater oder Konzert teilnehmen. 

Satz 1 gilt nur, soweit die Personen über 

ein negatives Testergebnis in Bezug auf 

eine Infektion mit dem Coronavi-

rus SARS-CoV-2 auf Papier oder in ei-

nem elektronischen Dokument in deut-

scher, englischer oder französischer 

Sprache verfügen und sie dieses inner-

halb von zehn Tage nach der Einreise 

dem zuständigen Gesundheitsamt auf 

10. Polizeivollzugsbeamte, die aus dem 

Einsatz und aus einsatzgleichen Ver-

pflichtungen aus dem Ausland zurück-

kehren, 

11. Personen, die sich für bis zu fünf Tage 

zwingend notwendig und unaufschieb-

bar beruflich veranlasst, wegen ihrer 

Ausbildung oder ihres Studiums in ei-

nem Risikogebiet aufgehalten haben 

oder in das Bundesgebiet einreisen; 

die zwingende Notwendigkeit ist durch 

den Arbeitgeber, Auftraggeber oder 

die Bildungseinrichtung zu bescheini-

gen, 

12. Personen, die zur Vorbereitung, Teil-

nahme, Durchführung und Nachberei-

tung internationaler Sportveranstal-

tungen durch das jeweilige Organisa-

tionskomitee akkreditiert werden oder 

von einem Bundessportfachverband 

zur Teilnahme an Trainings- und Lehr-

gangsmaßnahmen eingeladen sind o-

der 

13. Personen, die als Urlaubsrückkehrer 

aus einem Risikogebiet zurückreisen 

und die unmittelbar vor Rückreise in 

ihrem Urlaubsort einen Test mit nega-

tivem Ergebnis in Bezug auf eine In-

fektion mit dem Coronavirus SARS-

CoV-2 durchgeführt haben, sofern 

d) auf Grundlage einer Vereinbarung 

zwischen der Bundesrepublik 

Deutschland und der betroffenen 

nationalen Regierung vor Ort be-

sondere epidemiologische Vorkeh-

rungen (Schutz- und Hygienekon-

zept) für einen Urlaub in diesem Ri-

sikogebiet getroffen wurden (siehe 

Internetseite des Auswärtigen Am-

tes unter www.auswaertiges-

amt.de sowie des Robert Koch-In-

stituts unter www.rki.de), 

http://www.rki.de/
http://www.rki.de/


 

 

 

Verlangen unverzüglich vorlegen. Die zu 

Grunde liegende Testung darf entweder 

höchstens 48 Stunden vor Einreise vorge-

nommen worden sein oder muss bei der 

Einreise in die Bundesrepublik Deutsch-

land vorgenommen werden. Der zu 

Grunde liegende Test muss die Anforde-

rungen des Robert Koch-Instituts, die im 

Internet unter der Ad-

resse https://www.rki.de/covid-19-

tests veröffentlicht sind, erfüllen. Das 

Testergebnis nach Satz 2 ist für mindes-

tens zehn Tage nach Einreise aufzube-

wahren. 

(4) Von § 21 Absatz 1 Satz 1 nicht erfasst 

sind 

1. Personen nach § 54a des Infektions-

schutzgesetzes, 

2. Angehörige ausländischer Streitkräfte 

im Sinne des NATO-Truppenstatuts, 

des Truppenstatuts der NATO-

Partnerschaft für den Frieden (PfP-

Truppenstatut) und des Truppensta-

tuts der Mitgliedstaaten der Europäi-

schen Union (EU-Truppenstatut), die 

zu dienstlichen Zwecken nach 

Deutschland einreisen oder dorthin 

zurückkehren, oder 

3. Personen, die zum Zweck einer min-

destens dreiwöchigen Arbeitsauf-

nahme in das Bundesgebiet einreisen, 

wenn am Ort ihrer Unterbringung und 

ihrer Tätigkeit in den ersten zehn Ta-

gen nach ihrer Einreise gruppenbezo-

gen betriebliche Hygienemaßnahmen 

und Vorkehrungen zur Kontaktvermei-

dung außerhalb der Arbeitsgruppe er-

griffen werden, die einer Absonderung 

nach § 21 Absatz 1 Satz 1 vergleich-

bar sind, sowie das Verlassen der Un-

terbringung nur zur Ausübung ihrer 

Tätigkeit gestattet ist. Der Arbeitgeber 

zeigt die Arbeitsaufnahme vor ihrem 

e) die Infektionslage in dem jeweili-

gen Risikogebiet der Nichterfüllung 

der Verpflichtung nach § 21 Absatz 

1 Satz 1 nicht entgegensteht und 

f) das Auswärtige Amt nicht wegen 

eines erhöhten Infektionsrisikos 

eine Reisewarnung un-

ter https://www.auswaerti-

ges-amt.de/de/ReiseUndSicher-

heit/reise-und-sicherheitshinweise 

für die betroffene Region ausge-

sprochen hat, 

14. Personen, die im Rahmen der künstle-

rischen Berufsausübung auf der 

Grundlage vertraglicher Verpflichtun-

gen im Land Berlin an Proben oder 

Veranstaltungen in Oper, Theater, 

Tanztheater oder Konzert teilnehmen. 

Satz 1 gilt nur für Personen, welche die 

sich aus § 3 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 

2 Satz 1 Nummer 1 der Coronavirus-Ein-

reiseverordnung für sie geltenden Pflich-

ten erfüllt haben und das ärztliches Zeug-

nis oder Testergebnis über das Nichtvor-

liegen einer Infektion mit dem Coronavi-

rus SARS-CoV-2 innerhalb von zehn Ta-

gen nach der Einreise dem zuständigen 

Gesundheitsamt auf Verlangen unverzüg-

lich vorlegen. Das Testergebnis nach 

Satz 2 ist für mindestens zehn Tage nach 

Einreise aufzubewahren.  

(4) Sofern es sich nicht um Einreisende 

handelt, die sich in den letzten zehn Ta-

gen vor ihrer Einreise in einem Virusvari-

anten-Gebiet im Sinne von § 3 Absatz 2 

Satz 1 Nummer 2 der Coronavirus-Einrei-

severordnung aufgehalten haben, sind 

von § 21 Absatz 1 Satz 1 nicht erfasst 

1. Personen nach § 54a des Infektions-

schutzgesetzes, 

2. Angehörige ausländischer Streitkräfte 

im Sinne des NATO-Truppenstatuts, 

https://www.rki.de/covid-19-tests
https://www.rki.de/covid-19-tests


 

 

 

Beginn bei dem zuständigen Gesund-

heitsamt an und dokumentiert die er-

griffenen Maßnahmen nach Satz 1. 

Das zuständige Gesundheitsamt hat 

die Einhaltung der Voraussetzungen 

nach Satz 1 zu überprüfen. 

(5) Über die Absätze 1 bis 4 hinaus kön-

nen in begründeten Fällen durch das zu-

ständige Gesundheitsamt Befreiungen 

von § 21 Absatz 1 Satz 1 zugelassen wer-

den, sofern dies unter Abwägung aller be-

troffenen Belange und epidemiologischer 

Aspekte vertretbar ist. 

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten nur, soweit 

die dort bezeichneten Personen keine ty-

pischen Symptome einer Infektion mit 

dem Coronavirus SARS-CoV-2 wie Hus-

ten, Fieber, Schnupfen oder Geruchs- 

und Geschmacksverlust aufweisen. Die 

Person nach Absatz 2 bis 5 hat zur Durch-

führung eines Tests eine Ärztin, einen 

Arzt oder ein Testzentrum aufzusuchen, 

wenn binnen zehn Tagen nach Einreise 

typische Symptome einer Infektion mit 

dem Coronavirus SARS-CoV-2 wie Hus-

ten, Fieber, Schnupfen oder Geruchs- 

und Geschmacksverlust auftreten. 

(7) § 21 Absatz 2 gilt nicht für Personen, 

die sich nach ihrer Einreise in das Land 

Berlin unmittelbar in staatlicher Unterbrin-

gung befinden, soweit die Verpflichtungen 

nach § 21 Absatz 2 durch eine andere 

Stelle wahrgenommen werden. Die Un-

terbringung in behördlicher Betreuung hat 

unter Einhaltung der Vorgaben der für 

Gesundheit zuständigen Senatsverwal-

tung und des jeweils zuständigen Ge-

sundheitsamtes zu erfolgen. 

§ 23 

Verkürzung der häuslichen Quarantäne 

des Truppenstatuts der NATO-

Partnerschaft für den Frieden (PfP-

Truppenstatut) und des Truppensta-

tuts der Mitgliedstaaten der Europäi-

schen Union (EU-Truppenstatut), die 

zu dienstlichen Zwecken nach 

Deutschland einreisen oder dorthin 

zurückkehren, oder 

3. Personen, die zum Zweck einer min-

destens dreiwöchigen Arbeitsauf-

nahme in das Bundesgebiet einreisen, 

wenn am Ort ihrer Unterbringung und 

ihrer Tätigkeit in den ersten zehn Ta-

gen nach ihrer Einreise gruppenbezo-

gen betriebliche Hygienemaßnahmen 

und Vorkehrungen zur Kontaktvermei-

dung außerhalb der Arbeitsgruppe er-

griffen werden, die einer Absonderung 

nach § 21 Absatz 1 Satz 1 vergleich-

bar sind, sowie das Verlassen der Un-

terbringung nur zur Ausübung ihrer 

Tätigkeit gestattet ist. Der Arbeitgeber 

zeigt die Arbeitsaufnahme vor ihrem 

Beginn bei dem zuständigen Gesund-

heitsamt an und dokumentiert die er-

griffenen Maßnahmen nach Satz 1. 

Das zuständige Gesundheitsamt hat 

die Einhaltung der Voraussetzungen 

nach Satz 1 zu überprüfen. 

(5) Über die Absätze 1 bis 4 hinaus kön-

nen in begründeten Fällen durch das zu-

ständige Gesundheitsamt Befreiungen 

von § 21 Absatz 1 Satz 1 zugelassen wer-

den, sofern dies unter Abwägung aller be-

troffenen Belange und epidemiologischer 

Aspekte vertretbar ist. 

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten nur, sofern 

die dort genannten Personen keine typi-

schen Symptome einer Infektion mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2 wie Husten, 

Fieber, Schnupfen oder Geruchs- und 

Geschmacksverlust aufweisen. Die in Ab-

satz 1 Nummer 2 und in den Absätzen 2 



 

 

 

(1) Die Absonderung nach § 21 Absatz 1 

Satz 1 endet frühestens am fünften Tag 

nach der Einreise, wenn eine Person über 

ein negatives Testergebnis in Bezug auf 

eine Infektion mit dem Coronavi-

rus SARS-CoV-2 auf Papier oder in ei-

nem elektronischen Dokument in deut-

scher, englischer oder französischer 

Sprache verfügt und sie dieses innerhalb 

von zehn Tagen nach der Einreise dem 

zuständigen Gesundheitsamt auf Verlan-

gen unverzüglich vorlegt. 

(2) Die zu Grunde liegende Testung darf 

frühestens am fünften Tag nach der Ein-

reise in die Bundesrepublik Deutschland 

vorgenommen worden sein. Der zu 

Grunde liegende Test muss die Anforde-

rungen des Robert Koch-Instituts, die im 

Internet unter der Ad-

resse https://www.rki.de/covid-19-

tests veröffentlicht sind, erfüllen. 

(3) Die Person muss das ärztliche Zeug-

nis für mindestens zehn Tage nach Ein-

reise aufbewahren. 

(4) Die Absonderung nach § 21 Absatz 1 

Satz 1 wird für die Dauer, die zur Durch-

führung eines Tests nach Absatz 1 erfor-

derlich ist, ausgesetzt. 

(5) Die Person nach Absatz 1 hat zur 

Durchführung eines erneuten Tests eine 

Ärztin, einen Arzt oder ein Testzentrum 

aufzusuchen, wenn binnen zehn Tagen 

nach Einreise typische Symptome einer 

Infektion mit dem Coronavirus SARS-

CoV-2 wie Husten, Fieber, Schnupfen o-

der Geruchs- und Geschmacksverlust 

auftreten. 

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten für die Per-

sonen, die unter § 22 Absatz 4 Nummer 4 

fallen, entsprechend. 

bis 5 genannten Personen haben zur 

Durchführung eines Tests eine Ärztin, ei-

nen Arzt oder ein Testzentrum aufzusu-

chen, wenn binnen zehn Tagen nach Ein-

reise typische Symptome einer Infektion 

mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 wie 

Husten, Fieber, Schnupfen oder Geruchs- 

und Geschmacksverlust auftreten. 

(7) § 21 Absatz 2 gilt nicht für Personen, 

die sich nach ihrer Einreise in das Land 

Berlin unmittelbar in staatlicher Unterbrin-

gung befinden, soweit die Verpflichtungen 

nach § 21 Absatz 2 durch eine andere 

Stelle wahrgenommen werden. Die Un-

terbringung in behördlicher Betreuung hat 

unter Einhaltung der Vorgaben der für Ge-

sundheit zuständigen Senatsverwaltung 

und des jeweils zuständigen Gesund-

heitsamtes zu erfolgen. 

§ 23 

Verkürzung der häuslichen Quarantäne 

(1) Die Absonderung nach § 21 Absatz 1 

Satz 1 endet frühestens ab dem fünften 

Tag nach der Einreise, wenn eine Person 

über ein ärztliches Zeugnis oder Tester-

gebnis hinsichtlich des Nichtvorliegens ei-

ner Infektion mit dem Coronavirus SARS-

CoV-2 auf Papier oder in einem elektroni-

schen Dokument in deutscher, englischer 

oder französischer Sprache verfügt und 

sie dieses innerhalb von zehn Tage nach 

der Einreise dem zuständigen Gesund-

heitsamt auf Verlangen unverzüglich vor-

legt.  

(2) Die dem ärztlichen Zeugnis oder Test-

ergebnis nach Absatz 1 zu Grunde lie-

gende Testung muss mindestens fünf 

Tage nach der Einreise in die Bundesre-

publik Deutschland vorgenommen wor-

den sein. Der zu Grunde liegende Test 

muss die Anforderungen des Robert 

https://www.rki.de/covid-19-tests
https://www.rki.de/covid-19-tests


 

 

 

4. Teil 

(weggefallen) 

§ 24 (weggefallen) 

§ 25 (weggefallen) 

§ 26 (weggefallen) 

5. Teil 

Verordnungsermächtigung; Übergangs- 

und Schlussvorschriften 

§ 27 

Verordnungsermächtigung 

(1) Die jeweils zuständige Senatsverwal-

tung wird ermächtigt, im Einvernehmen 

mit der für Gesundheit zuständigen Se-

natsverwaltung durch Rechtsverordnung 

nach Maßgabe des § 32 Satz 1 des Infek-

tionsschutzgesetzes 

1. Bestimmungen nach § 6 Absatz 3 zu 

treffen,  

2. über § 3 Absatz 1 Satz 2 hinausge-

hende Ausnahmen von der Pflicht zur 

Einhaltung eines Mindestabstandes 

von 1,5 Metern zu regeln, 

3. über § 4 Absatz 1 und 2 hinausge-

hende Situationen zu bestimmen, in 

denen die Pflicht zum Tragen einer 

Mund-Nasen-Bedeckung besteht so-

wie von § 1 Absatz 5 abweichende An-

forderungen an die Beschaffenheit 

von in bestimmten Situationen zu tra-

genden Mund-Nasen-Bedeckungen 

zu bestimmen, 

Koch-Instituts, die im Internet unter der 

Adresse https://www.rki.de/covid-19-tests 

veröffentlicht sind, erfüllen. 

(3) Die Person muss das ärztliche Zeug-

nis für mindestens zehn Tage nach Ein-

reise aufbewahren. 

(4) Die Absonderung nach § 21 Absatz 1 

Satz 1 wird für die Dauer, die zur Durch-

führung eines Tests oder zur Einholung 

eines ärztlichen Zeugnisses nach Absatz 

1 erforderlich ist, ausgesetzt. 

(5) Die Person nach Absatz 1 hat zur 

Durchführung eines erneuten Tests eine 

Ärztin, einen Arzt oder ein Testzentrum 

aufzusuchen, wenn binnen zehn Tagen 

nach Einreise typische Symptome einer 

Infektion mit dem Coronavirus SARS-

CoV-2 wie Husten, Fieber, Schnupfen o-

der Geruchs- und Geschmacksverlust 

auftreten. 

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten für die Per-

sonen, die unter § 22 Absatz 4 Nummer 3 

fallen, entsprechend. 

 

4. Teil 

(weggefallen) 

§ 24 (weggefallen) 

§ 25 (weggefallen) 

§ 26 (weggefallen) 

5. Teil 

Verordnungsermächtigung; Übergangs- 

und Schlussvorschriften 



 

 

 

4. über § 4 Absatz 3 hinausgehende 

Ausnahmen von der Pflicht zum Tra-

gen einer Mund-Nasen-Bedeckung zu 

regeln und 

5. über § 5 Absatz 1 Satz 1 hinaus be-

reichsspezifische Regelungen zur 

Führung einer Anwesenheitsdoku-

mentation, insbesondere auch für wei-

tere Verantwortliche von anderen als 

den in § 5 Absatz 1 Satz 1 genannten 

Einrichtungen zu bestimmen. 

(2) Die für Bildung zuständige Senatsver-

waltung wird ermächtigt, im Einverneh-

men mit der für Gesundheit zuständigen 

Senatsverwaltung durch Rechtsverord-

nung nach Maßgabe des § 32 Satz 1 des 

Infektionsschutzgesetzes die Verpflich-

tung zum Tragen einer Mund-Nasen-Be-

deckung über § 4 Absatz 1 Nummer 9 hin-

aus auszuweiten, wobei auch Bereiche 

außerhalb von geschlossenen Räumen 

erfasst sein können. Sie wird darüber hin-

aus ermächtigt, im Einvernehmen mit der 

für Gesundheit zuständigen Senatsver-

waltung durch Rechtsverordnung nach 

Maßgabe des § 32 Satz 1 des Infektions-

schutzgesetzes Auflagen für die Fortfüh-

rung des Betriebs von Schulen sowie Ta-

geseinrichtungen und Angeboten der Kin-

dertagespflege sowie weiteren Einrich-

tungen der Kinder- und Jugendhilfe zu er-

teilen oder deren Schließung anzuord-

nen; unberührt bleiben § 13 Absatz 1 und 

die  Möglichkeit allgemeiner Vorgaben 

auf anderer Rechtsgrundlage zum Zwe-

cke der Eindämmung der Covid-19 Pan-

demie wie insbesondere nach § 45 SGB 

des Achten Buches Sozialgesetzbuch. 

(3) Die für Gesundheit zuständige Se-

natsverwaltung wird ermächtigt, durch 

Rechtsverordnung nach Maßgabe des § 

32 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes 

das Nähere zu den Voraussetzungen 

§ 27 

Verordnungsermächtigung 

(1) Die jeweils zuständige Senatsverwal-

tung wird ermächtigt, im Einvernehmen 

mit der für Gesundheit zuständigen Se-

natsverwaltung durch Rechtsverordnung 

nach Maßgabe des § 32 Satz 1 des Infek-

tionsschutzgesetzes 

6. Bestimmungen nach § 6 Absatz 3 zu 

treffen,  

7. über § 3 Absatz 1 Satz 2 hinausge-

hende Ausnahmen von der Pflicht zur 

Einhaltung eines Mindestabstandes 

von 1,5 Metern zu regeln, 

8. über § 4 Absatz 1 und 2 hinausge-

hende Situationen zu bestimmen, in 

denen die Pflicht zum Tragen einer 

Mund-Nasen-Bedeckung besteht so-

wie von § 1 Absatz 5 abweichende An-

forderungen an die Beschaffenheit 

von in bestimmten Situationen zu tra-

genden Mund-Nasen-Bedeckungen 

zu bestimmen, 

9. über § 4 Absatz 3 hinausgehende 

Ausnahmen von der Pflicht zum Tra-

gen einer Mund-Nasen-Bedeckung zu 

regeln und 

10. über § 5 Absatz 1 Satz 1 hinaus be-

reichsspezifische Regelungen zur 

Führung einer Anwesenheitsdoku-

mentation, insbesondere auch für wei-

tere Verantwortliche von anderen als 

den in § 5 Absatz 1 Satz 1 genannten 

Einrichtungen zu bestimmen. 

(2) Die für Bildung zuständige Senatsver-

waltung wird ermächtigt, im Einverneh-

men mit der für Gesundheit zuständigen 

Senatsverwaltung durch Rechtsverord-

nung nach Maßgabe des § 32 Satz 1 des 



 

 

 

nach § 11, unter denen zugelassene 

Krankenhäuser planbare Aufnahmen, 

Operationen und Eingriffe durchführen 

dürfen, zu bestimmen. Sie wird darüber 

hinaus ermächtigt, durch Rechtsverord-

nung nach Maßgabe des § 32 Satz 1 des 

Infektionsschutzgesetzes Bedingungen 

und Anforderungen, insbesondere Hygie-

nevorgaben, für Pflegeeinrichtungen so-

wie Regelungen über das Betreten oder 

den Besuch von Einrichtungen des Ge-

sundheitswesens, insbesondere von 

Krankenhäusern und Pflegeeinrichtun-

gen, zu treffen. 

(4) Die für Soziales zuständige Senats-

verwaltung wird ermächtigt, im Bereich 

der Eingliederungshilfe und der Sozial-

hilfe Regelungen durch Rechtsverord-

nung nach Maßgabe des § 32 Satz 1 des 

Infektionsschutzgesetzes zu bestimmen, 

die eine Grundversorgung der Leistungs-

berechtigten sicherstellen. 

(5) Die für Kultur zuständige Senatsver-

waltung wird ermächtigt, im Einverneh-

men mit der für Gesundheit zuständigen 

Senatsverwaltung durch Rechtsverord-

nung nach Maßgabe des § 32 Satz 1 des 

Infektionsschutzgesetzes Hygiene- und 

Infektionsschutzstandards für das Singen 

in geschlossenen Räumen festzulegen. 

 

 

 

§ 29 

Ordnungswidrigkeiten 

Infektionsschutzgesetzes die Verpflich-

tung zum Tragen einer Mund-Nasen-Be-

deckung über § 4 Absatz 1 Nummer 9 hin-

aus auszuweiten, wobei auch Bereiche 

außerhalb von geschlossenen Räumen 

erfasst sein können. Sie wird darüber hin-

aus ermächtigt, im Einvernehmen mit der 

für Gesundheit zuständigen Senatsver-

waltung durch Rechtsverordnung nach 

Maßgabe des § 32 Satz 1 des Infektions-

schutzgesetzes Auflagen für die Fortfüh-

rung des Betriebs von Schulen sowie Ta-

geseinrichtungen und Angeboten der Kin-

dertagespflege sowie weiteren Einrich-

tungen der Kinder- und Jugendhilfe zu er-

teilen oder deren Schließung anzuord-

nen; unberührt bleiben § 13 Absatz 1 und 

die  Möglichkeit allgemeiner Vorgaben 

auf anderer Rechtsgrundlage zum Zwe-

cke der Eindämmung der Covid-19 Pan-

demie wie insbesondere nach § 45 SGB 

des Achten Buches Sozialgesetzbuch. 

(3) Die für Gesundheit zuständige Se-

natsverwaltung wird ermächtigt, durch 

Rechtsverordnung nach Maßgabe des § 

32 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes 

das Nähere zu den Voraussetzungen 

nach § 11, unter denen zugelassene 

Krankenhäuser planbare Aufnahmen, 

Operationen und Eingriffe durchführen 

dürfen, zu bestimmen. Sie wird darüber 

hinaus ermächtigt, durch Rechtsverord-

nung nach Maßgabe des § 32 Satz 1 des 

Infektionsschutzgesetzes Bedingungen 

und Anforderungen, insbesondere Hygie-

nevorgaben, für Pflegeeinrichtungen so-

wie Regelungen über das Betreten oder 

den Besuch von Einrichtungen des Ge-

sundheitswesens, insbesondere von 

Krankenhäusern und Pflegeeinrichtun-

gen, zu treffen. 

(4) Die für Soziales zuständige Senats-

verwaltung wird ermächtigt, im Bereich 



 

 

 

(1) Die Verfolgung von Ordnungswidrig-

keiten richtet sich nach § 73 Absatz 1a 

Nummer 24 und Absatz 2 des Infektions-

schutzgesetzes und dem Gesetz über 

Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 

(BGBl. I S. 602), das zuletzt durch Artikel 

3 der Verordnung vom 30. November 

2020 (BGBl. S. 2600) geändert worden 

ist, in der jeweils geltenden Fassung. 

(2) Ordnungswidrigkeiten können nach § 

73 Absatz 2 zweiter Halbsatz des Infekti-

onsschutzgesetzes mit einer Geldbuße 

von bis zu 25 000 Euro geahndet werden. 

(3) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Ab-

satz 1a Nummer 24 des Infektionsschutz-

gesetzes handelt, wer vorsätzlich oder 

fahrlässig 

1. entgegen § 2 Absatz 1 Satz 4 die ei-

gene Wohnung oder die gewöhnliche 

Unterkunft verlässt und kein triftiger 

Grund nach Absatz 3 Satz 1 vorliegt 

oder entgegen § 2 Absatz 1a Satz 1 

beim Verlassen des Stadtgebiets von 

Berlin aus triftigem Grund einen Um-

kreis von 15 Kilometern überschreitet 

und keine Ausnahme nach Absatz 3 

Satz 2 oder 3 vorliegt, 

2. entgegen § 2 Absatz 4 sich im öffentli-

chen Raum im Freien mit anderen als 

den dort genannten Personen ge-

meinsam aufhält und keine Ausnahme 

nach Absatz 5 oder § 13 Absatz 1a 

vorliegt, 

3. (aufgehoben) 

4. entgegen § 3 Absatz 1 Satz 1 den Min-

destabstand von 1,5 Metern zu ande-

ren als in § 2 Absatz 2 genannten 

Menschen im öffentlichen Raum nicht 

einhält und keine Ausnahme nach § 3 

Absatz 1 Satz 2 oder § 18 vorliegt, 

der Eingliederungshilfe und der Sozial-

hilfe Regelungen durch Rechtsverord-

nung nach Maßgabe des § 32 Satz 1 des 

Infektionsschutzgesetzes zu bestimmen, 

die eine Grundversorgung der Leistungs-

berechtigten sicherstellen. 

(5) Die für Kultur zuständige Senatsver-

waltung wird ermächtigt, im Einverneh-

men mit der für Gesundheit zuständigen 

Senatsverwaltung durch Rechtsverord-

nung nach Maßgabe des § 32 Satz 1 des 

Infektionsschutzgesetzes Hygiene- und 

Infektionsschutzstandards für das Singen 

in geschlossenen Räumen festzulegen. 

(6) Die für Arbeit zuständige Senatsver-

waltung wird ermächtigt, im Einverneh-

men mit der für Gesundheit zuständigen 

Senatsverwaltung durch Rechtsverord-

nung nach Maßgabe des § 32 Satz 1 des 

Infektionsschutzgesetzes Hygiene- und 

Infektionsschutzmaßnahmen für Arbeits-

stätten, Arbeitsräume und Arbeitsplätze 

im Sinne von § 2 Absatz 1, 3 und 4 der 

Arbeitsstättenverordnung festzulegen 

§ 29 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Die Verfolgung von Ordnungswidrig-

keiten richtet sich nach § 73 Absatz 1a 

Nummer 24 und Absatz 2 des Infektions-

schutzgesetzes und dem Gesetz über 

Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 

(BGBl. I S. 602), das zuletzt durch Artikel 

3 der Verordnung vom 30. November 

2020 (BGBl. S. 2600) geändert worden 

ist, in der jeweils geltenden Fassung. 

(2) Ordnungswidrigkeiten können nach § 

73 Absatz 2 zweiter Halbsatz des Infekti-

onsschutzgesetzes mit einer Geldbuße 

von bis zu 25 000 Euro geahndet werden. 



 

 

 

5. entgegen § 4 Absatz 1 oder Absatz 2 

Nummer 1 erster Halbsatz oder Num-

mer 2 oder entgegen § 10 Absatz 2 

Satz 1 keine Mund-Nasen-Bedeckung 

trägt und keine Ausnahme nach § 4 

Absatz 2 Nummer 1 zweiter Halbsatz, 

Absatz 3 oder § 10 Absatz 2 Satz 2 

vorliegt, 

6. entgegen § 5 Absatz 1, 2 oder 4 als 

Verantwortliche oder Verantwortlicher 

keine Anwesenheitsdokumentation 

führt, diese nicht für die Dauer von vier 

Wochen aufbewahrt oder speichert, 

sie den auf Verlangen der zuständigen 

Behörden nicht zugänglich macht, 

aushändigt, auf sonstige Weise den 

Zugriff ermöglicht, sie nach Ablauf der 

Aufbewahrungsfrist nicht vernichtet o-

der löscht oder anwesende Personen, 

die unvollständig oder offensichtlich 

falsche Angaben nach Absatz 2 Satz 

1 machen; den Zutritt oder den weite-

ren Verbleib nicht verwehrt, soweit 

keine Ausnahme nach Absatz 5 vor-

liegt, 

7. entgegen § 5 Absatz 3 Angaben nach 

§ 5 Absatz 2 Satz 1 nicht vollständig 

oder nicht wahrheitsgemäß macht, so-

weit keine Ausnahme nach Absatz 5 

vorliegt, 

8. entgegen § 6 Absatz 1 als Verantwort-

liche oder Verantwortlicher auf Verlan-

gen der zuständigen Behörde ihr kein 

Schutz- und Hygienekonzept vorlegt, 

soweit keine Ausnahme nach Absatz 

4 vorliegt, oder die Einhaltung der im 

Schutz- und Hygienekonzept festge-

legten Schutzmaßnahmen nicht si-

cherstellt, 

9. entgegen § 6 Absatz 2 Satz 4 als Ver-

antwortliche oder Verantwortlicher 

keine Aushänge zu den Abstands- 

(3) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Ab-

satz 1a Nummer 24 des Infektionsschutz-

gesetzes handelt, wer vorsätzlich oder 

fahrlässig 

1. entgegen § 2 Absatz 1 Satz 4 die ei-

gene Wohnung oder die gewöhnliche 

Unterkunft verlässt und kein triftiger 

Grund nach Absatz 3 Satz 1 vorliegt 

oder entgegen § 2 Absatz 1a Satz 1 

beim Verlassen des Stadtgebiets von 

Berlin aus triftigem Grund einen Um-

kreis von 15 Kilometern überschreitet 

und keine Ausnahme nach Absatz 3 

Satz 2 oder 3 vorliegt, 

2. entgegen § 2 Absatz 4 sich im öffentli-

chen Raum im Freien mit anderen als 

den dort genannten Personen ge-

meinsam aufhält und keine Ausnahme 

nach Absatz 5 oder § 13 Absatz 1a 

vorliegt, 

3. (aufgehoben) 

4. entgegen § 3 Absatz 1 Satz 1 den Min-

destabstand von 1,5 Metern zu ande-

ren als in § 2 Absatz 2 genannten 

Menschen im öffentlichen Raum nicht 

einhält und keine Ausnahme nach § 3 

Absatz 1 Satz 2 oder § 18 vorliegt, 

5. entgegen § 4 Absatz 1, Absatz 2 oder 

Absatz 3 Nummer 1 erster Halbsatz o-

der Nummer 2 oder entgegen § 10 Ab-

satz 2 Satz 1 keine Mund-Nasen-Be-

deckung oder medizinische Gesichts-

maske trägt und keine Ausnahme 

nach § 4 Absatz 3 Nummer 1 zweiter 

Halbsatz, Absatz 4 oder § 10 Absatz 2 

Satz 2 vorliegt, 

6. entgegen § 5 Absatz 1, 2 oder 4 als 

Verantwortliche oder Verantwortlicher 

keine Anwesenheitsdokumentation 

führt, diese nicht für die Dauer von vier 

Wochen aufbewahrt oder speichert, 

sie den auf Verlangen der zuständigen 



 

 

 

und Hygieneregeln gut sichtbar an-

bringt, soweit keine Ausnahme nach 

Absatz 4 vorliegt, 

10. entgegen § 7 Satz 1 in geschlossenen 

Räumen gemeinsam singt, ohne die 

im Hygienerahmenkonzept oder in ei-

ner Rechtsverordnung der für Kultur 

ständigen Senatsverwaltung festge-

legten Hygiene- und Infektionsstan-

dards einzuhalten und keine Aus-

nahme nach Satz 2 vorliegt, 

11. entgegen § 8 Absatz 1 alkoholische 

Getränke in der Zeit von 23 Uhr bis 6 

Uhr des Folgetages ausschenkt, ab-

gibt oder verkauft oder außerhalb die-

ses Zeitraums alkoholische Getränke 

abgibt oder verkauft, die nach ihrer 

Darreichungsform zum unmittelbaren 

Verzehr bestimmt oder geeignet sind 

und keine Ausnahme nach Satz 3 vor-

liegt, 

12. entgegen § 8 Absatz 2 im öffentlichen 

Raum im Freien alkoholische Ge-

tränke verzehrt, 

13. entgegen § 9 Absatz 1 als Verantwort-

liche oder Verantwortlicher einer Ver-

anstaltung im Freien die Einhaltung 

der zulässigen Teilnehmendenzahl 

nicht gewährleistet und keine Aus-

nahme nach Absatz 3 vorliegt, 

14. entgegen § 9 Absatz 2 als Verantwort-

liche oder Verantwortlicher einer Ver-

anstaltung in geschlossenen Räumen 

die Einhaltung der zulässigen Teilneh-

mendenzahl nicht gewährleistet und 

keine Ausnahme nach Absatz 3 vor-

liegt, 

15. entgegen § 9 Absatz 4 als verantwort-

liche Veranstalterin oder verantwortli-

cher Veranstalter einer Veranstaltung 

die Einhaltung der Hygiene- und Ab-

standsregeln nicht gewährleistet, 

Behörden nicht zugänglich macht, 

aushändigt, auf sonstige Weise den 

Zugriff ermöglicht, sie nach Ablauf der 

Aufbewahrungsfrist nicht vernichtet o-

der löscht oder anwesende Personen, 

die unvollständig oder offensichtlich 

falsche Angaben nach Absatz 2 Satz 

1 machen; den Zutritt oder den weite-

ren Verbleib nicht verwehrt, soweit 

keine Ausnahme nach Absatz 5 vor-

liegt, 

7. entgegen § 5 Absatz 3 Angaben nach 

§ 5 Absatz 2 Satz 1 nicht vollständig 

oder nicht wahrheitsgemäß macht, so-

weit keine Ausnahme nach Absatz 5 

vorliegt, 

8. entgegen § 6 Absatz 1 als Verantwort-

liche oder Verantwortlicher auf Verlan-

gen der zuständigen Behörde ihr kein 

Schutz- und Hygienekonzept vorlegt, 

soweit keine Ausnahme nach Absatz 

4 vorliegt, oder die Einhaltung der im 

Schutz- und Hygienekonzept festge-

legten Schutzmaßnahmen nicht si-

cherstellt, 

9. entgegen § 6 Absatz 2 Satz 4 als Ver-

antwortliche oder Verantwortlicher 

keine Aushänge zu den Abstands- 

und Hygieneregeln gut sichtbar an-

bringt, soweit keine Ausnahme nach 

Absatz 4 vorliegt, 

10. entgegen § 7 Satz 1 in geschlossenen 

Räumen gemeinsam singt, ohne die 

im Hygienerahmenkonzept oder in ei-

ner Rechtsverordnung der für Kultur 

ständigen Senatsverwaltung festge-

legten Hygiene- und Infektionsstan-

dards einzuhalten und keine Aus-

nahme nach Satz 2 vorliegt, 

11. entgegen § 8 Absatz 1 alkoholische 

Getränke in der Zeit von 23 Uhr bis 6 



 

 

 

16. entgegen § 9 Absatz 5 Konzerte, The-

ater-, Opern- und Konzertaufführun-

gen, musikalische und künstlerische 

Darbietungen vor körperlich anwesen-

dem Publikum einschließlich Tanzver-

anstaltungen und anderen Veranstal-

tungen, die dem Kulturbereich zuzu-

ordnen sind, durchführt, 

17. entgegen § 9 Absatz 6 als verantwort-

liche Veranstalterin oder verantwortli-

cher Veranstalter Veranstaltungen 

durchführt, die dem Freizeit- und Un-

terhaltungsbereich zuzuordnen sind, 

durchführt, 

18. entgegen § 9 Absatz 7 Satz 1 als Ver-

antwortliche oder Verantwortlicher von 

Veranstaltungen oder Zusammen-

künften im Familien-, Bekannten- oder 

Freundeskreis (private Veranstaltun-

gen) mit anderen als den dort genann-

ten Personen durchführt und keine 

Ausnahme nach § 13 Absatz 1a vor-

liegt, 

19. (aufgehoben) 

20. entgegen § 9 Absatz 8 Satz 2 als Ver-

antwortliche oder Verantwortlicher von 

Beerdigungen und Feierlichkeiten an-

lässlich einer Beerdigung die Einhal-

tung der zulässigen Teilnehmenden-

zahl nicht gewährleistet, 

21. entgegen § 10 Absatz 1 Satz 3 und 4 

als die Versammlung veranstaltende 

Person kein Schutz- und Hygienekon-

zept erstellt oder dieses auf Verlangen 

der Versammlungsbehörde nicht vor-

legt, 

22. entgegen § 10 Absatz 1 Satz 5 als die 

Versammlung leitende Person die Ein-

haltung des Schutz- und Hygienekon-

zept bei der Durchführung der Ver-

sammlung nicht sicherstellt, 

Uhr des Folgetages ausschenkt, ab-

gibt oder verkauft oder außerhalb die-

ses Zeitraums alkoholische Getränke 

abgibt oder verkauft, die nach ihrer 

Darreichungsform zum unmittelbaren 

Verzehr bestimmt oder geeignet sind 

und keine Ausnahme nach Satz 3 vor-

liegt, 

12. entgegen § 8 Absatz 2 im öffentlichen 

Raum im Freien alkoholische Ge-

tränke verzehrt, 

13. entgegen § 9 Absatz 1 als Verantwort-

liche oder Verantwortlicher einer Ver-

anstaltung im Freien die Einhaltung 

der zulässigen Teilnehmendenzahl 

nicht gewährleistet und keine Aus-

nahme nach Absatz 3 vorliegt, 

14. entgegen § 9 Absatz 2 als Verantwort-

liche oder Verantwortlicher einer Ver-

anstaltung in geschlossenen Räumen 

die Einhaltung der zulässigen Teilneh-

mendenzahl nicht gewährleistet und 

keine Ausnahme nach Absatz 3 vor-

liegt, 

15. entgegen § 9 Absatz 4 als verantwort-

liche Veranstalterin oder verantwortli-

cher Veranstalter einer Veranstaltung 

die Einhaltung der Hygiene- und Ab-

standsregeln nicht gewährleistet, 

16. entgegen § 9 Absatz 5 Konzerte, The-

ater-, Opern- und Konzertaufführun-

gen, musikalische und künstlerische 

Darbietungen vor körperlich anwesen-

dem Publikum einschließlich Tanzver-

anstaltungen und anderen Veranstal-

tungen, die dem Kulturbereich zuzu-

ordnen sind, durchführt, 

17. entgegen § 9 Absatz 6 als verantwort-

liche Veranstalterin oder verantwortli-

cher Veranstalter Veranstaltungen 



 

 

 

23. entgegen § 14 Absatz 1 Satz als ver-

antwortliche Betreiberin oder verant-

wortlicher Betreiber einer Verkaufs-

stelle im Sinne des Berliner Ladenöff-

nungsgesetzes diese öffnet und keine 

Ausnahme nach Satz 2 vorliegt, 

24. entgegen § 14 Absatz 2 Satz 1 als ver-

antwortliche Betreiberin oder verant-

wortlicher Betreiber einer Verkaufs-

stelle diese an Sonn- und Feiertagen 

öffnet und keine Ausnahme nach Satz 

2 vorliegt, 

25. (aufgehoben) 

26. entgegen § 14 Absatz 5 als verant-

wortliche Betreiberin oder verantwort-

licher Betreiber einer Verkaufsstelle, 

eines Kaufhauses oder eines Ein-

kaufszentrums (Mall) mehr als die 

nach der Fläche der Verkaufsfläche o-

der des Geschäftsraumes höchstens 

zulässige Personenzahl einlässt oder 

Aufenthaltsanreize schafft, 

27. entgegen § 14 Absatz 6 Weihnachts-

märkte, Jahrmärkte, Kunst- und Ge-

brauchtwarenmärkte (Flohmärkte), 

Spezialmärkte oder Volksfeste veran-

staltet, 

28. entgegen § 15 Absatz 1 Satz 1 als ver-

antwortliche Betreiberin oder verant-

wortlicher Betreiber eine Gaststätte o-

der eine Kantine für den Publikums-

verkehr öffnet und keine Ausnahme 

nach Absatz 2 vorliegt oder entgegen 

§ 15 Absatz 1 Satz 3 keine Vorkehrun-

gen zur Steuerung der Kaufabwick-

lung oder zur Vermeidung von Men-

schenansammlungen trifft, 

28a. entgegen § 15 Absatz 2 als verant-

wortliche Betreiberin oder verant-

wortlicher Betreiber einer Kantine die 

Einhaltung der Hygiene- und Ab-

standsregeln nicht gewährleistet, 

durchführt, die dem Freizeit- und Un-

terhaltungsbereich zuzuordnen sind, 

durchführt, 

18. entgegen § 9 Absatz 7 Satz 1 als Ver-

antwortliche oder Verantwortlicher von 

Veranstaltungen oder Zusammen-

künften im Familien-, Bekannten- oder 

Freundeskreis (private Veranstaltun-

gen) mit anderen als den dort genann-

ten Personen durchführt und keine 

Ausnahme nach § 13 Absatz 1a vor-

liegt, 

19. (aufgehoben) 

20. entgegen § 9 Absatz 8 Satz 2 als Ver-

antwortliche oder Verantwortlicher von 

Beerdigungen und Feierlichkeiten an-

lässlich einer Beerdigung die Einhal-

tung der zulässigen Teilnehmenden-

zahl nicht gewährleistet, 

21. entgegen § 10 Absatz 1 Satz 3 und 4 

als die Versammlung veranstaltende 

Person kein Schutz- und Hygienekon-

zept erstellt oder dieses auf Verlangen 

der Versammlungsbehörde nicht vor-

legt, 

22. entgegen § 10 Absatz 1 Satz 5 als die 

Versammlung leitende Person die Ein-

haltung des Schutz- und Hygienekon-

zept bei der Durchführung der Ver-

sammlung nicht sicherstellt, 

23. entgegen § 14 Absatz 1 Satz als ver-

antwortliche Betreiberin oder verant-

wortlicher Betreiber einer Verkaufs-

stelle im Sinne des Berliner Ladenöff-

nungsgesetzes diese öffnet und keine 

Ausnahme nach Satz 2 vorliegt, 

24. entgegen § 14 Absatz 2 Satz 1 als ver-

antwortliche Betreiberin oder verant-

wortlicher Betreiber einer Verkaufs-

stelle diese an Sonn- und Feiertagen 



 

 

 

29. (aufgehoben) 

30. entgegen § 16 Absatz 1 Stadtrund-

fahrten, Schiffsausflüge und vergleich-

bare Angebote zu touristischen Zwe-

cken durchführt, 

31. entgegen § 16 Absatz 2 Satz 1 als ver-

antwortliche Betreiberin oder verant-

wortlicher Betreiber eines Hotels, Be-

herbergungsbetriebes, einer Ferien-

wohnung und ähnlicher Einrichtung 

Übernachtungen anbietet und keine 

Ausnahme nach Satz 2 vorliegt, 

32. entgegen § 16 Absatz 2 Satz 3 als ver-

antwortliche Betreiberin oder verant-

wortlicher Betreiber eines Hotels, Be-

herbergungsbetriebes, einer Ferien-

wohnung und ähnlicher Einrichtung 

nicht vor Abschluss eines Vertrages 

den Zweck der Vermietung oder Be-

herbergung der Gäste erfragt und 

diese nicht zusammen mit den erfass-

ten Personaldaten des Gastes doku-

mentiert, 

33. entgegen § 16 Absatz 2 Satz 4 als 

Gast eines Hotels, Beherbergungsbe-

triebes, einer Ferienwohnung und 

ähnlicher Einrichtung die Angabe nicht 

vollständig oder nicht wahrheitsge-

mäß macht, 

34. entgegen § 17 Absatz 1 Satz 1 Dienst-

leistungsgewerbe im Bereich der Kör-

perpflege oder Sonnenstudios für den 

Publikumsverkehr öffnet oder Dienst-

leistungen im Bereich der Körper-

pflege oder eines Sonnenstudios an-

bietet und keine Ausnahme nach Satz 

2 vorliegt, 

35. entgegen § 17 Absatz 2 Satz 1 ein 

Prostitutionsgewerbe im Sinne des 

Prostituiertenschutzgesetzes betreibt, 

öffnet und keine Ausnahme nach Satz 

2 vorliegt, 

25. (aufgehoben) 

26. entgegen § 14 Absatz 5 als verant-

wortliche Betreiberin oder verantwort-

licher Betreiber einer Verkaufsstelle, 

eines Kaufhauses oder eines Ein-

kaufszentrums (Mall) mehr als die 

nach der Fläche der Verkaufsfläche o-

der des Geschäftsraumes höchstens 

zulässige Personenzahl einlässt oder 

Aufenthaltsanreize schafft, 

27. entgegen § 14 Absatz 6 Weihnachts-

märkte, Jahrmärkte, Kunst- und Ge-

brauchtwarenmärkte (Flohmärkte), 

Spezialmärkte oder Volksfeste veran-

staltet, 

28. entgegen § 15 Absatz 1 Satz 1 als ver-

antwortliche Betreiberin oder verant-

wortlicher Betreiber eine Gaststätte o-

der eine Kantine für den Publikums-

verkehr öffnet und keine Ausnahme 

nach Absatz 2 vorliegt oder entgegen 

§ 15 Absatz 1 Satz 3 keine Vorkehrun-

gen zur Steuerung der Kaufabwick-

lung oder zur Vermeidung von Men-

schenansammlungen trifft, 

28a. entgegen § 15 Absatz 2 als verant-

wortliche Betreiberin oder verant-

wortlicher Betreiber einer Kantine die 

Einhaltung der Hygiene- und Ab-

standsregeln nicht gewährleistet, 

29. (aufgehoben) 

30. entgegen § 16 Absatz 1 Stadtrund-

fahrten, Schiffsausflüge und vergleich-

bare Angebote zu touristischen Zwe-

cken durchführt, 

31. entgegen § 16 Absatz 2 Satz 1 als ver-

antwortliche Betreiberin oder verant-

wortlicher Betreiber eines Hotels, Be-



 

 

 

36. entgegen § 17 Absatz 2 Satz 2 sexu-

elle Dienstleistungen mit Körperkon-

takt oder erotische Massagen in An-

spruch nimmt, 

36a. entgegen § 17 Absatz 3 Satz 1 eine 
Fahrschule, eine Bootsschule, eine 
Flugschule oder eine ähnliche Ein-
richtung für den Publikumsverkehr 
öffnet oder Dienstleistungen einer 
Fahrschule, einer Bootsschule, ei-
ner Flugschule oder einer ähnlichen 
Einrichtung anbietet und keine Aus-
nahme nach Satz 2 vorliegt, 

37. entgegen § 18 Absatz 1 Satz 1 Sport 

nicht kontaktfrei oder mit mehr als ei-

ner anderen Person ausübt und keine 

Ausnahme nach § 18 Absatz 1 Satz 2 

vorliegt, 

38. entgegen § 18 Absatz 2 als verant-

wortliche Betreiberin oder verantwort-

licher Betreiber einer gedeckten 

Sportanlage, eines Fitness- oder 

Tanzstudios oder einer ähnlichen Ein-

richtung diese oder dieses für andere 

als die dort zulässige Nutzung öffnet, 

39. entgegen § 18 Absatz 3 den Wett-

kampfbetrieb ohne ein Nutzungs- und 

Hygienekonzept des jeweiligen Sport-

fachverbandes durchführt, dessen Re-

geln nicht beachtet oder Zuschauende 

zulässt, 

40. entgegen § 18 Absatz 4 Satz 1 als ver-

antwortliche Betreiberin oder verant-

wortlicher Betreiber eines Schwimm-

bades, dieses für andere als die dort 

zulässige Nutzung öffnet, 

41. entgegen § 18 Absatz 4 Satz 2 Frei- 

oder Strandbäder nutzt, 

42. entgegen § 19 Kinos, Theater, Opern-

häuser, Konzerthäuser, Museen, Ge-

denkstätten und kulturelle Veranstal-

tungsstätten in öffentlicher oder priva-

ter Trägerschaft für den Publikumsver-

kehr öffnet, 

herbergungsbetriebes, einer Ferien-

wohnung und ähnlicher Einrichtung 

Übernachtungen anbietet und keine 

Ausnahme nach Satz 2 vorliegt, 

32. entgegen § 16 Absatz 2 Satz 3 als ver-

antwortliche Betreiberin oder verant-

wortlicher Betreiber eines Hotels, Be-

herbergungsbetriebes, einer Ferien-

wohnung und ähnlicher Einrichtung 

nicht vor Abschluss eines Vertrages 

den Zweck der Vermietung oder Be-

herbergung der Gäste erfragt und 

diese nicht zusammen mit den erfass-

ten Personaldaten des Gastes doku-

mentiert, 

33. entgegen § 16 Absatz 2 Satz 4 als 

Gast eines Hotels, Beherbergungsbe-

triebes, einer Ferienwohnung und 

ähnlicher Einrichtung die Angabe nicht 

vollständig oder nicht wahrheitsge-

mäß macht, 

34. entgegen § 17 Absatz 1 Satz 1 Dienst-

leistungsgewerbe im Bereich der Kör-

perpflege oder Sonnenstudios für den 

Publikumsverkehr öffnet oder Dienst-

leistungen im Bereich der Körper-

pflege oder eines Sonnenstudios an-

bietet und keine Ausnahme nach Satz 

2 vorliegt, 

35. entgegen § 17 Absatz 2 Satz 1 ein 

Prostitutionsgewerbe im Sinne des 

Prostituiertenschutzgesetzes betreibt, 

36. entgegen § 17 Absatz 2 Satz 2 sexu-

elle Dienstleistungen mit Körperkon-

takt oder erotische Massagen in An-

spruch nimmt, 

36a. entgegen § 17 Absatz 3 Satz 1 eine 
Fahrschule, eine Bootsschule, eine 
Flugschule oder eine ähnliche Ein-
richtung für den Publikumsverkehr 
öffnet oder Dienstleistungen einer 
Fahrschule, einer Bootsschule, ei-
ner Flugschule oder einer ähnlichen 



 

 

 

43. entgegen § 20 Absatz 1 als verant-

wortliche Betreiberin oder verantwort-

licher Betreiber eine Tanzlustbarkeit 

oder ein ähnliches Unternehmen für 

den Publikumsverkehr öffnet, 

44. entgegen § 20 Absatz 2 als verant-

wortliche Betreiberin oder verantwort-

licher Betreiber Saunen, Dampfbäder, 

Thermen oder ähnliche Einrichtungen 

öffnet, 

45. entgegen § 20 Absatz 3 Vergnügungs-

stätten im Sinne der Baunutzungsver-

ordnung in der Fassung der Bekannt-

machung vom 22. Februar 1999 

(BGBl. I S. 2020), Freizeitparks, Be-

triebe für Freizeitaktivitäten sowie 

Spielhallen, Spielbanken, Wettvermitt-

lungsstellen und ähnliche Betriebe für 

den Publikumsverkehr öffnet, 

46. entgegen § 21 Absatz 1 Satz 1 sich als 

Einreisende, Einreisender, Rückrei-

sende oder Rückreisender aus einem 

Risikogebiet nach § 2 Nummer 17 des 

Infektionsschutzgesetzes nach der 

Einreise nicht unverzüglich auf direk-

tem Weg in die eigene Häuslichkeit o-

der eine andere geeignete Unterkunft 

begibt, soweit keine Ausnahme nach 

§ 22 Absatz 1 bis 5 vorliegt, 

47. entgegen § 21 Absatz 1 Satz 1 sich als 

Einreisende, Einreisender, Rückrei-

sende oder Rückreisender aus einem 

Risikogebiet nach § 2 Nummer 17 des 

Infektionsschutzgesetzes nicht für ei-

nen Zeitraum von zehn Tagen nach 

der Einreise absondert, soweit keine 

Ausnahme nach § 22 Absatz 1 bis 5 

oder § 23 vorliegt, 

48. entgegen § 21 Absatz 1 Satz 2 als Ein-

reisende, Einreisender, Rückreisende 

oder Rückreisender aus einem Risiko-

Einrichtung anbietet und keine Aus-
nahme nach Satz 2 vorliegt, 

37. entgegen § 18 Absatz 1 Satz 1 Sport 

nicht kontaktfrei oder mit mehr als ei-

ner anderen Person ausübt und keine 

Ausnahme nach § 18 Absatz 1 Satz 2 

vorliegt, 

38. entgegen § 18 Absatz 2 als verant-

wortliche Betreiberin oder verantwort-

licher Betreiber einer gedeckten 

Sportanlage, eines Fitness- oder 

Tanzstudios oder einer ähnlichen Ein-

richtung diese oder dieses für andere 

als die dort zulässige Nutzung öffnet, 

39. entgegen § 18 Absatz 3 den Wett-

kampfbetrieb ohne ein Nutzungs- und 

Hygienekonzept des jeweiligen Sport-

fachverbandes durchführt, dessen Re-

geln nicht beachtet oder Zuschauende 

zulässt, 

40. entgegen § 18 Absatz 4 Satz 1 als ver-

antwortliche Betreiberin oder verant-

wortlicher Betreiber eines Schwimm-

bades, dieses für andere als die dort 

zulässige Nutzung öffnet, 

41. entgegen § 18 Absatz 4 Satz 2 Frei- 

oder Strandbäder nutzt, 

42. entgegen § 19 Kinos, Theater, Opern-

häuser, Konzerthäuser, Museen, Ge-

denkstätten und kulturelle Veranstal-

tungsstätten in öffentlicher oder priva-

ter Trägerschaft für den Publikumsver-

kehr öffnet, 

43. entgegen § 20 Absatz 1 als verant-

wortliche Betreiberin oder verantwort-

licher Betreiber eine Tanzlustbarkeit 

oder ein ähnliches Unternehmen für 

den Publikumsverkehr öffnet, 

44. entgegen § 20 Absatz 2 als verant-

wortliche Betreiberin oder verantwort-

licher Betreiber Saunen, Dampfbäder, 



 

 

 

gebiet nach § 2 Nummer 17 des Infek-

tionsschutzgesetzes in dem Zeitraum 

der Absonderung Besuch von Perso-

nen empfängt, die nicht zum eigenen 

Hausstand gehören, 

49. entgegen § 21 Absatz 1 Satz 2 eine 

Person, die der Verpflichtung zur Ab-

sonderung nach § 21 Absatz 1 Satz 1 

unterliegt, besucht, 

49a. entgegen § 21 Absatz 1 Satz 4 als 

Einreisende, Einreisender, Rückrei-

sende oder Rückreisender aus einem 

Risikogebiet nach § 2 Nummer 17 

des Infektionsschutzgesetzes sich ei-

ner Testung nicht oder nicht rechtzei-

tig unterzieht oder deren Ergebnis auf 

Verlangen dem zuständigen Gesund-

heitsamt nicht unverzüglich vorlegt, 

49b. entgegen § 21 Absatz 1 Satz 5 als 

Einreisende, Einreisender, Rückrei-

sende oder Rückreisender aus einem 

Risikogebiet nach § 2 Nummer 17 

des Infektionsschutzgesetzes ein 

Testergebnis nicht für mindestens 

zehn Tage nach Einreise aufbewahrt, 

50. entgegen § 21 Absatz 2 Satz 1 als Ein-

reisende, Einreisender, Rückreisende 

oder Rückreisender aus einem Risiko-

gebiet nach § 2 Nummer 17 des Infek-

tionsschutzgesetzes nicht unverzüg-

lich das zuständige Gesundheitsamt 

kontaktiert und auf das Vorliegen der 

Verpflichtung zur Absonderung nach 

§ 21 Absatz 1 hinweist, soweit keine 

Ausnahme nach § 22 Absatz 7 vor-

liegt, 

51. entgegen § 21 Absatz 2 Satz 7 als Ein-

reisende, Einreisender, Rückreisende 

oder Rückreisender aus einem Risiko-

gebiet nach § 2 Nummer 17 des Infek-

tionsschutzgesetzes beim Auftreten 

Thermen oder ähnliche Einrichtungen 

öffnet, 

45. entgegen § 20 Absatz 3 Vergnügungs-

stätten im Sinne der Baunutzungsver-

ordnung in der Fassung der Bekannt-

machung vom 22. Februar 1999 

(BGBl. I S. 2020), Freizeitparks, Be-

triebe für Freizeitaktivitäten sowie 

Spielhallen, Spielbanken, Wettvermitt-

lungsstellen und ähnliche Betriebe für 

den Publikumsverkehr öffnet, 

46. entgegen § 21 Absatz 1 Satz 1 sich als 

Einreisende, Einreisender, Rückrei-

sende oder Rückreisender aus einem 

Risikogebiet nach der Einreise nicht 

unverzüglich auf direktem Weg in die 

eigene Häuslichkeit oder eine andere 

geeignete Unterkunft begibt, soweit 

keine Ausnahme nach § 22 Absatz 1 

bis 5 vorliegt, 

47. entgegen § 21 Absatz 1 Satz 1 sich als 

Einreisende, Einreisender, Rückrei-

sende oder Rückreisender aus einem 

Risikogebiet nicht für einen Zeitraum 

von zehn Tagen nach der Einreise ab-

sondert, soweit keine Ausnahme nach 

§ 22 Absatz 1 bis 5 oder § 23 vorliegt, 

48. entgegen § 21 Absatz 1 Satz 2 als Ein-

reisende, Einreisender, Rückreisende 

oder Rückreisender aus einem Risiko-

gebiet in dem Zeitraum der Absonde-

rung Besuch von Personen empfängt, 

die nicht zum eigenen Hausstand ge-

hören, 

49. entgegen § 21 Absatz 1 Satz 2 eine 

Person, die der Verpflichtung zur Ab-

sonderung nach § 21 Absatz 1 Satz 1 

unterliegt, besucht, 

50.  (weggefallen) (weggefallen) (wegge-

fallen)  



 

 

 

von typischen Symptome einer Infek-

tion mit dem Coronavirus SARS-CoV-

2 wie Husten, Fieber, Schnupfen oder 

Geruchs- und Geschmacksverlust in-

nerhalb von zehn Tagen nach Einreise 

nicht unverzüglich das zuständige Ge-

sundheitsamt informiert, soweit keine 

Ausnahme nach § 22 Absatz 7 vor-

liegt, 

52. entgegen § 22 Absatz 2 Nummer 2  o-

der Absatz 3 Nummer 1 oder Nummer 

4  oder Buchstabe b eine Bescheini-

gung nicht wahrheitsgemäß ausstellt, 

53. entgegen § 22 Absatz 6 Satz 2 beim 

Auftreten von typischen Symptomen 

einer Infektion mit dem Coronavirus 

SARS-CoV-2 wie Husten, Fieber, 

Schnupfen oder Geruchs- und Ge-

schmacksverlust binnen zehn Tagen 

nach Einreise nicht zur Durchführung 

eines Tests eine Ärztin, einen Arzt o-

der ein Testzentrum aufsucht. 

 

 

 

§ 31 

Außerkrafttreten 

Diese Verordnung tritt mit Ablauf des  

31. Januar 2021 außer Kraft. 

 

 

51. entgegen § 21 Absatz 2 als Einrei-

sende, Einreisender, Rückreisende o-

der Rückreisender aus einem Risiko-

gebiet des Infektionsschutzgesetzes 

beim Auftreten von typischen Symp-

tome einer Infektion mit dem Corona-

virus SARS-CoV-2 wie Husten, Fie-

ber, Schnupfen oder Geruchs- und 

Geschmacksverlust innerhalb von 

zehn Tagen nach Einreise nicht unver-

züglich das zuständige Gesundheits-

amt informiert, soweit keine Aus-

nahme nach § 22 Absatz 7 vorliegt, 

52. entgegen § 22 Absatz 1 Nummer 2 o-

der Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 oder 

Nummer 4 eine Bescheinigung nicht 

wahrheitsgemäß ausstellt, 

53. entgegen § 22 Absatz 6 Satz 2 beim 

Auftreten von typischen Symptomen 

einer Infektion mit dem Coronavirus 

SARS-CoV-2 wie Husten, Fieber, 

Schnupfen oder Geruchs- und Ge-

schmacksverlust binnen zehn Tagen 

nach Einreise nicht zur Durchführung 

eines Tests eine Ärztin, einen Arzt o-

der ein Testzentrum aufsucht. 

 
 
 

§ 31 

Außerkrafttreten 

Diese Verordnung tritt mit Ablauf des  

14. Februar 2021 außer Kraft. 

 

 

 
 
 

 

  



 

 

 

II. Wortlaut der zitierten Rechtsvorschriften 

§ 28 Absatz 1 Infektionsschutzgesetz 

Schutzmaßnahmen 

 

Werden Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Ausschei-

der festgestellt oder ergibt sich, dass ein Verstorbener krank, krankheitsverdächtig 

oder Ausscheider war, so trifft die zuständige Behörde die notwendigen Schutz-

maßnahmen, insbesondere die in § 28a Absatz 1 und in den §§ 29 bis 31 genann-

ten, soweit und solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krank-

heiten erforderlich ist; sie kann insbesondere Personen verpflichten, den Ort, an 

dem sie sich befinden, nicht oder nur unter bestimmten Bedingungen zu verlassen 

oder von ihr bestimmte Orte oder öffentliche Orte nicht oder nur unter bestimmten 

Bedingungen zu betreten. Unter den Voraussetzungen von Satz 1 kann die zu-

ständige Behörde Veranstaltungen oder sonstige Ansammlungen von Menschen 

beschränken oder verbieten und Badeanstalten oder in § 33 genannte Gemein-

schaftseinrichtungen oder Teile davon schließen. Eine Heilbehandlung darf nicht 

angeordnet werden. Die Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit (Artikel 2 

Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes), der Freiheit der Person (Artikel 2 Absatz 2 

Satz 2 des Grundgesetzes), der Versammlungsfreiheit (Artikel 8 des Grundgeset-

zes), der Freizügigkeit (Artikel 11 Absatz 1 des Grundgesetzes) und der Unver-

letzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 Absatz 1 des Grundgesetzes) werden insoweit 

eingeschränkt. 

 

§ 28a Absatz 1 Infektionsschutzgesetz 

Besondere Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung der 

Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) 

 

Notwendige Schutzmaßnahmen im Sinne des § 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 zur 

Verhinderung der Verbreitung der Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) kön-

nen für die Dauer der Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler Trag-

weite nach § 5 Absatz 1 Satz 1 durch den Deutschen Bundestag insbesondere 

sein  

1. Anordnung eines Abstandsgebots im öffentlichen Raum, 

2. Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (Maskenpflicht), 

3. Ausgangs- oder Kontaktbeschränkungen im privaten sowie im öffentlichen 

Raum, 

4. Verpflichtung zur Erstellung und Anwendung von Hygienekonzepten für Be-

triebe, Einrichtungen oder Angebote mit Publikumsverkehr, 



 

 

 

5. Untersagung oder Beschränkung von Freizeitveranstaltungen und ähnlichen 

Veranstaltungen, 

6. Untersagung oder Beschränkung des Betriebs von Einrichtungen, die der Frei-

zeitgestaltung zuzurechnen sind, 

7. Untersagung oder Beschränkung von Kulturveranstaltungen oder des Betriebs 

von Kultureinrichtungen, 

8. Untersagung oder Beschränkung von Sportveranstaltungen und der Sportaus-

übung, 

9. umfassendes oder auf bestimmte Zeiten beschränktes Verbot der Alkoholab-

gabe oder des Alkoholkonsums auf bestimmten öffentlichen Plätzen oder in be-

stimmten öffentlich zugänglichen Einrichtungen, 

10. Untersagung von oder Erteilung von Auflagen für das Abhalten von Veran-

staltungen, Ansammlungen, Aufzügen, Versammlungen sowie religiösen oder 

weltanschaulichen Zusammenkünften, 

11. Untersagung oder Beschränkung von Reisen; dies gilt insbesondere für tou-

ristische Reisen, 

12. Untersagung oder Beschränkung von Übernachtungsangeboten, 

13. Untersagung oder Beschränkung des Betriebs von gastronomischen Einrich-

tungen, 

14. Schließung oder Beschränkung von Betrieben, Gewerben, Einzel- oder Groß-

handel, 

15. Untersagung oder Beschränkung des Betretens oder des Besuchs von Ein-

richtungen des Gesundheits- oder Sozialwesens, 

16. Schließung von Gemeinschaftseinrichtungen im Sinne von § 33, Hochschu-

len, außerschulischen Einrichtungen der Erwachsenenbildung oder ähnlichen 

Einrichtungen oder Erteilung von Auflagen für die Fortführung ihres Betriebs oder 

17. Anordnung der Verarbeitung der Kontaktdaten von Kunden, Gästen oder Ver-

anstaltungsteilnehmern, um nach Auftreten einer Infektion mit dem Coronavirus 

SARS-CoV-2 mögliche Infektionsketten nachverfolgen und unterbrechen zu kön-

nen. 

 

§ 32 

Erlass von Rechtsverordnungen 

Die Landesregierungen werden ermächtigt, unter den Voraussetzungen, die für 

Maßnahmen nach den §§ 28 bis 31 maßgebend sind, auch durch Rechtsverord-

nungen entsprechende Gebote und Verbote zur Bekämpfung übertragbarer 

Krankheiten zu erlassen. Die Landesregierungen können die Ermächtigung durch 

Rechtsverordnung auf andere Stellen übertragen. Die Grundrechte der Freiheit der 

Person (Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 Grundgesetz), der Freizügigkeit (Artikel 11 Abs. 1 



 

 

 

Grundgesetz), der Versammlungsfreiheit (Artikel 8 Grundgesetz), der Unverletz-

lichkeit der Wohnung (Artikel 13 Abs. 1 Grundgesetz) und des Brief- und Postge-

heimnisses (Artikel 10 Grundgesetz) können insoweit eingeschränkt werden. 

 

 


